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Bundesrat/Bundestag: Aktualisierter Zeitplan für das Gesetzgebungsverfahren zum Jahressteu-

ergesetz 2024 (JStG 2024) 

Das Bundeskabinett hatte am 05.06.2024 den Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 

(JStG 2024) beschlossen. Bisher war davon ausgegangen worden, dass der Bundesrat seine Stel-

lungnahme zum Regierungsentwurf in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 05.07.2024 

abgibt (vgl. TAX WEEKLY # 20/2024).  

Da den Ländern aber eine Stellungnahme bereits am 05.07.2024 zu kurzfristig war, sieht ein neuer 

Zeitplan die Stellungnahme des Bundesrats erst nach der Sommerpause am 27.09.2024 vor. Um 

dies zu ermöglichen, soll die Zuleitung an den Bundesrat bis zum 16.08.2024 hinausgezögert wer-

den. Denn die allgemeine Frist zur Stellungnahme beträgt sechs Wochen ab Zuleitung (Art. 76 

Abs. 2 Satz 2 GG) und kann unter bestimmten Umständen auf maximal neun Wochen verlängert 

werden (Art. 76 Abs. 2 Satz 3 GG). 

Im Anschluss an die Stellungnahme des Bundesrats am 27.09.2024 soll es dann allerdings ohne 

weitere Änderung des Zeitplans weitergehen. Der Beschluss des Bundestags in 2./3. Lesung ist 

bereits am 18.10.2024 vorgesehen. Die finale Zustimmung im Bundesrat soll am 22.11.2024 erfol-

gen. 

BMF: Vordrucke zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§ 7 ff. AStG, für die 

Feststellungsjahre ab 2022, die Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft betreffen, die nach 

dem 31.12.2021 beginnen 

Mit BMF-Schreiben vom 25.06.2024 hat die Finanzverwaltung nun die im Zuge der erneuten Frist-

verlängerung angekündigten (vgl. TAX WEEKLY # 22/2024) Vordruckmuster zur Anwendung der 

Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§ 7 ff. AStG, für die Feststellungsjahre ab 2022, die Wirt-

schaftsjahre der Zwischengesellschaft betreffen, die nach dem 31.12.2021 beginnen, und Erläute-

rungen hierzu bekannt gegeben. Enthalten sind die Vordruckmuster zur Erklärung zur gesonder-

ten – und gegebenenfalls einheitlichen – Feststellung nach § 18 Abs. 1 bis 3 AStG für Wirtschafts-

jahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, samt Anleitung und Anlagen sowie das Vordruckmuster 

für die Anzeige nach § 18 Abs. 3 Satz 2 AStG zur Geltendmachung, dass der Motivtest nach § 8 

Abs. 2 AStG erfüllt ist. Die Vordrucke stehen ab dem 01.07.2024 im Formular-Management-System 

(FMS) als ausfüllbare Formulare bereit. 

BMF: Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) zu §§ 89 und 89a sowie 

Aufhebung des BMF-Schreibens vom 05.10.2006 

Das deutsche Recht sieht seit dem Jahr 2021 in § 89a AO eine nationale Rechtsgrundlage für Vor-

abverständigungsverfahren vor. Mit BMF-Schreiben vom 26.06.2024 ändert die Finanzverwaltung 

den Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) und konkretisiert die Auslegung und Anwen-

dung dieser Vorschrift. Mit der Veröffentlichung wird das Merkblatt zu Vorabverständigungsver-

fahren vom 05.10.2006 aufgehoben. 
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BMF: Beginn der Mitteilungsverpflichtung nach § 146a Abs. 4 AO und Änderung des Anwen-

dungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 146a 

Mit BMF-Schreiben vom 06.11.2019 hatte die Finanzverwaltung die in § 146a Abs. 4 AO vorgese-

hene Mitteilungsverpflichtung über den Einsatz oder die Außerbetriebnahme eines elektronischen 

Aufzeichnungssystems im Sinne des § 146a Abs. 1 AO bis zum Einsatz einer elektronischen Über-

mittlungsmöglichkeit ausgesetzt. Diese elektronische Übermittlungsmöglichkeit wird nun über 

das Programm „Mein ELSTER“ und die ERiC-Schnittstelle ab dem 01.01.2025 zur Verfügung ge-

stellt.  

Mit BMF-Schreiben vom 28.06.2024 wurde nun das BMF-Schreiben vom 06.11.2019 vollständig 

aufgehoben. In dem neuen Schreiben informiert die Finanzverwaltung über den Beginn der Mittei-

lungsverpflichtung nach § 146a Abs. 4 AO und über Besonderheiten in der Anfangsphase. So sind 

beispielsweise erst ab dem 01.07.2025 angeschaffte elektronische Aufzeichnungssysteme im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 KassenSichV innerhalb eines Monats nach Anschaffung mitzuteilen. 

Dies gilt ebenfalls für ab dem 01.07.2025 außer Betrieb genommene elektronische Aufzeichnungs-

systeme. Die Mitteilung von vor dem 01.07.2025 angeschafften elektronischen Aufzeichnungssys-

temen ist bis zum 31.07.2025 zu erstatten. Elektronische Aufzeichnungssysteme, die vor dem 

01.07.2025 endgültig außer Betrieb genommen wurden und im Betrieb nicht mehr vorgehalten 

werden, sind nur mitzuteilen, wenn die Meldung der Anschaffung des elektronischen Aufzeich-

nungssystems zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt ist. 

Das BMF-Schreiben vom 28.06.2024 befasst sich auch mit der Mitteilungspflicht bezogen auf EU-

Taxameter und Wegstreckenzähler.  

Entsprechend und ergänzend wurde mit einem weiteren BMF-Schreiben vom 28.06.2024 auch der 

Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 146a geändert. 

 

BFH: Aussetzung der Vollziehung (AdV) wegen Zweifeln hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit 

der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte  

Mit Beschluss vom 07.06.2024 (VIII B 113/23 (AdV)) hat der BFH in einem Verfahren des einstweili-

gen Rechtsschutzes entschieden, dass bei der gebotenen summarischen Prüfung die Verlustver-

rechnungsbeschränkung für Termingeschäfte gem. § 20 Abs. 6 Satz 5 i.d.F. des Jahressteuerge-

setzes 2020 vom 21.12.2020 nicht mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinbar ist. Damit hat 

der BFH die in der Vorinstanz gewährte Aussetzung der Vollziehung (AdV) bestätigt. 

Im Streitjahr 2021 erklärte der Antragsteller u.a. ausländische Kapitalerträge aus Termingeschäf-

ten gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG i.H.v. € 250.631 und Verluste aus Termingeschäften im 

Sinne dieser Vorschrift i.H.v. € 227.289. Das Finanzamt verrechnete die Verluste i.H.d. gesetzli-

chen Höchstbetrags von € 20.000 gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG mit den Gewinnen aus Termin-

geschäften und nahm eine Verlustfeststellung der noch nicht verrechneten Verluste i.H.v.  

€ 207.289 vor.  

Gegen den Einkommensteuerbescheid legte der Antragsteller Einspruch ein und beantragte AdV. 

Der Besteuerung unterworfen werden dürfe nur der Gesamtgewinn nach Verrechnung der erziel-

ten Gewinne und Verluste aus Termingeschäften i.H.v. € 23.342. Der Antragsteller berief sich da-

bei auf den Vorlagebeschluss des BFH vom 17.11.2020 (VIII R 11/18, vgl. hierzu TAX WEEKLY 

# 21/2021) zu Aktienveräußerungsverlusten und das hierzu beim Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) anhängige Verfahren (2 BvL 3/2), welches verfassungsrechtliche Einwände gegen die 
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Beschränkung des Verlustausgleichs zum Gegenstand hat. Während das Finanzamt den AdV-An-

trag ablehnte, gab das FG Rheinland-Pfalz diesem mit Beschluss vom 05.12.2023 (1 V 1674/23) 

wegen erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit der Beschrän-

kung der Verlustverrechnung gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i.d.F. des JStG 2020 mit Art. 3 Abs. 1 

GG statt.  

Nunmehr hat der BFH entschieden, dass das Finanzgericht den angefochtenen Einkommensteuer-

bescheid zu Recht von der Vollziehung ausgesetzt hat. Der Senat teilt bei der gebotenen summa-

rischen Prüfung und ausgehend von den bisherigen Sachverhaltsfeststellungen des Finanzgerichts 

dessen ernstliche Zweifel hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbe-

schränkung für Termingeschäfte. Die Regelung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG bewirke eine doppelte 

Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, die Verluste aus Termingeschäften erzielen.  

Zum einen führe der besondere Verrechnungskreis für Verluste aus Termingeschäften zu einer Un-

gleichbehandlung von Steuerpflichtigen, je nachdem, ob diese Verluste aus Termingeschäften  

oder aus anderen Kapitalanlagen erzielt haben. Denn Verluste aus Termingeschäften dürfen nur 

mit Gewinnen aus Termingeschäften gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG und solchen aus Stillhal-

terprämien gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG, nicht aber mit Gewinnen aus anderen Kapitalanlagen 

ausgeglichen und verrechnet werden.  

Zum anderen komme es innerhalb des besonderen Verrechnungskreises für Verluste aus Termin-

geschäften darüber hinaus zu einer Ungleichbehandlung der vom Steuerpflichtigen erzielten Ge-

winne und Verluste aus Termingeschäften. Denn die Regelung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG führt 

entgegen der Vorgaben des objektiven Nettoprinzips zu einer asymmetrischen Besteuerung von 

Gewinnen und Verlusten aus Termingeschäften auch innerhalb des Verlustverrechnungskreises. 

Diese Asymmetrie bewirke, dass in einem Verlustentstehungsjahr wirtschaftlich nicht erzielte Ge-

winne aus Termingeschäften besteuert würden, soweit die Verluste aus Termingeschäften ent-

sprechende Gewinne um mehr als € 20.000 übersteigen.  

Die Regelung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG könne zudem einen vollständigen Ausschluss des Aus-

gleichs von Verlusten aus Termingeschäften oberhalb eines Betrags von € 20.000 in der Totalperi-

ode begünstigen, wenn es dem Steuerpflichtigen nicht gelingt, in den Folgejahren Gewinne aus 

Termingeschäften zu erzielen, oder die zeitliche Streckung aufgrund der jährlichen Begrenzung 

schlicht zu groß ist. Die Grundkonzeption einer zeitlichen Streckung der Verlustverrechnung sei 

verfassungsrechtlich nur dann nicht zu beanstanden, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Ver-

lustausgleich in der Totalperiode gänzlich ausgeschlossen ist. Hiervon sei – so der BFH – bei § 20 

Abs. 6 Satz 5 EStG aber gerade nicht auszugehen. 

Bei summarischer Prüfung sei die doppelte Ungleichbehandlung sachlich nicht durch ausreichend 

tragfähige Gründe gerechtfertigt und berge deshalb durchgreifende verfassungsrechtliche Be-

denken im Hinblick auf den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, so dass im Streitfall die Ausset-

zung der Vollziehung zu gewähren war. 

Hinweis: Bei der Entscheidung handelt es sich lediglich um eine Entscheidung im einstweiligen 

Rechtsschutz. Damit ist keine Vorlage zum BVerfG verbunden. Nur das BVerfG kann aber am Ende 

über die Verfassungsmäßigkeit von § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG entscheiden. Bis dahin bleibt die Fi-

nanzverwaltung an das geltende Recht bzw. an § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG gebunden. Die Ausset-

zung der Vollziehung ist mit dem Risiko von Aussetzungszinsen in Höhe von 6 % p.a. verbunden, 

wenn der Antragsteller in der Hauptsache am Ende nicht obsiegt. Hinzuweisen ist zudem darauf, 

dass das FG Baden-Württemberg die Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte 

kürzlich in einem Haupsacheverfahren – noch in Unkenntnis des nun ergangenen BFH-Beschlusses 



T A X  W E E K L Y  

# 2 3  |  2 8 . 0 6 . 2 0 2 4

Seite 5 von 8 

– als noch verfassungsgemäß angesehen hatte (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 29.04.2024,

10 K 1091/23). Gegen dieses Urteil ist nun auch bereits das Revisionsverfahren beim BFH anhän-

gig (Aktenzeichen: VIII R 11/24). Beruft sich der Steuerpflichtige in vergleichbaren Einspruchsver-

fahren auf dieses Musterverfahren, ruht das Verfahren kraft Gesetzes (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO).

BFH: Parkhaus als erbschaftsteuerrechtlich nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen 

Der BFH hat mit Urteil vom 28.02.2024 (II R 27/21) entschieden, dass ein Parkhaus in der Erb-

schaftsteuer nicht begünstigt ist. Im Rahmen eines Parkhausbetriebs Dritten zur Nutzung überlas-

sene Parkplätze stellen erbschaftsteuerrechtlich nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen dar.  

Der Kläger war testamentarisch eingesetzter Alleinerbe seines im Jahr 2018 verstorbenen Vaters, 

des Erblassers. Zum Erbe gehörte ein mit einem Parkhaus bebautes Grundstück. Der Erblasser 

hatte das Parkhaus als Einzelunternehmen ursprünglich selbst betrieben und ab dem Jahr 2000 

dann unbefristet an den Kläger verpachtet. Das Finanzamt stellte den Wert des Betriebsvermö-

gens fest. Dabei behandelte es das Parkhaus als sogenanntes Verwaltungsvermögen, das bei der 

Erbschaftsteuer nicht begünstigt ist. Das Finanzgericht und der BFH schlossen sich dieser Auffas-

sung an. 

Nach dem Urteil des BFH wird Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer grundsätzlich privile-

giert. Das gilt allerdings nicht für bestimmte Gegenstände des gesetzlich so bezeichneten Ver-

waltungsvermögens. Darunter fallen dem Grunde nach auch „Dritten zur Nutzung überlassene 

Grundstücke“. Diese können im Rahmen der Erbschaftsteuer zwar auch begünstigt sein, etwa 

wenn – wie im Streitfall – der Erblasser seinen ursprünglich selbst betriebenen Gewerbebetrieb 

unbefristet verpachtet und den Pächter testamentarisch als Erben einsetzt. Eine Ausnahme be-

steht dabei jedoch für solche Betriebe, die schon vor der Verpachtung nicht die Voraussetzungen 

der erbschaftsteuerrechtlichen Privilegierung erfüllt haben. Dies ist bei einem Parkhaus der Fall. 

Denn die dort verfügbaren Parkplätze als Teile des Parkhausgrundstücks wurden schon durch den 

Erblasser als damaligen Betreiber an die Autofahrer – und somit an Dritte – zur Nutzung überlas-

sen. Zudem handelt es sich dabei auch nicht um die Überlassung von Wohnungen, die der Ge-

setzgeber wiederum aus Gründen des Gemeinwohls für die Erbschaftsteuer privilegiert hat. Keine 

Rolle spielt auch, ob zu der Überlassung der Parkplätze weitere gewerbliche Leistungen wie bei-

spielsweise eine Ein- und Ausfahrtkontrolle und eine Entgeltzahlungsdienstleistung hinzukommen. 

Darauf stellt das Erbschaftsteuergesetz nicht ab. Der BFH sah darin auch keine verfassungswidrige 

Ungleichbehandlung im Verhältnis zu anderen Grundstücksüberlassungen, wie zum Beispiel im 

Rahmen des Absatzes eigener Erzeugnisse durch einen Brauereibetrieb oder im Zusammenhang 

mit einer land- und forstwirtschaftlicher Betriebstätigkeit. Denn dass der Gesetzgeber solche Be-

triebe – wie auch die erwähnten Wohnungsunternehmen – als förderungswürdig ansah, ist von 

seinem weiten Entscheidungsspielraum gedeckt. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 24.06.2024  

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-420/23 20.06.2024 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Art. 63 AEUV 

– Freier Kapitalverkehr – Stempelsteuer – Kurzfristige Geldge-

schäfte – Gebietsansässige und gebietsfremde Kreditnehmer – 

Unterschiedliche Behandlung – Beschränkung 

 

Alle am 27.06.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 27/21 28.02.2024 
Parkhaus als erbschaftsteuerrechtlich nicht begünstigtes Ver-

waltungsvermögen 

II R 7/22 28.02.2024 

Mittelbare Anteilsvereinigung bei einer zwischengeschalteten 

Personengesellschaft ("RETT-Blocker") - Kein Vertrauens-

schutz 

III R 27/22 25.04.2024 
Begrenzung der rückwirkenden Auszahlung festgesetzten 

Kindergeldes auf sechs Monate 

III R 36/23 25.04.2024 

Keine Bindung an eine den Verlust des Freizügigkeitsrechts 

feststellende Entscheidung der Ausländerbehörde im Kinder-

geldrecht 

V S 15/22 29.05.2024 
"in camera"-Verfahren (§ 86 Abs. 1 der Finanzgerichtsord-

nung --FGO--) bei Umsatzsteuersatzermäßigung 

VIII B 113/23 

(AdV) 
07.06.2024 

Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung 

für Termingeschäfte 

 

Alle am 27.06.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 67/23 10.04.2024 
Einkünftekorrektur bei Kapitalüberlassungen zwischen ver-

bundenen Unternehmen 

I B 25/23 20.03.2024 
Bindung des FG an einen Beschluss des zuständigen AG zur 

Bestellung eines Nachtragsliquidators 

VIII B 37/23 04.06.2024 
Zulassung der Revision bei vermeintlich fehlerhafter Ableh-

nung der Gewinnerzielungsabsicht durch das FG 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BC1EACD565EB48A0964868A91BECDFED?text=&docid=287315&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6577747
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410109/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410110/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410111/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410103/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410113/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410113/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450104/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450102/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450101/
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Alle bis zum 28.06.2024 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV D 2 - S 0316-

a/20/10003 

:007 

28.06.2024 
Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung 

(AEAO) zu § 146a 

IV D 2 - S 0316-

a/19/10011 

:009 

28.06.2024 
Beginn der Mitteilungsverpflichtung nach § 146a Absatz 4 Ab-

gabenordnung (AO) 

IV B 5 - S 

1305/19/10003 

:008 

26.06.2024 

Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung zu 

§§ 89 und 89a sowie Aufhebung des BMF-Schreibens vom 5. 

Oktober 2006 - IV B 4 - S 1341 - 38/06 - (BStBl I S. 594) 

IV B 5 - S 

1369/19/10001 

:004 

25.06.2024 

Vordrucke zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung 

nach den §§ 7 ff. Außensteuergesetz (AStG), für die Feststel-

lungsjahre ab 2022, die Wirtschaftsjahre der Zwischengesell-

schaft betreffen, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-06-28-aenderung-aeao-146a.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-06-28-aenderung-aeao-146a.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-06-28-aenderung-aeao-146a.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2024-06-28-mitteilungsverpflichtung-nach-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2024-06-28-mitteilungsverpflichtung-nach-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2024-06-28-mitteilungsverpflichtung-nach-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-06-26-aenderung-aeao-89-89a.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-06-26-aenderung-aeao-89-89a.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-06-26-aenderung-aeao-89-89a.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-06-25-vordrucke-hinzurechnungsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-06-25-vordrucke-hinzurechnungsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-06-25-vordrucke-hinzurechnungsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder     nachrichtlich:     Bundeszentralamt für Steuern  
 
Bundesfinanzakademie im  
Bundesministerium der  Finanzen  


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


E-MAIL 


DATUM 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


poststelle@bmf.bund.de 
25. Juni 2024 


BETREFF   Vordrucke zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§  7  ff.  
Außensteuergesetz (AStG), für die Feststellungsjahre ab 2022, die Wirtschaftsjahre der 
Zwischengesellschaft betreffen, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen   


ANLAGEN 7 
GZ IV B 5 - S 1369/19/10001 :004 


DOK 2024/0506584 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Nach Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder werden hiermit die 
Vordruckmuster zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§ 7 ff. 
Außensteuergesetz (AStG), für die Feststellungsjahre ab 2022, die Wirtschaftsjahre der 
Zwischengesellschaft betreffen, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen, und 
Erläuterungen hierzu bekannt gegeben: 


I. Die Vordruckmuster zur Erklärung zur gesonderten – und gegebenenfalls 
einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 1 bis 3 Außensteuergesetz für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen. Hierzu gehören: 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
       


  


  
   
  
 


 
  


 
     


 
  


 
  


   
 


 
 


 
 


 
 


 


Seite 2 1. Der Hauptvordruck ASt 1 B - Erklärung zur gesonderten – und gegebenenfalls 
einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 1 bis 3 Außensteuergesetz für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen 


2. Die Anleitung zur Feststellungserklärung nach § 18 AStG 
3. Die Anlage FB-ASt - Angaben zum Feststellungsbeteiligten 
4. Die Anlage NaP - Angaben zu nahestehenden Personen 
5. Die Anlage Erwb - Angaben zu erweitert beschränkt steuerpflichtigen 
Feststellungsbeteiligten 


6. Die Anlage MT - Geltendmachung des Motivtests nach § 8 Absatz 2 AStG 
(gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG). 


II. Das Vordruckmuster für die Anzeige nach § 18 Absatz 3 Satz 2 AStG zur 
Geltendmachung, dass der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 13 Absatz 4 AStG) erfüllt ist. 


Die Vordrucke sind auf der Grundlage der unveränderten Vordruckmuster zu erstellen. 
Sie stehen ab dem 1. Juli 2024 im Formular-Management-System (FMS) als ausfüllbare 
Formulare bereit. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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— Eingangsstempel —Erklärung 


zur gesonderten – und einheitlichen – Feststellung nach 


§ 18 Absatz 1 bis 3 Außensteuergesetz für Wirtschaftsjah -
re, die nach dem 31.12.2021 beginnen 


Steuernummer 


Feststellungsjahr 


Beginn des (ersten) Wirtschaftsjahres Ende des (ersten) Wirtschaftsjahres 1 


Gegebenenfalls Ende des zweiten WirtschaftsjahresGegebenenfalls Beginn des zweiten Wirtschaftsjahres 2 


Art der Erklärung 


X Feststellungserklärung 


X Berichtigte Feststellungserklärung 


X Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 


X Erklärung zur Feststellung des Hinzurechnungskorrekturvolumens 


Allgemeine Angaben zur ausländischen Gesellschaft 
Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße Hausnummer Hausnummernzusatz 


Adressergänzung 


Postleitzahl Ort 


Staat 


Ort der Geschäftsleitung nach § 10 AO Staat 


Ort des Sitzes nach § 11 AO Staat 


Die Gesellschaft ist in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet im Sinne der §§ 2 und 3 StAbwG ansässig. Die 1 = Ja Voraussetzungen einer verschärften Hinzurechnungsbesteuerung im Sinne des § 9 StAbwG sind erfüllt. 3 


Rechtsform 


1 = Ja Die Gesellschaft ist optierende Gesellschaft im Sinne des § 1a KStG. 


1 = Ja Die Gesellschaft erzielt Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter im Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 1 AStG. 


- Juni 2024 -
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An das Finanzamt - 2 -


Die Gesellschaft erzielt (nahezu) ausschließlich Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter und mit der Hauptgattung der
Aktien der Zwischengesellschaft findet kein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse
im Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 4 AStG statt. 1 = Ja 


Hinzurechnungsquote - Art der Aufteilung 


Die Einkünfte sind aufzuteilen nach 


1 = der Beteiligung am Nennkapital
2 = dem Anspruch auf Beteiligung am Gewinn 


Angaben zum Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung am Ende des Wirt 
schaftsjahres der Zwischengesellschaft 4 


Nennkapital am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft in Euro 5 


Stimmrechte am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Gewinn im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG und § 7 Absatz 2 AStG in Euro (gesamt) 


Liquidationserlös im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG in Euro (gesamt) 


Beteiligung an anderen Zwischengesellschaften 6 


Es besteht eine unmittelbare/mittelbare Beteiligung der Zwischengesellschaft an einer anderen Zwischengesellschaft 1 = Ja 


Name der anderen Zwischengesellschaft 


Steuernummer der anderen Zwischengesellschaft für Zwecke der Feststellung nach § 18 AStG 7 


Einkünfte der Zwischengesellschaft 8 


Ausländische Währung Umrechnungskurs 9 


Gesamtbetrag der nach deutschem Steuerrecht ermittelten Einkünfte 
(Bei Umrechnungen bitte den angegebenen Kurs laut Zeile 30 verwenden) 


10 


Jahresüberschuss-/fehlbetrag nach ausländischem Steuerrecht 


ausländische Währung EUR 


Jahresüberschuss/-fehlbetrag laut Hinzurechnungsbilanz (ermittelt nach deutschem
Steuerrecht) 


Gesamtbetrag der nach deutschem Steuerrecht ermittelten Einkünfte nach außerbilanziellen Korrekturen
(bitte fügen Sie die Berechnung als Anlage bei) 


Nach § 8 Absatz 1 AStG auszunehmende Einkünfte (Einkünfte aus aktiver Tätigkeit) 3 


Auszunehmende Einkünfte 


Aktive Einkünfte nach § 8 Absatz 1 Nummer AStG 


Anschrift des eingerichteten Geschäftsbetriebs, soweit abweichend von der in den Zeilen 11 bis 14 angegebenen Adresse 


Betriebseinnahmen 


EUR 


Unmittelbar mit den Betriebseinnahmen im Zusammenhang stehende Betriebsausgaben 


Mittelbar mit den Betriebseinnahmen im Zusammenhang stehende Betriebsausgaben 


Nach § 8 Absatz 1 AStG auszunehmende Einkünfte 39 
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An das Finanzamt - 3 -


Nach § 8 Absatz 2 bis 4 AStG auszunehmende Einkünfte (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) 
Auszunehmende Einkünfte (Bitte reichen Sie hierfür die Anlage MT ein) 11 


Art der Einkünfte 


Betriebseinnahmen 


EUR 


Unmittelbar mit den Betriebseinnahmen im Zusammenhang stehende Betriebsausgaben 


Mittelbar mit den Betriebseinnahmen im Zusammenhang stehende Betriebsausgaben 


Maßgebende Einkünfte 


Summe der nach § 8 Absatz 1 AStG auszunehmenden Einkünfte 


Summe der nach § 8 Absatz 2 bis 4 AStG auszunehmenden Einkünfte 


Einkünfte aus passivem Erwerb im Sinne des § 8 Absatz 1 AStG 12 


In Zeile 46 enthaltene Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter im Sinne des § 13 AStG 13 


Steuerabzug nach § 10 Absatz 1 Satz 2 AStG in der bis zum 30.06.2021 gültigen Fassung in Verbindung mit
§ 21 Absatz 4 Satz 3 AStG 21 


In Zeile 48 enthaltener Steuerabzug nach § 10 Absatz 1 Satz 2 AStG in der bis zum 30.06.2021 gültigen
Fassung in Verbindung mit § 21 Absatz 4 Satz 3 AStG, der auf Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter im
Sinne des § 13 AStG entfällt 


Verlustabzug im laufenden Feststellungsjahr (nach § 10 Absatz 3 Satz 5 AStG in Verbindung mit § 10d EStG) 
14 


In Zeile 50 enthaltener Verlustabzug, der auf Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter im Sinne des § 13
AStG entfällt 


Zu berücksichtigende Einkünfte aus passivem Erwerb (auch ein negativer Betrag ist möglich; Zeile 46 abzüg -
lich Zeile 48 und abzüglich Zeile 50) 


In Zeile 52 enthaltene zu berücksichtigende Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter im Sinne des § 13 AStG
(auch ein negativer Betrag ist möglich; Zeile 47 abzüglich Zeile 49 und abzüglich Zeile 51) 


Niedrige Besteuerung in Sinne des § 8 Absatz 5 AStG 15 


Die Einkünfte laut Zeile 52 sind mit Ertragsteuern belastet in Höhe von 


Davon ab: Ansprüche im Sinne des § 8 Absatz 5 Satz 2 AStG 


Summe der zu berücksichtigenden Ertragsteuern 


Ertragsteuerbelastung in Prozent 


Nach § 7, § 13 AStG steuerpflichtige Einkünfte 16 


Nach § 7 AStG maßgebende Einkünfte aus passivem Erwerb, soweit sie auf die Feststellungsbeteiligten ent -
fallen 
(auch negativer Betrag möglich) 


EUR 


Nach § 13 AStG maßgebende Einkünfte aus passivem Erwerb, soweit sie auf die Feststellungsbeteiligten
entfallen 
(auch negativer Betrag möglich) 13 


Hinzurechnungsbetrag (der Betrag kann nicht negativ werden, in diesem Fall beträgt er 0 €) = 


Hinzurechnungszeitpunkt 
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An das Finanzamt - 4 -


Freigrenze nach § 9 AStG 
EUR 


Für die Prüfung der Freigrenze maßgebende Gesamteinkünfte der Zwischengesellschaft 


Einkünfte aus passivem Erwerb (laut Zeile 52) 


1 = Ja Die Einkünfte aus passivem Erwerb betragen nicht mehr als 10 Prozent der Gesamteinkünfte 


Freigrenze nach § 13 Absatz 1 Satz 3 AStG 18 


EUR 


Für die Prüfung der Freigrenze maßgebende passive Gesamteinkünfte der Zwischengesellschaft
(laut Zeile 52) 


Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter im Sinne des § 13 AStG (laut Zeile 53) 


Die Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter betragen nicht mehr als 10 Prozent der Einkünfte 1 = Ja aus passivem Erwerb der Gesellschaft 


1 = Ja Die Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter betragen nicht mehr als 80.000 € 


Anrechenbare Steuern 


Die ausländische Gesellschaft hat im maßgebenden Jahr auf die dem Hinzurechnungsbetrag unterliegenden Einkünfte entrichtet: 


Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG 19 


Umrechnung nach dem Kurs am Tag der Zahlung 


Bezeichnung der Steuer Kurs EUR 


−Davon ab: Ansprüche im Sinne des § 8 Absatz 5 Satz 2 AStG 


Summe der nach § 12 Absatz 1 AStG anrechenbaren Steuern 


Steuern nach § 12 Absatz 2 AStG 20 


Umrechnung nach dem Kurs am Tag der Zahlung 


Bezeichnung der Steuer Kurs EUR 


Summe der nach § 12 Absatz 2 AStG anrechenbaren Steuern 


Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG in der bis zum 30.06.2021 gültigen Fassung in Verbindung mit 
§ 21 Absatz 4 Satz 3 AStG 
Umrechnung nach dem Kurs am Tag der Zahlung 28 


Bezeichnung der Steuer Kurs EUR 


Summe der Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG in der bis zum 30.06.2021 gültigen Fassung in Verbindung mit
§ 21 Absatz 4 Satz 3 AStG 
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An das Finanzamt - 5 -


Ermittlung des verbleibenden Verlustvortrags 


Davon ab: Verlustkürzung nach § 8c KStG des verbleibenden Verlust -
vortrags des letzten Feststellungsjahres 23 


Datum des Antrags 


Es wurde ein Antrag nach § 21 Absatz 4 Satz 5 AStG auf Verlustabzug im Sinne des 1 = Ja § 21 Absatz 4 Satz 2 AStG gestellt. 


davon entfallen auf die inlän -Gesamtbeträge der dischen Feststellungsbeteilig -Gesellschaft ten 


Verbleibender Verlustvortrag zum Beginn des Feststellungsjahres 
EUR EUR 


Verbleibender Verlustvortrag des letzten Feststellungsjahres 22 


Verbleibender Verlustvortrag zum Beginn des laufenden Feststellungs -
jahres 


Verlust nach § 8d KStG 


In Zeile 85 enthaltener fortführungsgebundener Verlust nach § 8d KStG 


Davon ab: Untergang des fortführungsgebundenen Verlustvortrags
aufgrund eines schädlichen Ereignisses im Sinne des § 8d Absatz 2
KStG (Betrag laut Zeile 86) 


Verbleibender Verlustvortrag zum Ende des Feststellungsjahres 


Davon ab: Verlustabzug im laufenden Feststellungsjahr laut Zeile 50 


Dazu: steuerlicher Verlust des laufenden Feststellungsjahres (bereits
nach § 8c KStG gekürzt) 24 


Davon ab: Verlustkürzung nach § 8c KStG für Sachverhalte nach Ende
des Wirtschaftsjahres und bis zum Ablauf des 31.12. 25 


Verbleibender Verlustvortrag zum Ende des Feststellungsjahres 


In Zeile 91 enthaltener fortführungsgebundener Verlust nach § 8d
KStG (Antrag und Nachweis der Voraussetzungen des § 8d KStG
bitte beifügen und gesondert erläutern) 26 


Anlagen 


Dieser Erklärung liegen folgende Anlagen bei 


X Anlage FB-ASt 


X Anlage NaP 


X Anlage Erwb 


X Anlage MT 


Weitere Anlagen 27 


Beizufügen sind 


X Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 


X Konzernverzeichnis/Organigramm 


X Ausschüttungsbeschlüsse 


X Nachweise zu § 7 Absatz 1 Satz 2 AStG (vermittelnde Gesellschaften) 


X Nachweise über Steuerbeträge nach § 12 AStG 


Gegebenenfalls
weitere Anlagen
(bitte benennen) X 







103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


An das Finanzamt - 6 -


Folgende Anlagen sind bei Einreichung der Anlage MT beigefügt 
Nachweise zur Anlage MT 


X Miet-, Telefon- und Energieverträge 


X Arbeitsverträge 


X Nachweise über die Qualifikation des Personals 


X Nachweise und Erläuterungen zur Ausübung der wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit 


Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 


Ich bin/wir sind Nutzer einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach §§ 138d ff. AO im Zusammenhang mit 
ausländischen Zwischengesellschaften im Sinne des §§ 7 ff. AStG, deren steuerlicher Vorteil sich erstmals im 


Feststellungsjahr auswirken soll. Für diese wurden mir/uns folgende Registernummer und Offenlegungsnummer 


zugeteilt: 
Registernummer Offenlegungsnummer 


Ich habe/wir haben im Feststellungsjahr mindestens eine grenzüberschreitende Steuergestaltung verwirklicht, für die
mir/uns noch keine Registernummer und Offenlegungsnummer vorliegt. 1 = Ja 


Erläuterungen zur Steuergestaltung nehmen Sie bitte auf einer gesonderten Anlage mit der Überschrift “Ergänzende Angaben zur
Feststellungserklärung“ vor. 


Bei der Anfertigung der Steuererklärung und der Anlagen hat mitgewirkt 
Name 


Anschrift 


Telefonnummer 


Bekanntgabe des Bescheids 


X Bevollmächtigter im Sinne des § 80 AO 


X Inländischer Empfangsbevollmächtigter im Sinne des § 123 AO 


X Gemeinsamer, von allen Beteiligten bestellter Empfangsbevollmächtiger im Sinne des § 183a AO 


Name 


Straße Hausnummer Hausnummernzusatz 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Eine in den Zeilen 116 bis 118 erteilte Empfangsvollmacht wirkt auch für künftige Feststellungszeiträume. Dies gilt nicht, falls diese
Empfangsvollmacht gegenüber dem Finanzamt widerrufen, in der Feststellungserklärung für ein Folgejahr eine anderweitige Emp -
fangsvollmacht erteilt wird oder dem Finanzamt eine auf einen anderen Empfänger lautende allgemeine, jahrgangsneutrale Emp -
fangsvollmacht vorliegt. 


Es steht dem benannten Empfangsbevollmächtigten im Feststellungsverfahren grundsätzlich die ausschließliche Einspruchs- und
Klagebefugnis zu; § 352 AO, § 48 FGO. 
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An das Finanzamt - 7 -


Unterschrift 
Die mit der Feststellungserklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. AO und des § 18 AStG er -
hoben. 
Ort Datum 


Unterschriften aller Feststellungsbeteiligten, für die diese Erklärung abgegeben wird.
Die Feststellungserklärung ist eigenhändig zu unterschreiben. 


Datenschutzhinweis 


Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte 


nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie 


bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie 


unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 



http://www.finanzamt.de/





 


  
 


 


 
  
  
  
  


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 
 
 


  
 


 
 
 


 
 


 
 


 


 


Anleitung zur Feststellungserklärung nach
§ 18 AStG 
Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 1 bis 3 Außensteuergesetz für Wirtschafts -
jahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen 


Allgemeine Hinweise 


Zur Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen – Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, die im Zusam -
menhang mit der Anwendung der §§ 7 bis 13 AStG durchzuführen sind, gehören insbesondere: 


– Feststellungserklärung 
– Berichtigte Feststellungserklärung 
– Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 
– Erklärung zur Feststellung des Hinzurechnungskorrekturvolumens 


Zur Erklärung gehören der Hauptvordruck ASt 1 B sowie zusätzlich: 
Anlage FB-ASt (Angaben zum Feststellungsbeteiligten) 


und gegebenenfalls 
Anlage Erwb (Anlage zu erweitert beschränkt steuerpflichtigen Feststellungsbeteiligten) 
Anlage NaP (Anlage zu nahestehenden Personen) 
Anlage MT (Anlage Motivtest) 


Zur Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für die Anwendung der §§ 7 bis 13 AStG hat jede an der auslän -
dischen Gesellschaft (Zwischengesellschaft) unmittelbar oder mittelbar beteiligte steuerpflichtige Person 
(Feststellungsbeteiligte) nach § 18 Absatz 3 AStG eine Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen –  Fest -
stellung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Danach ist jede steuerpflichtige Person (ein -
schließlich optierender Gesellschaften im Sinne des § 1a KStG), der die Voraussetzungen der allgemeinen 
(einschließlich der verschärften) oder der erweiterten Hinzurechnungsbesteuerung erfüllt, erklärungspflichtig; 
dem steht grundsätzlich nicht entgegen, dass eine Hinzurechnungsbesteuerung im Ergebnis unterbleibt (insbe -
sondere wegen § 9 AStG oder § 13 Absatz 1 Satz 3 AStG). Bei mittelbar über eine oder mehrere in- oder aus -
ländische Personengesellschaft(en) bestehenden Beteiligungen an der ausländischen Gesellschaft ist aus -
schließlich die mittelbar beteiligte steuerpflichtige Person erklärungspflichtig. Ist eine steuerpflichtige Person 
ausschließlich mittelbar an der ausländischen Gesellschaft beteiligt und ist diese mittelbare Beteiligung nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 1 Satz 2 AStG) vollumfänglich unbe -
achtlich, so ist diese steuerpflichtige Person nicht in das für diese Gesellschaft durchzuführende Feststellungs -
verfahren einzubeziehen und mithin kein Feststellungsbeteiligter, für diese steuerpflichtige Person ist keine An -
lage FB-ASt abzugeben (vergleiche Rn. 937 und 954 AEAStG 2023). Die Frist für die Abgabe dieser Erklärung 
ergibt sich aus § 149 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Nummer 7 AO. 


In den Fällen, in denen für die gesamte Zwischengesellschaft nach § 8 Absatz 2 AStG geltend gemacht wird, 
dass eine Hinzurechnung unterbleibt, ist dies mit dem Vordruck „Anzeige nach § 18 Absatz 3 Satz 2 AStG zur 
Geltendmachung, dass der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 
AStG) erfüllt ist.“ anzuzeigen; für diese Anzeige gelten die für die Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen 
– Feststellung nach § 18 Absatz 3 Satz 1 AStG maßgeblichen Fristen entsprechend (§ 18 Absatz 3 Satz 2 
AStG). Erzielt die ausländische Gesellschaft aus mehreren Tätigkeiten Zwischeneinkünfte und wird nicht in 
Bezug auf jede dieser Tätigkeiten geltend gemacht, dass der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG erfüllt ist, kann 
der Motivtest nicht in Form der Anzeige geführt werden. In diesen Fällen und in den Fällen des § 9 StAbwG ist 
eine Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 3 Satz 1 AStG abzugeben. 


Übermitteln Sie bitte die erforderlichen Anlagen, Nachweise und Erläuterungen gesondert. Die Verletzung der 
Mitwirkungspflichten kann zur Schätzung der Einkünfte der Zwischengesellschaft führen (§ 17 Absatz 2 AStG). 


Tragen Sie bitte alle Beträge in Euro ein. Cent-Beträge runden Sie bitte zu Ihren Gunsten auf volle Euro-Beträ -
ge auf oder ab, es sei denn, die Vordrucke sehen ausdrücklich die Eintragung von Cent-Beträgen vor. Negative 
Beträge tragen Sie bitte mit Minuszeichen ein. 


Darüber hinaus wird auf die Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 AO hingewie -
sen. 


Anleitung Außensteuer-Erklärung - Juni 2024 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 
 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


  
 


 
 


 


 


 
 


 


 


Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 1 bis 3 AStG 


ASt 1 B 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- 2 -


Die Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen - Feststellung bezieht sich auf den Veranlagungszeitraum (= 
Kalenderjahr), in dem der Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Absatz 2 Satz 1 AStG als zugeflossen gilt oder gel -
ten würde (Feststellungsjahr). In den vorgenannten Vordrucken wird durchgehend der Begriff Feststellungsjahr 
verwendet. 


Tragen Sie bitte in diesen Hauptvordruck die erforderlichen Angaben bezogen auf die Zwischengesellschaft ein. 


Die Steuerpflicht (Hinzurechnung) besteht dem Grunde nach in Bezug auf die Einkünfte, für die die ausländi -
sche Gesellschaft Zwischengesellschaft ist (Zwischeneinkünfte). Zwischeneinkünfte sind Einkünfte, ein -
schließlich Veräußerungsgewinne, die einer niedrigen Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 AStG unterliegen 
und nicht aus den in § 8 Absatz 1 AStG aufgezählten Aktivtatbeständen stammen. Vergleiche Rn. 226 AEAStG 
2023. 


Tragen Sie hier bitte das im Feststellungsjahr endende Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft ein (maßge -
bendes Wirtschaftsjahr). 


Enden im Feststellungsjahr mehrere Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft (z. B. durch Bildung eines 
Rumpfwirtschaftsjahres), tragen Sie hier bitte das zweite Wirtschaftsjahr ein. Bei Abgabe der Erklärungen in Pa -
pierform reichen Sie bitte für das zweite Wirtschaftsjahr zusätzlich den Hauptvordruck und die weiteren Anlagen 
mit den entsprechenden Angaben ein. 


Bitte füllen Sie die Zeilen 34 bis 39 auch aus, wenn die Zwischengesellschaft in einem nicht kooperativen Steu -
erhoheitsgebiet ansässig ist (vergleiche § 9 Absatz 2 Satz 2 StAbwG). 


Für beschränkt steuerpflichtige Personen ist die verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung nach § 9 StAbwG 
nicht anzuwenden. 


Angaben zu den Zeilen 23 bis 26 sind stets erforderlich, wenn Sie in einem Abschnitt „Angaben zur Beteiligung 
am Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung an der Zwischengesellschaft am Ende 
des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft“ entsprechende betragsmäßige Eintragungen in den Anlagen 
FB-ASt und/oder NaP vorgenommen haben, z. B. in den Zeilen 29 ff. der Anlage FB-ASt. 


Bitte geben Sie immer das Nennkapital der Zwischengesellschaft an, sofern die Gesellschaft ein Nennkapital 
hat. Eine Beteiligung an einer dem Nennkapital strukturell vergleichbaren Bezugsgröße nach ausländischem 
Gesellschaftsrecht steht einer Beteiligung am Nennkapital gleich. Wenn für die Gewinnverteilung der Zwischen -
gesellschaft nicht die Beteiligung am Nennkapital (oder einer vergleichbaren Bezugsgröße) maßgebend ist oder 
die Gesellschaft kein Nennkapital hat, ist grundsätzlich auf den nach dem jeweils einschlägigen ausländischen 
Gesellschaftsrecht (gegebenenfalls in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag/der Satzung) vorgesehenen 
Gewinnverteilungsmaßstab abzustellen. Nachträgliche und auf konkludentem Verhalten beruhende Änderun-
gen des Gewinnverteilungsmaßstabs sind zu beachten. Anhand der in den Zeilen 23 bis 26 genannten Bezugs -
größen erfolgt die Prüfung der Beherrschung für jede steuerpflichtige Person gesondert. Die der steuerpflichti -
gen Person zuzurechnenden Anteile sind hierfür ins Verhältnis zur Gesamtheit der maßgebenden Bezugsgröße 
für die Zwischengesellschaft zu setzen. 


Die Angaben in diesem Abschnitt werden für die Ermittlung und Feststellung des Hinzurechnungskorrekturvolu -
mens, einschließlich der Teilbeträge, sowie für die Aufteilung der Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 AStG in 
Höhe der Beteiligungsverhältnisse auf die Zwischengesellschaften und der Gewinne aus der Veräußerung der 
Anteile im Sinne des § 11 Absatz 4 AStG benötigt. Die Ermittlung des Hinzurechnungskorrekturvolumens erfolgt 
gesellschafts- und beteiligungskettenbezogen (vergleiche Beispiele in den Rn. 635 und 636 AEAStG 2023). 


Tragen Sie hier bitte nur eine inländische, aktuelle Steuernummer ein, wenn für die andere Zwischengesell -
schaft eine Feststellung nach § 18 AStG für Wirtschaftsjahre erfolgt, die nach dem 31.12.2021 beginnen. 


Geben Sie bitte in den Zeilen 30 bis 57 und in den Zeilen 62 bis 81 jeweils die auf die Zwischengesellschaft be -
zogenen Gesamtbeträge an. 


Tragen Sie hier bitte die ausländische Währung und den Kurs zum Zeitpunkt des Endes des Wirtschaftsjahres 
der Zwischengesellschaft ein (Ausnahme siehe Rn. 551 AEAStG 2023). Der für die Umrechnung gewählte Kurs 
ist für alle zu berücksichtigenden und in ausländischer Währung angefallenen Beträge zu beachten. Abwei -
chend hiervon sind die ausländischen Steuern jedoch nach dem Kurs umzurechnen, der im Zeitpunkt der Zah -
lung gilt. 
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10Die Einkünfte der Zwischengesellschaft sind nach den Grundsätzen des § 4 Absatz 1 EStG (Betriebsvermö -
gensvergleich) zu ermitteln. Eine Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG (Überschuss der Betriebseinnah -
men über die Betriebsausgaben) ist nicht mehr zulässig. Ein durch den notwendigen Wechsel der Gewinn-
ermittlungsart entstandener Übergangsgewinn unterliegt vollumfänglich der Hinzurechnungsbesteuerung. 


Die Zwischeneinkünfte sind durch eine für alle Beteiligten im Sinne des § 7 Absatz 1 AStG maßgebende „Hin -
zurechnungsbilanz“ zu ermitteln. Die Hinzurechnungsbilanz kann nach Maßgabe der nach deutschem Steuer -
recht zu beachtenden Bilanzierungsvorschriften aus der Bilanz der Zwischengesellschaft abgeleitet werden. Für 
die Umrechnung ist der Kurs zum Zeitpunkt des Endes des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft maßge -
bend. 


Da die Ermittlung der Einkünfte nach deutschem Steuerrecht zu erfolgen hat, sind auch außerbilanzielle Kor -
rekturen vorzunehmen. Hiervon erfasst ist unter anderem auch eine Korrektur des laufenden Verlustes bei 
einem unterjährigen schädlichen Beteiligungserwerb nach § 8c KStG. Ein Verlustrücktrag ist nicht mehr zuläs -
sig. 


11 Wenn der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) geltend ge -
macht werden soll, füllen Sie bitte die Anlage MT aus. Erzielt die Zwischengesellschaft Zwischeneinkünfte aus 
mehreren Tätigkeiten, fügen Sie bitte die Anlage MT gesondert für jede einzelne Tätigkeit bei. 


12Werden die Einkünfte aus passivem Erwerb für sich allein durch gesonderte Teilbilanzen ermittelt, ist der so er -
mittelte Betrag hier einzutragen (vergleiche Rn. 565 AEAStG 2023). 


13Die erweiterte Hinzurechnungsbesteuerung nach § 13 AStG gilt nicht für beschränkt steuerpflichtige Feststel -
lungsbeteiligte im Sinne des § 1 Absatz 4 EStG bzw. § 2 KStG. 


14Bitte tragen Sie hier den von Ihnen geltend gemachten Verlustabzug von Vorjahresverlusten ein, soweit dieser 
unter Beachtung des deutschen Steuerrechts, z. B. §§ 8c und 8d KStG, zulässig ist. Ein Verlustabzug ist nur 
möglich, soweit ein vortragsfähiger Verlust gesondert – und gegebenenfalls einheitlich - festgestellt wurde. 


15Sind in den Zeilen 54 bis 57 keine Eintragungen enthalten, wird von einer niedrigen Besteuerung im Sinne des 
§ 8 Absatz 5 AStG ausgegangen. 


16Geben Sie hier bitte nur die auf alle Feststellungsbeteiligten entfallenden Beträge an. 


Ausgangsbetrag für die in Zeile 58 anzugebenden Einkünfte ist der Betrag in Zeile 52 multipliziert mit der 
Summe der Hinzurechnungsquoten für alle Feststellungsbeteiligten. Ausgangsbetrag für die in Zeile 59 anzuge -
benden Einkünfte ist der Betrag in Zeile 53 multipliziert mit der Summe der Hinzurechnungsquoten für alle Fest -
stellungsbeteiligten. 


17Die Freigrenze nach § 9 AStG ist nur zu prüfen, wenn die Zwischengesellschaft gemischte Einkünfte bezieht. 
Vor Prüfung der Freigrenze ist der Verlustabzug vorzunehmen. Tragen Sie in Zeile 62 bitte die Gesamteinkünfte 
nach Verlustabzug ein (vergleiche Rn. 576 AEAStG 2023). 


18Die Anwendung der Freigrenze nach § 13 Absatz 1 Satz 3 AStG setzt voraus, dass beide Freigrenzen (verglei -
che Zeilen 67 und 68) gewahrt sind. Sind die Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter positiv und die Zwischenein -
künfte nicht positiv, ist die Freigrenze in Höhe von 10 Prozent nicht gewahrt. 


19Die Ertragsteuern, die die Zwischengesellschaft für die Zwischeneinkünfte im maßgebenden Wirtschaftsjahr 
entrichtet hat, werden unabhängig davon, dass sie in einem späteren Jahr gezahlt wurden, nach § 12 Absatz 1 
AStG im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit berücksichtigt (vergleiche Rn. 678 AEAStG). 


Freiwillig gezahlte Steuern oder festgesetzte und tatsächlich nicht erhobene Steuern können nicht berücksich -
tigt werden (vergleiche § 8 Absatz 5 Satz 3 AStG). 


20Der Antrag nach § 12 Absatz 2 AStG ist im Rahmen der Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuerveranla-
gung zu stellen. Der Nachweis über die auf Antrag anrechenbaren Steuern nach § 12 Absatz 2 AStG ist jedoch 
in diesem Feststellungsverfahren zu erbringen. 


Der Abzug von Steuern im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 6 AStG a. F. gilt nur 
für Steuern auf Zwischeneinkünfte für Wirtschaftsjahre, die vor dem 01.01.2022 enden. Ein Steuerabzug ist nur 
im Jahr der Steuerentrichtung möglich und mindert die in diesem Jahr nach geltendem Recht anzusetzenden 
Zwischeneinkünfte. 
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22 Verluste, die für Veranlagungs- oder Erhebungszeiträume vor dem 01.01.2022 bei Zwischeneinkünften entstan -
den sind, und für die bis zum 31.07.2023 ein schriftlicher Antrag nach § 21 Absatz 4 Satz 5 AStG gestellt wor -
den ist, sind hier mit einzutragen. 


23 Liegt ein bisher nicht erfasster schädlicher Beteiligungserwerb im Sinne des § 8c KStG vor, tragen Sie hier bitte 
den insoweit nicht zu berücksichtigenden Verlust des letzten Feststellungsjahres ein. 


24 Liegt ein schädlicher Beteiligungserwerb im Sinne des § 8c KStG vor, tragen Sie hier bitte den um den nicht zu 
berücksichtigenden Verlust gekürzten Betrag des laufenden Feststellungsjahres ein. 


25 Bei abweichendem Wirtschaftsjahr ist ein Verlust auch dann nicht abziehbar, wenn der schädliche Beteiligungs -
erwerb im laufenden Feststellungsjahr nach Ablauf des Wirtschaftsjahres erfolgt (Rn. 36 des BMF-Schreibens 
vom 28.11.2017, BStBl I 2017 S. 1645). 


26 Den Antrag nach § 8d KStG, Erläuterungen und Nachweise zum Vorliegen der Voraussetzungen für die Inan -
spruchnahme des fortführungsgebundenen Verlustes, sowie zur Anwendung der Stille-Reserve-Klausel, fügen 
Sie bitte gesondert bei. Die Voraussetzungen für eine Anwendung des § 8d KStG bei einem vom Kalenderjahr 
abweichenden Wirtschaftsjahr ergeben sich aus Rn. 15 des BMF-Schreibens vom 28.11.2017, BStBl I 2017 S. 
1645. Dieser Antrag ist in der Feststellungserklärung für das Feststellungsjahr zu stellen, in dem das Wirt -
schaftsjahr endet, in das der schädliche Beteiligungserwerb fällt, Rn. 9 des BMF-Schreibens vom 18.03.2021, 
BStBl I 2021 S. 363. 


27 Die aufgeführten Unterlagen sind der Erklärung stets beizufügen, dies gilt insbesondere für das Organigramm. 


28 Die Anrechnung der Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG a. F. gilt nur für Steuern auf Zwischeneinkünfte für Wirt -
schaftsjahre, die vor dem 01.01.2022 enden. Diese Steuern können nur auf die Steuern angerechnet werden, 
die auf den im Jahr der Steuererhebung nach geltendem Recht anzusetzenden Hinzurechnungsbetrag entfal -
len. 


Die Anrechnung dieser Steuern setzt einen Antrag voraus. Der Antrag ist im Rahmen der Einkommensteuer-
oder Körperschaftsteuerveranlagung zu stellen. 


29 bis 50 frei 


Anlage FB-ASt 
Angaben über die Feststellungsbeteiligten 


Die Angaben auf der Anlage FB-ASt werden zur Ermittlung und Aufteilung der hinzuzurechnenden Besteue-
rungsgrundlagen auf die Feststellungsbeteiligten benötigt. Anhand der hier geforderten Angaben wird ermittelt, 
ob und in welcher Höhe und welchen steuerpflichtigen Personen gegenüber eine Hinzurechnung vorzunehmen 
ist, welches die hinzuzurechnenden Besteuerungsgrundlagen für die einzelnen steuerpflichtigen Personen sind 
und auf welchen Zeitpunkt die Hinzurechnung vorzunehmen ist. 


Für jeden Feststellungsbeteiligten ist eine gesonderte Anlage FB-ASt abzugeben. 


Zum besseren Verständnis sind nachfolgend einige im Vordruck verwendete Begriffe definiert. Im Übrigen wird 
auf die Ausführungen im AEAStG 2023 verwiesen. 


51 Eine vermittelnde Gesellschaft ist eine Gesellschaft, an der steuerpflichtige Personen unmittelbar oder mittel -
bar beteiligt sind und die ihrerseits unmittelbar oder mittelbar an der Zwischengesellschaft beteiligt ist. 


52 Eine Beherrschung im Sinne des § 7 Absatz 1 AStG liegt vor, wenn der steuerpflichtigen Person allein oder 
zusammen mit ihr nahestehenden Personen am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft, in dem 
diese die Einkünfte nach § 7 Absatz 1 AStG erzielt hat (maßgebendes Wirtschaftsjahr), mehr als die Hälfte der 
Stimmrechte oder mehr als die Hälfte der Anteile am Nennkapital unmittelbar oder mittelbar zuzurechnen sind 
oder unmittelbar oder mittelbar ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des Gewinns oder des Liquidationserlöses 
dieser Gesellschaft zusteht (§ 7 Absatz 2 AStG). 


53 Sind an der Zwischengesellschaft mehrere Personen beteiligt, so kann der Hinzurechnungsbetrag nur anteilig 
hinzugerechnet werden. Die Hinzurechnungsquote bestimmt sich nach der unmittelbaren und mittelbaren Be -
teiligung der steuerpflichtigen Person am Nennkapital der Gesellschaft bzw. dem Gewinnverteilungsschlüssel, 
wenn dieser von der kapitalmäßigen Beteiligung abweicht oder die Gesellschaft kein Nennkapital hat. Stimm -
rechte sind für die Hinzurechnungsquote unbeachtlich. 
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54Hinzurechnungskorrekturvolumen ist der nach § 10 Absatz 2 AStG der Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
unterliegende Hinzurechnungsbetrag des laufenden Veranlagungszeitraums, vermindert um den Betrag der Be -
züge im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 und 2 AStG des laufenden Veranlagungszeitraums sowie den Betrag 
der Gewinne im Sinne des § 11 Absatz 4 AStG und vermehrt um das auf den Schluss des vorangegangenen 
Veranlagungszeitraums festgestellte Hinzurechnungskorrekturvolumen (§ 11 Absatz 3 Satz 2 AStG). 


55Tragen Sie hier bitte „2=Nein“ sowohl in dem Fall ein, dass in einer Beteiligungskette mit der in Zeile 3 genann -
ten Zwischengesellschaft mehrere Zwischengesellschaften vorhanden sind als auch in dem Fall, dass bei der 
vermittelnden ausschüttenden Kapitalgesellschaft nebeneinander vorhandene Beteiligungsketten an verschie -
denen Zwischengesellschaften bestehen. 


56Die Feststellungsbeteiligten sind fortlaufend zu nummerieren und auch dann nur einmal aufzuführen, wenn sie 
mehrere Anteile gezeichnet haben. Auf diese Nummer wird in den anderen Anlagen Bezug genommen. Die 
erstmalige Nummerierung ist auch in Folgejahren unbedingt beizubehalten, damit die gespeicherten Daten wei -
ter genutzt werden können. 


Deshalb ist bei Ausscheiden eines Beteiligten dessen laufende Nummer nicht neu zu belegen. Die Nummern 
der Beteiligten können Sie dem (letzten) Feststellungsbescheid entnehmen. 


57Ist der Feststellungsbeteiligte erweitert beschränkt steuerpflichtig im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
AStG, geben Sie bitte auch die Anlage Erwb ab. 


58Tragen Sie hier bitte die persönliche Steuernummer des Feststellungsbeteiligten ein. 


59Die Angaben werden für die Ermittlung der Höhe der Beherrschung und der Hinzurechnung benötigt. Tragen 
Sie hier bitte die Angaben für den Feststellungsbeteiligten ein. 


60Die Eintragungen sind für jede Beteiligungskette gesondert vorzunehmen. Machen Sie bitte Ihre Angaben zu 
einer Beteiligungskette über eine zweite vermittelnde Personengesellschaft im Abschnitt „Mittelbare Beteiligung 
an der Zwischengesellschaft über eine Personengesellschaft (2. Angabe)“. 


61Die Angaben in Bezug auf Mitunternehmerschaften tragen Sie bitte in die für Personengesellschaften vorgese -
henen Zeilen ein. 


62Wird die mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft über mehrere Personengesellschaften vermittelt, 
tragen Sie hier bitte die Angaben der Personengesellschaft ein, deren Gesellschafter der Feststellungsbeteiligte 
ist, d. h. der ersten Personengesellschaft in der Beteiligungskette. 


63Tragen Sie bitte nur dann eine „1“ ein, wenn die die mittelbare Beteiligung vermittelnde Personengesellschaft 
eine nicht nahestehende Person ist und diese Personengesellschaft dementsprechend nicht in der Anlage NaP 
angegeben ist. Geben Sie in diesem Fall den Namen und die Steuernummer dieser Personengesellschaft in 
Zeile 39 an. 


64Die Eintragungen sind für jede Beteiligungskette gesondert vorzunehmen. Machen Sie bitte Ihre Angaben zu 
einer Beteiligungskette über eine zweite vermittelnde Kapitalgesellschaft im Abschnitt „Mittelbare Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft über eine Kapitalgesellschaft (2. Angabe)“. 


65Für den Fall, dass zwischen der die Beteiligung vermittelnden Personengesellschaft und der Zwischengesell -
schaft mehrere nebeneinander bestehende Gesellschaften zwischengeschaltet sind, sind die Angaben zu die -
sen Gesellschaften als weitere Beteiligungskette (vergleiche Anmerkung Nr. 60) ebenfalls zu erklären, gegebe -
nenfalls auf gesonderter Anlage. 


66Tragen Sie hier bitte die Angaben zu dem Beteiligungsverhältnis des Feststellungsbeteiligten zur vermittelnden 
Personengesellschaft ein, deren Gesellschafter der Feststellungsbeteiligte ist, d. h. zu der ersten Personenge -
sellschaft in der Beteiligungskette. 


67Nehmen Sie hier bitte Eintragungen zum Beteiligungsverhältnis der vermittelnden Personengesellschaft zur 
Zwischengesellschaft vor. Die Angaben sind zu der Personengesellschaft vorzunehmen, deren Gesellschafter 
der Feststellungsbeteiligte ist, d. h. zu der ersten Personengesellschaft in der Beteiligungskette. 
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Beispiel: 


Der Feststellungsbeteiligte ist unmittelbar an der Kapitalgesellschaft A beteiligt und diese Kapitalgesellschaft A 
ist an der Zwischengesellschaft B beteiligt. In die Zeilen 91 bis 94 tragen Sie bitte die für die Kapitalgesellschaft 
A zutreffenden Angaben ein. Ist die Kapitalgesellschaft A weder eine weitere Feststellungsbeteiligte noch eine 
nahestehende Person, sondern eine andere Kapitalgesellschaft, geben Sie bitte den Namen und die Steuer -
nummer der Kapitalgesellschaft A in der Zeile 94 an. 


Für den Fall, dass zwischen Kapitalgesellschaft A und Zwischengesellschaft B eine oder mehrere Tochterge -
sellschaften zwischengeschaltet sind, füllen Sie bitte je nach Anzahl der zwischengeschalteten Gesellschaften 
Zeilen 97 ff. aus, weitere Angaben fügen Sie gegebenenfalls auf gesonderter Anlage bei. 


In den Zeilen 109 bis 112 nehmen Sie bitte Eintragungen in Bezug auf das Verhältnis des Feststellungsbeteilig -
ten zur Kapitalgesellschaft A vor. 


In den Zeilen 113 bis 116 nehmen Sie bitte Eintragungen in Bezug auf das Verhältnis der Kapitalgesellschaft A 
zur Zwischengesellschaft B vor. 


69 Einzutragen ist die vermittelnde Kapitalgesellschaft, von der der Feststellungsbeteiligte direkt Bezüge nach § 11 
Absatz 1 AStG oder Gewinne nach § 11 Absatz 4 AStG erhält und die wiederum an der Zwischengesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, d. h. die erste Kapitalgesellschaft in der Beteiligungskette. 


70 Tragen Sie bitte nur dann eine „1“ ein, wenn die die mittelbare Beteiligung vermittelnde Kapitalgesellschaft 
weder ein weiterer Feststellungsbeteiligter noch eine nahestehende Person ist und für diese Kapitalgesellschaft 
dementsprechend weder eine Anlage FB-ASt abgegeben wird noch eine Angabe in der Anlage NaP erfolgt ist. 
Geben Sie bitte den Namen und die Steuernummer der Kapitalgesellschaft in Zeile 94 an. 


71 Für den Fall, dass zwischen der die Beteiligung vermittelnden Gesellschaft und der Zwischengesellschaft weite -
re Gesellschaften zwischengeschaltet sind, sind die Angaben zu diesen Gesellschaften ebenfalls zu erklären, 
gegebenenfalls auf gesonderter Anlage. Bei komplexen Beteiligungsstrukturen kann in Einzelfällen die Art der 
Abgabe der erforderlichen Angaben mit dem zuständigen Finanzamt abgestimmt werden. 


72 Tragen Sie hier bitte die Angaben zu dem Beteiligungsverhältnis des Feststellungsbeteiligten zur vermittelnden 
Kapitalgesellschaft ein. 


73 Tragen Sie hier bitte die Angaben zum Beteiligungsverhältnis der vermittelnden Kapitalgesellschaft, deren Ge -
sellschafter der Feststellungsbeteiligte ist, zur Zwischengesellschaft ein. 


74 In diese Zeile sind mittelbare Beteiligungen an der Zwischengesellschaft einzutragen, für die bei der diese Be -
teiligung vermittelnden Person bereits eine Hinzurechnungsbesteuerung nach dem AStG oder einer vergleich -
baren ausländischen Regelung erfolgt ist und die danach hinzugerechneten Einkünfte dadurch insgesamt kei -
ner niedrigen Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 AStG unterliegen (vergleiche Tz. 7.1.2 bzw. 13.1.2 
AEAStG 2023). 


75 Tragen Sie hier bitte den Betrag aus Zeile 9 der Anlage Erwb ein, wenn eine Beteiligung an einer Zwischenge -
sellschaft im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1 AStG oder § 13 Absatz 1 Satz 1 AStG besteht und eine erweiterte 
beschränkte Steuerpflicht im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AStG vorliegt. 


76 Tragen Sie hier bitte den Betrag aus Zeile 13 der Anlage Erwb ein, wenn eine Beteiligung an einer Zwischenge -
sellschaft im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1 AStG oder § 13 Absatz 1 Satz 1 AStG besteht und eine erweiterte 
beschränkte Steuerpflicht im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AStG vorliegt. 


77 Die folgenden Angaben sind für die Feststellung des Hinzurechnungskorrekturvolumens erforderlich. Bitte neh -
men Sie in den Zeilen 162 bis 266 auch dann Eintragungen vor, wenn kein (steuerpflichtiger) Bezug nach § 11 
Absatz 1 AStG oder kein (steuerpflichtiger) Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG vorliegt. Gesamtsummen oder 
Summen in den Zeilen 162 bis 266 beziehen sich immer auf den jeweiligen Feststellungsbeteiligten (nicht auf 
die Zwischengesellschaft). 
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78Aufgrund der Einführung des Kürzungsbetrags nach § 11 AStG durch das ATAD-Umsetzungsgesetz vom 
25.6.2021 (BGBl. 2021 I Seite 2035) ist zum 31.12.2021 ein Anfangsbestand des Hinzurechnungskorrekturvo -
lumens zu ermitteln. Den Anfangsbestand bildet dabei die Summe der Hinzurechnungsbeträge, die gemäß § 10 
Absatz 2 AStG a. F. für die Veranlagungszeiträume 2015 bis 2022 der Besteuerung unterlagen und nicht bereits 
für eine Steuerbefreiung gemäß § 3 Nummer 41 EStG a. F. berücksichtigt wurden. Bitte tragen Sie im Feststel -
lungsjahr 2022 hier den Anfangsbestand ein (vergleiche Rn. 646 AEAStG 2023) und fügen Sie hierzu Erläute -
rungen bei. 


Soweit sich der Anfangsbestand des Hinzurechnungskorrekturvolumens rechnerisch auch aus Zurechnungsbe -
trägen von Untergesellschaften im Sinne des § 14 AStG in der am 30.06.2021 geltenden Fassung zusammen -
setzt, sind diese gesellschafts- und beteiligungskettenbezogen mit dem Teilbetrag anzusetzen und fortzuschrei -
ben, vergleiche Rn. 647 AEAStG 2023. Bitte erläutern Sie den Anfangsbestand und dessen Aufteilung geson -
dert. 


Bitte tragen Sie hier den Hinzurechnungsbetrag ein, der im laufenden Veranlagungszeitraum, d. h. in dem Ver -
anlagungszeitraum, der dem Feststellungsjahr entspricht, beim Feststellungsbeteiligten der Besteuerung unter -
liegt. Ein Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG a. F., der bereits im Anfangsbestand des Hinzurechnungskor -
rekturvolumens berücksichtigt worden ist, ist hier nicht einzutragen. 


Im Regelfall, wenn insbesondere keine der involvierten Personen ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirt -
schaftsjahr hat, ist hier der maßgebende Hinzurechnungsbetrag von den Zeilen 155 bis 157 zu übernehmen. In 
Sonderfällen, z. B. wenn der Feststellungsbeteiligte die Beteiligung an der Zwischengesellschaft im Betriebs -
vermögen hält und ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr hat, kann der Hinzurechnungsbetrag 
eines Vorjahres im laufenden Veranlagungszeitraum (der dem aktuellen Feststellungsjahr entspricht) der Be -
steuerung unterliegen. 


Beispiel: 


Das aktuelle Feststellungsjahr ist das Jahr 02. Das Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft entspricht dem 
Kalenderjahr. Der Feststellungsbeteiligte A hält die Beteiligung an der Zwischengesellschaft im Betriebsvermö -
gen seines Einzelunternehmens, das ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 01.12. bis zum 
30.11. hat. Für das Feststellungsjahr 01 wurde für den Feststellungsbeteiligten A ein Hinzurechnungsbetrag von 
100.000 € festgestellt (für das Wirtschaftsjahr 01 der Zwischengesellschaft). Der Hinzurechnungsbetrag 01 er -
höht gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 AStG den Gewinn seines Einzelunternehmens für dessen Wirtschaftsjahr 
vom 01.12.01 bis zum 30.11.02. Der Gewinn des Einzelunternehmens gilt gemäß § 4a Absatz 2 Nummer 2 
EStG als im Kalenderjahr 02 bezogen. Der Hinzurechnungsbetrag des Feststellungsjahres 01 unterliegt somit 
im Veranlagungszeitraum 02 der Besteuerung. 


In der Erklärung für das Feststellungsjahr 02 ist an dieser Stelle somit der Hinzurechnungsbetrag des Feststel -
lungsjahres 01 einzutragen (100.000 €). 


Vergleiche auch Rn. 639 und 939 AEAStG 2023. 


Gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 AStG ist für den Fall der Beteiligung über andere vermittelnde Gesellschaften fest -
zustellen, wie sich das Hinzurechnungskorrekturvolumen für Zwecke des § 11 Absatz 1 Satz 2 AStG auf die 
vermittelnden Gesellschaften aufteilt. § 11 Absatz 1 Satz 2 AStG wiederum bezieht sich auf Bezüge (im Sinne 
des § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG) der steuerpflichtigen Person von Gesellschaften, die an der Zwischengesell -
schaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. Da der Feststellungsbeteiligte weder Bezüge im Sinne des § 11 
Absatz 1 Satz 1 AStG noch Veräußerungsgewinne nach § 11 Absatz 4 AStG von einer (vermittelnden) Perso -
nengesellschaft erhalten kann, betrifft § 11 Absatz 1 Satz 2 AStG vermittelnde Kapitalgesellschaften, von denen 
der Feststellungsbeteiligte Bezüge erhält bzw. erhalten kann (vermittelnde ausschüttende Gesellschaft). 


Das Hinzurechnungskorrekturvolumen ist somit bei Vorliegen verschiedener Beteiligungsstränge beteiligungs -
kettenbezogen getrennt zu ermitteln, wobei für jede vermittelnde ausschüttende Gesellschaft (für Zwecke des 
§ 11 Absatz 1 Satz 2 AStG) ein Teilbetrag des Hinzurechnungskorrekturvolumens festzustellen ist. Zu beachten 
ist hierbei, dass der Feststellungsbeteiligte Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinne im Sinne 
des § 11 Absatz 4 AStG direkt von der vermittelnden ausschüttenden Gesellschaft oder indirekt über eine (oder 
mehrere) vermittelnde Personengesellschaft(en) beziehen kann, vergleiche auch Rn. 609 und 633 AEAStG 
2023 (Beispiel: Der Feststellungsbeteiligte ist an Personengesellschaft 1 beteiligt, die Personengesellschaft 1 
ist an der Kapitalgesellschaft A beteiligt, die wiederum an der Zwischengesellschaft beteiligt ist). 


Ein Teilbetrag des Hinzurechnungskorrekturvolumens entfällt gegebenenfalls auf den Beteiligungsstrang, bei 
dem der Feststellungsbeteiligte Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinne im Sinne des § 11 Ab -
satz 4 AStG von der Zwischengesellschaft selbst (Zwischengesellschaft ist ausschüttende Gesellschaft) direkt 
oder indirekt über eine (oder mehrere) vermittelnde Personengesellschaft(en) erhält. 
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Die Zeilen 165 bis 197 dienen der Ermittlung des (Teil-)Betrags des Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 
Schluss des Feststellungsjahres, der auf die Zwischengesellschaft als ausschüttende Gesellschaft entfällt. 
Dabei sind die unmittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft und die ausschließlich über eine oder 
mehrere vermittelnde Personengesellschaften gehaltenen Beteiligungen an der Zwischengesellschaft einzube -
ziehen. 


Beispiel: 


Der Feststellungsbeteiligte hält eine unmittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft; außerdem ist er an 
der Personengesellschaft 1 beteiligt, die Personengesellschaft 1 ist an der Personengesellschaft 2 beteiligt, die 
Personengesellschaft 2 ist an der Zwischengesellschaft beteiligt; zudem ist der Feststellungsbeteiligte noch an 
der Personengesellschaft 3 beteiligt, die Personengesellschaft 3 ist an der Zwischengesellschaft beteiligt. Alle 
vorgenannten Beteiligungen sind in den Zeilen 165 bis 197 anzugeben (nicht hier zu erfassen sind die Beteili -
gungen über eine vermittelnde Kapitalgesellschaft). 


82 Bitte tragen Sie die prozentuale anteilige Hinzurechnungsquote des Feststellungsbeteiligten zum Ende des im 
(aktuellen) Feststellungsjahr endenden Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft ein, die auf die unmittelbare 
Beteiligung an der Zwischengesellschaft und die ausschließlich über eine oder mehrere vermittelnde Personen -
gesellschaften gehaltenen Beteiligungen an der Zwischengesellschaft entfällt. Es handelt sich um seinen Anteil 
der Hinzurechnungsquote laut Zeile 150 oder Zeile 154, soweit er auf die unmittelbare Beteiligung an der Zwi -
schengesellschaft und die ausschließlich über eine oder mehrere vermittelnde Personengesellschaften gehalte -
nen Beteiligungen an der Zwischengesellschaft entfällt. 


Beispiel: 


Der Feststellungsbeteiligte hält unmittelbar 50 Prozent der Anteile an der Zwischengesellschaft. Außerdem ist 
er zu 50 Prozent an der Kapitalgesellschaft A beteiligt, die die restlichen 50 Prozent der Anteile an der Zwi -
schengesellschaft hält. Die in Zeile 150 einzutragende Hinzurechnungsquote beträgt 75 Prozent (50 Prozent 
zuzüglich 50 Prozent x 50 Prozent). Einzutragen in Zeile 165 ist 50 (= unmittelbare Beteiligung an der Zwi -
schengesellschaft). In Zeile 199 ist die verbleibende Hinzurechnungsquote von 25 einzutragen (= mittelbare 
Beteiligung über die Kapitalgesellschaft A). 


83 Bitte tragen Sie hier das anteilige Hinzurechnungskorrekturvolumen (Teilbetrag) zum 31.12. des Vorjahres ein. 
Im Feststellungsjahr 2022 tragen Sie bitte den Teilbetrag des Anfangsbestandes ein, der auf die Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft entfällt, die unmittelbar und/oder mittelbar ausschließlich über eine oder mehrere ver -
mittelnde Personengesellschaften gehalten wird. 


84 Zum Wegfall des Hinzurechnungskorrekturvolumens und der Nichtübertragbarkeit vergleiche Tz. 11.3.6 
AEAStG 2023. Solange dieselbe steuerpflichtige Person unmittelbar oder mittelbar über eine Beteiligungskette 
an der Zwischengesellschaft beteiligt ist, bleibt das diesbezügliche Hinzurechnungskorrekturvolumen auf der 
Ebene der steuerpflichtigen Person bestehen (vergleiche Rn. 641 AEAStG 2023). Falls ein Teilbetrag des Hin -
zurechnungskorrekturvolumens für den Feststellungsbeteiligten über diese Beteiligungskette nicht mehr nutz -
bar ist, z. B. nach Veräußerung sämtlicher Anteile an einer vermittelnden ausschüttenden Gesellschaft (von die -
ser wird er danach keine Bezüge mehr erhalten), aber trotzdem nicht wegfällt, weil weitere Beteiligungsketten 
bestehen, kann eine „Umgliederung“ des betreffenden Teilbetrags des Hinzurechnungskorrekturvolumens auf 
andere Teilbeträge in Betracht kommen. Bitte erläutern Sie in einem solchen Fall auf einem gesonderten Blatt, 
wie die Verteilung auf andere Teilbeträge des Hinzurechnungskorrekturvolumens erfolgt. Tragen Sie bitte z. B. 
in Zeile 166 oder Zeile 200 das um den errechneten Betrag erhöhte anteilige Hinzurechnungskorrekturvolumen 
(Teilbetrag) zum 31.12. des Vorjahres ein. 


85 Bitte tragen Sie hier den anteiligen Hinzurechnungsbetrag ein, der 
auf die unmittelbare und/oder mittelbar ausschließlich über eine oder mehrere vermittelnde Personengesell -
schaften gehaltene Beteiligung entfällt und 
im laufenden Veranlagungszeitraum, d. h. in dem Veranlagungszeitraum, der dem Feststellungsjahr ent -
spricht, beim Feststellungsbeteiligten der Besteuerung unterliegt. 


Es handelt sich um einen Teilbetrag von Zeile 163. Im Regelfall, wenn insbesondere keine der involvierten Per -
sonen ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr hat, handelt es sich um den Betrag laut Zeile 163 
multipliziert mit dem Wert laut Zeile 165 geteilt durch den Wert laut Zeile 150 oder 154. In Sonderfällen ist eine 
andere Berechnung erforderlich (vergleiche auch Rn. 523 und 939 AEAStG 2023). 


Beispiel: 


Das aktuelle Feststellungsjahr ist das Jahr 02. Das Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft entspricht dem 
Kalenderjahr. Der Feststellungsbeteiligte A hält die Beteiligungen an der Zwischengesellschaft und an der Kapi -
talgesellschaft B im Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens, das ein vom Kalenderjahr abweichendes 
Wirtschaftsjahr vom 01.12. bis zum 30.11. hat. 50 Prozent der Anteile an der Zwischengesellschaft werden un -
mittelbar gehalten. 50 Prozent hält der Feststellungsbeteiligte A über die vermittelnde Kapitalgesellschaft B, an 
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der er zu 100 Prozent beteiligt ist. Für das Feststellungsjahr 01 wurde für den Feststellungsbeteiligten A ein 
Hinzurechnungsbetrag von 100.000 € festgestellt (für das Wirtschaftsjahr 01 der Zwischengesellschaft). Die 
Hinzurechnungsquote betrug zum 31.12.01 100 Prozent (davon 50 Prozent entfallend auf die unmittelbare Be -
teiligung und 50 Prozent entfallend auf die mittelbare Beteiligung über die Kapitalgesellschaft B). Der Hinzu -
rechnungsbetrag 01 erhöht gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 AStG den Gewinn seines Einzelunternehmens für des -
sen Wirtschaftsjahr vom 01.12.01 bis zum 30.11.02. Der Gewinn des Einzelunternehmens gilt gemäß § 4a Ab -
satz 2 Nummer 2 EStG als im Kalenderjahr 02 bezogen. Der Hinzurechnungsbetrag des Feststellungsjahres 01 
unterliegt somit im Veranlagungszeitraum 02 der Besteuerung. In die Erklärung für das Feststellungsjahr 02 
trägt der Feststellungsbeteiligte A in Zeile 163 somit den Hinzurechnungsbetrag des Feststellungsjahres 01 ein 
(100.000 €). 


Der Feststellungsbeteiligte A hat im Laufe des Kalenderjahres 02 5 Prozent seiner unmittelbaren Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft veräußert. Daher beträgt die Hinzurechnungsquote zum 31.12.02 95 Prozent (davon 
45 Prozent entfallend auf die unmittelbare Beteiligung und 50 Prozent entfallend auf die mittelbare Beteiligung 
über die Kapitalgesellschaft B). In die Zeile 165 hat der Feststellungsbeteiligte A 45 eingetragen. Für die Be -
rechnung des in Zeile 167 einzutragenden anteiligen Hinzurechnungsbetrags muss der Feststellungsbeteiligte 
A die auf die unmittelbare Beteiligung entfallende Hinzurechnungsquote des Vorjahres zugrunde legen und in 
Zeile 167 den Betrag von 50.000 € eintragen (50 Prozent x 100.000 €). 


Bitte tragen Sie jeden Bezug nach § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG ein, der im lau -
fenden Veranlagungszeitraum, der dem Feststellungsjahr entspricht, beim Feststellungsbeteiligten der Besteue -
rung unterliegt (vergleiche Rn. 639 AEAStG 2023). Bitte tragen Sie den vollen Bezug/Gewinn ein, auch wenn er 
ganz oder teilweise steuerfrei ist. 


Bitte tragen Sie die Bezüge und Gewinne einzeln und chronologisch in der Reihenfolge der steuerlichen Erfas -
sung ein. Die Reihenfolge der Verwendung der Bezüge/Gewinne mit dem entsprechenden Hinzurechnungsbe -
trag des laufenden Veranlagungszeitraumes bzw. dem Hinzurechnungskorrekturvolumen richtet sich nach der 
Reihenfolge der steuerlichen Erfassung (vergleiche Tz. 11.3.4 AEAStG 2023). 


Bitte tragen Sie jeden Bezug/Gewinn getrennt ein. Tragen Sie bitte einen (unmittelbaren) Bezug/Gewinn von 
der ausschüttenden Gesellschaft (Zwischengesellschaft oder vermittelnde ausschüttende Gesellschaft) nicht 
zusammen mit einem Bezug/Gewinn ein, der über eine vermittelnde Personengesellschaft erfolgt. Tragen Sie 
bitte einen Bezug/Gewinn über eine vermittelnde Personengesellschaft nicht zusammen mit einem Bezug/Ge -
winn ein, der über eine andere vermittelnde Personengesellschaft erfolgt. 


Beispiel: 


Der Feststellungsbeteiligte hält 


1. eine unmittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft (Zeilen 165 bis 197) oder alternativ der ausschüt -
tenden vermittelnden Kapitalgesellschaft (Zeilen 198 ff.); außerdem ist er 


2. an der Personengesellschaft 2 beteiligt, die Personengesellschaft 2 ist an der Personengesellschaft 3 betei -
ligt, die Personengesellschaft 3 ist an der Zwischengesellschaft/alternativ an der ausschüttenden Kapitalgesell -
schaft beteiligt; zudem ist der Feststellungsbeteiligte 


3. an der Personengesellschaft 4 beteiligt, die Personengesellschaft 4 ist an der Zwischengesellschaft/alternativ 
an der ausschüttenden Kapitalgesellschaft beteiligt. 


Im Falle einer Ausschüttung tragen Sie bitte entsprechend dreimal einen Bezug ein und bilden Sie keine 
Summe. 


Bei Erklärungsabgabe in Papierform machen Sie die Angaben zum dritten Bezug/Gewinn bitte in einer geson -
derten Anlage. 


86 


Im Fall einer mehrstöckigen Struktur von Personengesellschaften, wenn eine Beteiligung über mehrere Perso -
nengesellschaften (hintereinander) vermittelt wird, tragen Sie bitte die vermittelnde Personengesellschaft ein, 
an welcher der Feststellungsbeteiligte unmittelbar beteiligt ist. 


Beispiel: 


Der Feststellungsbeteiligte ist an der Personengesellschaft 2 beteiligt, die Personengesellschaft 2 ist an der 
Personengesellschaft 3 beteiligt, die Personengesellschaft 3 hält eine Beteiligung an der Zwischengesellschaft 
(Zeilen 165 bis 197) oder alternativ der ausschüttenden vermittelnden Kapitalgesellschaft (Zeilen 198 ff.). 


Tragen Sie hier bitte die Personengesellschaft 2 ein. 
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165 


182 


Auf die unmittelbare und/oder mittelbar ausschließlich über Personengesellschaft(en) gehaltene Beteiligung
an der Zwischengesellschaft entfallende Hinzurechnungsquote 82 


in Prozent 


Beispiel 


Für Bezüge/Gewinne maximal verbleibendes anteiliges Hinzurechnungskorrekturvolumen zum 31.12. des
Vorjahres 83 84 


EUR 


Dazu: Anteiliger Hinzurechnungsbetrag, der im laufenden Veranlagungszeitraum der Besteuerung unterliegt 
85 


Zwischensumme aus Zeile 166 und Zeile 167 


Der Feststellungsbeteiligte hat eine Beteiligung von
166 


100 Prozent an einer Zwischengesellschaft. Im
167 


Feststellungsjahr 01 zahlt die Zwischengesellschaft 
168 zwei Bezüge.


EUR 


Laufender Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 176, gegebenen-
179 falls anteilig laut Zeile 178) 1. Bezug 90.000 € 


Zwischensumme des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach Berücksichtigung dieses Bezugs/Gewinns 90 
2. Bezug 60.000 € 


EUR 


Zum 31.12. des Vorjahres wurde ein Hinzurech -Laufender Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 190, gegebenen-
193 falls anteilig laut Zeile 192) 


Zwischensumme des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach Berücksichtigung dieses Bezugs/Gewinns 90 


Verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen nach Abzug der Bezüge/Gewinne (Teilbetrag) 91 


nungskorrekturvolumen von 0 € festgestellt. Im 
196 Feststellungsjahr 01 wurde ein Hinzurechnungsbe -


trag von 200.000 € ermittelt. 
197 
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88 Die Höhe des Kürzungsbetrages wird auf den steuerpflichtigen Teil eines Bezugs/Gewinns begrenzt (§ 11 Ab -
satz 2 Satz 1 AStG; Obergrenze 1), vergleiche Rn. 625 AEAStG 2023. Die Höhe des steuerpflichtigen Be-
zugs/Gewinns ergibt sich aus den Vorschriften des EStG, des KStG, des InvStG und gegebenenfalls des 
StAbwG. Zudem kann sich eine Steuerbefreiung der Bezüge/Gewinne auch aufgrund eines anwendbaren DBA 
ergeben, wenn diese insbesondere aus einer Beteiligung stammen, die tatsächlich zu einer ausländischen Be -
triebsstätte im Sinne eines DBA gehört. 


89 Die Bezüge/Gewinne sind in Höhe der Beteiligungsverhältnisse im Zeitpunkt der Ausschüttung bzw. der Veräu -
ßerung aufzuteilen (vergleiche Rn. 635 AEAStG 2023). 


90 Die Zwischensumme ergibt sich aus dem Wert laut Zeile 168 gemindert um alle bisherigen Bezüge/Gewinne. 


91 Tragen Sie hier bitte den (Teil-)Betrag des Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 31.12. des Feststellungsjah -
res ein, der auf die unmittelbare und/oder mittelbar ausschließlich über eine oder mehrere vermittelnde Perso -
nengesellschaften gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft entfällt (Zwischengesellschaft ist aus -
schüttende Gesellschaft). Sie können diesen aus der Zwischensumme nach Berücksichtigung des letzten Be -
zugs/Gewinns übernehmen. Zu beachten ist, dass der Betrag nicht negativ werden kann (§ 11 Absatz 3 Satz 3 
AStG bzw. Rn. 635, 636 und 638 AEAStG 2023), tragen Sie bitte in diesem Fall 0 € ein. 


92 In den Zeilen 198 bis 231 wird der Teilbetrag des Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 31.12. des Feststel -
lungsjahres berechnet, der auf eine vermittelnde ausschüttende Gesellschaft entfällt. Es sind neben einer un -
mittelbaren Beteiligung des Feststellungsbeteiligten an der vermittelnden ausschüttenden Gesellschaft auch die 
über eine oder mehrere (vorgeschaltete) Personengesellschaft(en) gehaltenen Beteiligungen an der vermitteln -
den ausschüttenden Gesellschaft einzutragen. 


Werden die Anteile an der Zwischengesellschaft durch mehrere ausschüttende Gesellschaften (Kapitalgesell -
schaften, von denen der Feststellungsbeteiligte Bezüge nach § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinne nach § 11 Ab -
satz 4 AStG erhält) vermittelt, ist für jede ein separater Teilbetrag des Hinzurechnungskorrekturvolumens zu er -
mitteln. Machen Sie bitte Ihre Angaben zu einer zweiten vermittelnden ausschüttenden Gesellschaft dann im 
Abschnitt „Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung (2. Angabe)“. 


Bei Erklärungsabgabe in Papierform machen Sie bitte bei einer dritten vermittelnden ausschüttenden Gesell -
schaft die Angaben zu dieser in einer gesonderten Anlage, gegebenenfalls unter Verwendung eines weiteren 
Papiervordrucks. 


Beispiel: 


Der Feststellungsbeteiligte ist an der Kapitalgesellschaft A beteiligt, die wiederum an der Zwischengesellschaft 
(unmittelbar oder mittelbar) beteiligt ist. Außerdem ist der Feststellungsbeteiligte an der Personengesellschaft 1 
beteiligt, die Personengesellschaft 1 ist an der Personengesellschaft 2 beteiligt, die Personengesellschaft 2 ist 
an der Kapitalgesellschaft A beteiligt. Zudem ist der Feststellungsbeteiligte noch an der Personengesellschaft 3 
beteiligt, die Personengesellschaft 3 ist an der Kapitalgesellschaft A beteiligt. Alle vorgenannten Beteiligungen 
sind in den Zeilen 198 bis 231 zu erfassen (nicht hier zu erfassen sind die unmittelbare Beteiligung an der Zwi -
schengesellschaft sowie die Beteiligungen an der Zwischengesellschaft, die ausschließlich über Personenge‐
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sellschaften vermittelt werden). Ist der Feststellungsbeteiligte darüber hinaus noch an einer Kapitalgesellschaft 
B beteiligt, die wiederum an der Zwischengesellschaft (unmittelbar oder mittelbar) beteiligt ist, werden die Anga -
ben hierzu im Abschnitt „Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung (2. Angabe)“ erfasst. 


93Einzutragen ist der Name der Kapitalgesellschaft (vermittelnde ausschüttende Gesellschaft), von der der 
Feststellungsbeteiligte direkt oder über eine oder mehrere vorgeschaltete Personengesellschaft(en) Bezüge 
nach § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinne nach § 11 Absatz 4 AStG erhält und die wiederum an der Zwischenge -
sellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 


Bitte tragen Sie hier die prozentuale anteilige Hinzurechnungsquote des Feststellungsbeteiligten zum Ende des 
im (aktuellen) Feststellungsjahr endenden Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft ein, die auf die mittelbare 
Beteiligung an der Zwischengesellschaft über die in der vorhergehenden Zeile eingetragene ausschüttende Ge -
sellschaft entfällt, wobei die Beteiligungen über eine oder mehrere (vorgeschaltete) Personengesellschaften, 
die an der in der vorhergehenden Zeile eingetragenen ausschüttenden Gesellschaft beteiligt sind, einzubezie -
hen sind. Es handelt sich um einen Anteil der Hinzurechnungsquote laut Zeile 150 oder Zeile 154, soweit er auf 
die vorgenannte mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft entfällt. 


Beispiel: 


Der Feststellungsbeteiligte hält unmittelbar 50 Prozent der Anteile an der Zwischengesellschaft. Außerdem ist 
er zu 50 Prozent an der Kapitalgesellschaft A beteiligt, die die restlichen 50 Prozent der Anteile an der Zwi -
schengesellschaft hält. Die in Zeile 150 einzutragende Hinzurechnungsquote beträgt 75 Prozent (50 Prozent 
zuzüglich 50 Prozent x 50 Prozent). Die Kapitalgesellschaft A wurde in Zeile 198 eingetragen. Die in Zeile 199 
einzutragende anteilige Hinzurechnungsquote beträgt 25 Prozent (50 Prozent x 50 Prozent). Einzutragen in 
Zeile 199 ist 25. In Zeile 165 ist die verbleibende Hinzurechnungsquote von 50 einzutragen. 


Abwandlung: Der Feststellungsbeteiligte ist zusätzlich zu 50 Prozent beteiligt an der Personengesellschaft AP, 
die wiederum an der Kapitalgesellschaft A zu 20 Prozent beteiligt ist. Die in Zeile 150 einzutragende Hinzurech -
nungsquote beträgt 80 Prozent [50 Prozent zuzüglich (50 Prozent + 50 Prozent x 20 Prozent) x 50 Prozent]. 
Die Kapitalgesellschaft A wurde in Zeile 198 eingetragen. Die in Zeile 199 einzutragende anteilige Hinzurech -
nungsquote beträgt 30 Prozent [(50 Prozent + 50 Prozent x 20 Prozent) x 50 Prozent]. Einzutragen in Zeile 199 
ist 30. In Zeile 165 ist die verbleibende Hinzurechnungsquote von 50 einzutragen. 


94 


Bitte tragen Sie das anteilige Hinzurechnungskorrekturvolumen (Teilbetrag) zum 31.12 des Vorjahres ein. Im 
Feststellungsjahr 2022 tragen Sie bitte den Teilbetrag des Anfangsbestandes ein, der auf die Beteiligung an der 
Zwischengesellschaft entfällt, die mittelbar über die in Zeile 198 bzw. über die in der entsprechenden Zeile bei 
der „Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft (ausschüttende 
Kapitalgesellschaft) (2. Angabe)“ eingetragene ausschüttende Gesellschaft gehalten wird, wobei die Beteiligun -
gen über eine oder mehrere (vorgeschaltete) Personengesellschaften, die an der jeweiligen eingetragenen aus -
schüttenden Gesellschaft beteiligt sind, einzubeziehen sind. 


95 


Bitte tragen Sie hier den anteiligen Hinzurechnungsbetrag ein, der 
auf die mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft über die in Zeile 198 bzw. über die in der ent -
sprechenden Zeile bei der „Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung an der Zwischen -
gesellschaft (ausschüttende Kapitalgesellschaft) (2. Angabe)“ eingetragene ausschüttende Gesellschaft 
entfällt, wobei die Beteiligungen über eine oder mehrere (vorgeschaltete) Personengesellschaften, die an 
der jeweiligen ausschüttenden Gesellschaft beteiligt sind, einzubeziehen sind und der 
im laufenden Veranlagungszeitraum, d. h. in dem Veranlagungszeitraum, der dem Feststellungsjahr ent -
spricht, beim Feststellungsbeteiligten der Besteuerung unterliegt. 


Es handelt sich um einen Teilbetrag von Zeile 163. Im Regelfall, wenn insbesondere keiner der involvierten Per -
sonen ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr hat, handelt es sich bei dem in Zeile 201 einzutra -
genden Betrag um den Betrag laut Zeile 163 multipliziert mit dem Wert laut Zeile 199 geteilt durch den Wert laut 
Zeile 150 oder 154. In Sonderfällen ist eine andere Berechnung erforderlich. 


Beispiel: 


Das aktuelle Feststellungsjahr ist das Jahr 02. Das Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft entspricht dem 
Kalenderjahr. Der Feststellungsbeteiligte A hält die Beteiligung an der Zwischengesellschaft im Betriebsvermö -
gen seines Einzelunternehmens, das ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 01.12. bis zum 
30.11. hat. 50 Prozent der Anteile werden unmittelbar gehalten. 50 Prozent der Anteile hält der Feststellungsbe -
teiligte A über die vermittelnde Kapitalgesellschaft B, an der er zu 100 beteiligt ist. Für das Feststellungsjahr 01 
wurde für den Feststellungsbeteiligten A ein Hinzurechnungsbetrag von 100.000 € festgestellt (für das Wirt -
schaftsjahr 01 der Zwischengesellschaft). Die Hinzurechnungsquote betrug zum 31.12.01 100 Prozent (davon 
50 Prozent entfallend auf die unmittelbare Beteiligung und 50 Prozent entfallend auf die mittelbare Beteiligung 
über die Kapitalgesellschaft B). Der Hinzurechnungsbetrag 01 erhöht gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 AStG den 
Gewinn seines Einzelunternehmens für dessen Wirtschaftsjahr vom 01.12.01 bis zum 30.11.02. Der Gewinn 


96 
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des Einzelunternehmens gilt gemäß § 4a Absatz 2 Nummer 2 EStG als im Kalenderjahr 02 bezogen. Der Hin -
zurechnungsbetrag des Feststellungsjahres 01 unterliegt somit im Veranlagungszeitraum 02 der Besteuerung. 
In die Erklärung für das Feststellungsjahr 02 trägt der Feststellungsbeteiligte A in Zeile 163 somit den Hinzu -
rechnungsbetrag des Feststellungsjahres 01 ein (100.000 €). 


Der Feststellungsbeteiligte A hat im Laufe des Kalenderjahres 02 20 Prozent seiner Beteiligung an Kapitalge -
sellschaft B veräußert. Daher beträgt die Hinzurechnungsquote zum 31.12.02 90 Prozent (davon 50 Prozent 
entfallend auf die unmittelbare Beteiligung und 40 Prozent entfallend auf die mittelbare Beteiligung über die Ka -
pitalgesellschaft B). In die Zeile 199 hat der Feststellungsbeteiligte A 40 eingetragen. Für die Berechnung des 
in Zeile 201 einzutragenden anteiligen Hinzurechnungsbetrags muss der Feststellungsbeteiligte A die auf die 
mittelbare Beteiligung entfallende Hinzurechnungsquote des Vorjahres zugrunde legen und in Zeile 167 den 
Betrag von 50.000 € eintragen (50 Prozent x 100.000 €). 


97 Die Zwischensumme ergibt sich aus dem Wert laut Zeile 202 bzw. der entsprechenden Zeile bei der „Mittelbar 
über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft (ausschüttende Kapitalgesell -
schaft) (2. Angabe)“ gemindert um alle bisherigen Bezüge/Gewinne. 


98 Tragen Sie hier bitte den (Teil-)Betrag des Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 31.12. des Feststellungsjah -
res ein, der auf die mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft über die in Zeile 198 bzw. über die in der 
entsprechenden Zeile bei der „Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung an der Zwischen -
gesellschaft (ausschüttende Kapitalgesellschaft) (2. Angabe)“ eingetragene ausschüttende Gesellschaft entfällt, 
wobei die Beteiligungen über eine oder mehrere (vorgeschaltete) Personengesellschaften, die an der jeweiligen 
ausschüttenden Gesellschaft beteiligt sind, einzubeziehen sind. Sie können diesen Betrag aus der Zwischen -
summe nach Berücksichtigung des letzten Bezugs/Gewinns übernehmen. Zu beachten ist, dass der Betrag 
nicht negativ werden kann (§ 11 Absatz 3 Satz 3 AStG bzw. Rn. 635, 636 und 638 AEAStG 2023), tragen Sie 
bitte in diesem Fall 0 € ein. 


99 In den Abschnitt „Zusammenfassende Darstellung der Besteuerungsgrundlagen“ (vergleiche Zeile 267 bis 286) 
sind die für die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen erforderlichen Angaben zusammenfassend aus den 
vorhergehenden Zeilen zu übertragen. Bei mehr als 10 Feststellungsbeteiligten kann die Art der Abgabe der er -
forderlichen Angaben mit dem zuständigen Finanzamt abgestimmt werden. 


100 Bitte übernehmen Sie die Angaben für die Zeilen 283 bis 286 aus den entsprechenden Abschnitten ab Zeile 
198. 


101 bis 150 frei 


Anlage NaP 
Angaben über nahestehende Personen 


Die Anlage NaP übermitteln Sie bitte, wenn neben den Feststellungsbeteiligten noch ihnen nahestehende Per -
sonen im Sinne des § 7 Absatz 3 und 4 AStG (vergleiche Tz. 7.3 und 7.4 AEAStG 2023) an der Zwischengesell -
schaft beteiligt sind. Die Angaben werden für Zwecke der Beherrschungsprüfung benötigt. Auch Personenge -
sellschaften und Mitunternehmerschaften können nahestehende Personen sein. Die nahestehenden Personen 
müssen nicht notwendigerweise unbeschränkt steuerpflichtig sein. Auch nicht unbeschränkt steuerpflichtige na -
türliche und juristische Personen kommen als nahestehende Personen in Betracht. 


Tragen Sie bitte in diesen Vordruck nur nahestehende Personen ein, die nicht zugleich Feststellungsbeteiligte 
sind. 


151 Die nahestehenden Personen sind fortlaufend zu nummerieren. Auf diese Nummer wird in den anderen Anla -
gen Bezug genommen. 


152 Einzutragen sind hier Personengesellschaften und Mitunternehmerschaften, die selbst nahestehende Person 
zu den Feststellungsbeteiligten sind (vergleiche § 7 Absatz 3 Satz 2 AStG). 


153 Eine der steuerpflichtigen Person nahestehende Person ist nicht zwingend unbeschränkt steuerpflichtig. Bitte 
tragen Sie hier – sofern vorhanden – eine inländische Steuernummer ein. 


154 bis 180 frei 
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Anlage Erwb 
Anlage zu erweitert beschränkt steuerpflichtigen Feststellungsbeteiligten 


Die Anlage Erwb dient zusammen mit dem Hauptvordruck und der Anlage FB-ASt dazu, bei Feststellungsbetei -
ligten, die Personen im Sinne des § 2 AStG sind (erweitert beschränkt steuerpflichtige Personen), die Höhe der 
ihnen nach § 5 AStG zuzurechnenden Einkünfte bzw. der ihnen zuzurechnenden Vermögenswerte der Zwi -
schengesellschaft festzustellen. 


181Eintragungen sind entweder in Zeile 5 oder in Zeile 6 vorzunehmen. Bestehen die zu berücksichtigenden Ein -
künften aus passivem Erwerb der Gesellschaft nur aus Einkünften mit Kapitalanlagecharakter im Sinne des 
§ 13 AStG, füllen Sie bitte nur Zeile 6 aus. 


182Erläuterungen und Unterlagen hierzu übermitteln Sie bitte auf gesonderter Anlage. 


Übertragen Sie bitte diesen Betrag in Zeile 157 der Anlage FB-ASt. 


Übertragen Sie bitte diesen Betrag in Zeile 161 der Anlage FB-ASt. 


Im Zweifelsfall geben Sie bitte auf einer gesonderten Anlage den gesamten Gewinn der Kommanditgesellschaft 
des im Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft endenden Wirtschaftsjahrs der Kommanditgesellschaft und 
den auf die Zwischengesellschaft entfallenden Gewinnanteil an. 


185 


186 bis 210 frei 


Anlage MT 
Anlage zur Geltendmachung des Motivtests nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) 


Dieser Vordruck ermöglicht den Nachweis, dass der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG erfüllt ist und zwar für 
einzelne Tätigkeiten in den Fällen, in denen die ausländische Gesellschaft aus mehreren Tätigkeiten (Zwi -
schen-)Einkünfte erzielt und der Motivtest nicht in Bezug auf jede dieser Tätigkeiten in Form einer Anzeige ge -
führt werden kann. Der Nachweis ist tätigkeitsbezogen zu führen. 


211 Einzelheiten hierzu ergeben sich aus Tz. 8.3.2 bis 8.3.4 AEAStG 2023. 


212Falls Sie hier eine „2“ eingetragen haben, erläutern Sie dies bitte gesondert. 


213Zu der für den Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG erforderlichen sachlichen Ausstattung gehören vor allem tätig -
keitsadäquate Räumlichkeiten einschließlich des Zubehörs und des Inventars sowie sonstige Vermögenswerte, 
welche die jeweilige wirtschaftliche Tätigkeit erfordert. Sie ist nur dann gegeben, wenn die ausländische Gesell -
schaft durch deren Einsatz in der Lage ist, die angestrebten wirtschaftlichen Funktionen selbständig auszu -
üben. Nicht ausreichend ist beispielsweise das bloße Vorhalten von Büroräumlichkeiten bzw. eine nur geringfü -
gige Wahrnehmung von Funktionen, insbesondere, wenn die Wahrnehmung dieser Funktionen nicht ortsgebun -
den ist (vergleiche Rn. 446 und 447 AEAStG 2023). Bitte reichen Sie die Angaben auf einer gesonderten Anla -
ge ein. 


214Erläutern Sie bitte den Tätigkeitsumfang und die Qualifikation der Arbeitnehmer auf einer gesonderten Anlage 
und fügen Sie entsprechende Nachweise als Anlage bei (vergleiche Rn. 449 und 450 AEAStG 2023). 


215Reichen Sie bitte Erläuterungen zur Qualifikation der Geschäftsführung auf einer gesonderten Anlage ein und 
fügen Sie entsprechende Nachweise als Anlage bei (vergleiche Rn. 449 AEAStG 2023). 


216Falls Sie hier eine „1“ eingetragen haben, machen Sie bitte Angaben zu dem weiteren Geschäftsbetrieb bzw. 
der weiteren Betriebsstätte in den Zeilen 30 bis 35 und fügen Sie Erläuterungen hierzu als gesonderte Anlage 
bei. 


Fügen Sie bitte Erläuterungen und Nachweise zur wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit im Sitz- oder Ge -
schäftsleitungsstaat der ausländischen Gesellschaft als Anlage bei (vergleiche Rn. 440 bis 442 AEAStG 2023). 


217 


Zur Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes vergleiche Tz. 8.2.4.2 AEAStG 2023. 218 


183 


184 
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219 Dritte sind auch nahestehende Personen (vergleiche Tz. 8.2.5 AEAStG 2023). Unter Nummer 3 fallen naheste -
hende Personen nur dann, wenn die wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit nicht im Sitzstaat der Gesellschaft 
bzw. im gleichen Staat ausgeführt wird. 


220 Zum Merkmal der Teilnahme am Markt des Sitz- oder Geschäftsleitungsstaats der ausländischen Gesellschaft 
vergleiche Tz. 8.1.4.3.1 AEAStG 2023. 


Der Begriff „Geschäftsbetrieb“ ist nicht gleichzusetzen mit dem „eingerichteten wirtschaftlichen Geschäftsbe -
trieb“ im Sinne des § 8 Absatz 1 AStG. Anzugeben ist der Ort, an dem die sachliche Ausstattung (tätigkeitsad -
äquate Räumlichkeiten) im Sinne des § 8 Absatz 2 AStG vorgehalten werden. 


221 


Abkürzungsverzeichnis 
(Soweit im Text nicht gesondert vermerkt, bezeichnen die Abkürzungen die Gesetze in der jeweils aktuellen Fassung) 


AEAStG 2023 = BMF-Schreiben vom 22.12.2023, Grundsätze zur Anwendung des Außensteuergesetzes, 
BStBl 2023 Sondernummer 1 


AStG = Außensteuergesetz 


AO = Abgabenordnung 


EStG = Einkommensteuergesetz 


InvStG = Investmentsteuergesetz 


KStG = Körperschaftsteuergesetz 


StAbwG = Steueroasen-Abwehrgesetz 


DBA = Doppelbesteuerungsabkommen 


a. F. = alte Fassung = in der bis zum 30.06.2021 geltenden Fassung 


Rn. = Randnummer/Randnummern 


Tz. = Textziffer/Textziffern 







1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Anlage FB-ASt
Angaben zum Feststellungsbeteiligten 


Allgemeine Angaben zur Zwischengesellschaft 


Feststellungsjahr 


Steuernummer 


Name der Zwischengesellschaft 


Angaben zum Feststellungsbeteiligten 


Nummer des Feststellungsbeteiligten – Hinweis: Die Nummer ist einmalig zu vergeben und beizubehalten. 56 


1 = Körperschaft
2 = natürliche Person Bei dem Feststellungsbeteiligten handelt es sich um eine 


1 = Unbeschränkte Steuerpflicht
2 = Beschränkte SteuerpflichtArt der Steuerpflicht im Inland 5713 
3 = Erweiterte beschränkte Steuerpflicht im Sinne des §§ 2, 5 AStG 


Bei beschränkter Steuerpflicht laut Zeile 6: Die Beteiligung ist einer inländischen, gewerblich tätigen Betriebsstätte 1 = Ja des Feststellungsbeteiligten zuzuordnen. 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 
3 = Firma 


Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


Steuernummer des Feststellungsbeteiligten 58 


Geburtsdatum 


Handelsregisternummer 


Hausnummer Hausnummernzusatz 


Bisherige Steuernummer des Feststellungsbeteiligten 


Identifikationsnummer (natürliche Person) 


Wirtschafts-Identifikationsnummer 


Angaben zu weiteren Feststellungsbeteiligten 


Feststellungsbeteiligte(r) ist nahestehend zu einem weiteren Feststellungsbeteiligten. Bitte geben Sie die
Nummer des weiteren Feststellungsbeteiligten an. Bitte fügen Sie weitere Unterlagen, zum Beispiel Konzern -
verzeichnis, Organigramm bei. 


- Juni 2024 -







20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


Finanzamt - 2 -


Feststellungsbeteiligte(r) ist nahestehend zu einem weiteren Feststellungsbeteiligten. Bitte geben Sie die
Nummer des weiteren Feststellungsbeteiligten an. Bitte fügen Sie weitere Unterlagen, zum Beispiel Konzern -
verzeichnis, Organigramm bei. 


Angaben zu weiteren nahestehenden Personen 


Feststellungsbeteiligte(r) ist nahestehend zu einer in der Anlage NaP aufgeführten Person. Bitte geben Sie
die laufende Nummer der nahestehenden Person an. Bitte fügen Sie weitere Unterlagen, zum Beispiel Kon -
zernverzeichnis, Organigramm bei. 


Feststellungsbeteiligte(r) ist nahestehend zu einer in der Anlage NaP aufgeführten Person. Bitte geben Sie
die laufende Nummer der nahestehenden Person an. Bitte fügen Sie weitere Unterlagen, zum Beispiel Kon -
zernverzeichnis, Organigramm bei. 


Angaben zur Beteiligung 


1 = Ja 
Bestand die Beteiligung zum Ende des ersten Wirtschaftsjahres, für das die Feststellungserklärung abgegeben wird? 2 = Nein 


Bestand die Beteiligung zum Ende des zweiten Wirtschaftsjahres, für das die Feststellungserklärung abgegeben 1 = Ja 
wird? 2 = Nein 


Unmittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft 
1 = Betriebsvermögen
2 = Privatvermögen Die Beteiligung gehört zum 


Betriebssteuernummer des Feststellungsbeteiligten, falls abweichend zu Zeile 16 


Beginn des ersten Wirtschaftsjah - Ende des ersten Wirtschaftsjah -
res des Feststellungsbeteiligten res des Feststellungsbeteiligten 


Gegebenenfalls Beginn des zwei - Gegebenenfalls Ende des zwei -
ten Wirtschaftsjahres des Fest - ten Wirtschaftsjahres des Fest -
stellungsbeteiligten stellungsbeteiligten 


Angaben zur Beteiligung am Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung an der Zwischengesell -
schaft am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 5 59 


in ProzentEUR 


Beteiligung am Nennkapital am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Stimmrechte am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Anspruch am Gewinn im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG und § 7 Absatz 2 AStG 


Anspruch am Liquidationserlös im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft über eine Personengesellschaft (1. Angabe) 60 62 


Folgende Angaben sind vorzunehmen, wenn die die Beteiligung vermittelnde Gesellschaft eine Personengesellschaft ist. 
1 = Betriebsvermögen
2 = Privatvermögen Die Beteiligung an der vermittelnden Gesellschaft (Personengesellschaft) gehört zum 6151 


Betriebssteuernummer des Feststellungsbeteiligten, falls abweichend zu Zeile 16 


Beginn des ersten Wirtschaftsjah - Ende des ersten Wirtschaftsjah -
res des Feststellungsbeteiligten res des Feststellungsbeteiligten 


Gegebenenfalls Beginn des zwei - Gegebenenfalls Ende des zwei -
ten Wirtschaftsjahres des Fest - ten Wirtschaftsjahres des Fest -
stellungsbeteiligten stellungsbeteiligten 


Mittelbar beteiligt über eine nahestehende Personengesellschaft Laufende Nummer der Anlage NaP 


1 = Ja 
2 = Nein 


Mittelbar beteiligt über eine andere Personengesellschaft 63 


1 = Ja 
2 = Nein 


Name der anderen Personengesellschaft 
Steuernummer der anderen Personengesell -
schaft (falls vorhanden) 


Sind zwischen der vermittelnden Personengesellschaft und der Zwischengesellschaft weitere Gesellschaften zwi - 1 = Ja 
schengeschaltet? 2 = Nein 







41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


Finanzamt - 3 -


Angaben zu weiteren vermittelnden Personen- und Kapitalgesellschaften 65 71 


Zwischen der die Beteiligung vermittelnden Personengesellschaft und der Zwischengesellschaft sind weitere Personen- und/oder Ka -
pitalgesellschaften zwischengeschaltet. 
Name der ersten zwischengeschalteten Gesellschaft 


Bei der ersten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft 


Falls Zeile 42 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Die in Zeile 41 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der zweiten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


Bei der zweiten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft 


Falls Zeile 45 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Die in Zeile 44 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der dritten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der dritten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Falls Zeile 48 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 


Die in Zeile 47 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der vierten zwischengeschalteten Gesellschaft 


Bei der vierten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


2 = Nein 


Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft 


Falls Zeile 51 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Aufteilung des Gewinns an der Personengesellschaft nach eingezahltem oder gezeichnetem Kapital am Ende des Wirt -
schaftsjahres der Zwischengesellschaft 66 


in ProzentEUR 


Beteiligung am eingezahlten Kapital der Personengesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres
der Zwischengesellschaft 


Beteiligung am gezeichneten Kapital der Personengesellschaft am Ende des Wirtschaftsjah -
res der Zwischengesellschaft 


Aufteilung des Gewinns an der Personengesellschaft nach Bruchteilen am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesell -
schaft 


in Prozent 


Zähler Nenner 


Angaben über die Beteiligung und Gewinnverteilung der vermittelnden Personengesellschaft an der Zwischengesellschaft 
am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 67 


EUR in Prozent 


Beteiligung am Nennkapital am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Stimmrechte am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Anspruch am Gewinn im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG und § 7 Absatz 2 AStG 


Anspruch am Liquidationserlös im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft über eine Personengesellschaft (2. Angabe) 60 62 


1 = Betriebsvermögen
2 = Privatvermögen Die Beteiligung an der vermittelnden Gesellschaft (Personengesellschaft) gehört zum 6151 
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61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


Betriebssteuernummer des Feststellungsbeteiligten, falls abweichend zu Zeile 16 


Beginn des ersten Wirtschaftsjah -
res des Feststellungsbeteiligten 


Ende des ersten Wirtschaftsjah -
res des Feststellungsbeteiligten 


Gegebenenfalls Beginn des zwei -
ten Wirtschaftsjahres des Fest -
stellungsbeteiligten 


Gegebenenfalls Ende des zwei -
ten Wirtschaftsjahres des Fest -
stellungsbeteiligten 


Mittelbar beteiligt über eine nahestehende Personengesellschaft 


1 = Ja 
2 = Nein 


Laufende Nummer der Anlage NaP 


Mittelbar beteiligt über eine andere Personengesellschaft 63 


1 = Ja 
2 = Nein 


Name der anderen Personengesellschaft 
Steuernummer der anderen Personengesell -
schaft (falls vorhanden) 


Sind zwischen der vermittelnden Personengesellschaft und der Zwischengesellschaft weitere Gesellschaften zwi -
schengeschaltet? 


1 = Ja 
2 = Nein 


Angaben zu weiteren vermittelnden Personen- und Kapitalgesellschaften 
Zwischen der die Beteiligung vermittelnden Personengesellschaft und der Zwischengesellschaft sind weitere Personen- und/oder Ka -
pitalgesellschaften zwischengeschaltet. 


65 71 


Name der ersten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


Bei der ersten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft 


Falls Zeile 69 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell -
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 


1 = Ja 
2 = Nein 


Die in Zeile 68 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der zweiten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


Bei der zweiten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft 


Falls Zeile 72 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell -
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 


1 = Ja 
2 = Nein 


Die in Zeile 71 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der dritten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


Bei der dritten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft 


Falls Zeile 75 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell -
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 


1 = Ja 
2 = Nein 


Die in Zeile 74 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der vierten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


Bei der vierten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft 


Falls Zeile 78 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell -
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 


1 = Ja 
2 = Nein 


Aufteilung des Gewinns an der Personengesellschaft nach eingezahltem oder gezeichnetem Kapital am Ende des Wirt -
schaftsjahres der Zwischengesellschaft 66 


Beteiligung am eingezahlten Kapital der Personengesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres
der Zwischengesellschaft 


EUR in Prozent 


Beteiligung am gezeichneten Kapital der Personengesellschaft am Ende des Wirtschaftsjah -
res der Zwischengesellschaft 


80 


81 







82 


83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


95 


96 


97 


98 


99 


100 


101 
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Aufteilung des Gewinns an der Personengesellschaft nach Bruchteilen am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesell -
schaft 


in Prozent 


Zähler Nenner 


Angaben über die Beteiligung und Gewinnverteilung der vermittelnden Personengesellschaft an der Zwischengesellschaft 
am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 67 


in ProzentEUR 


Beteiligung am Nennkapital am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Stimmrechte am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Anspruch am Gewinn im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG und § 7 Absatz 2 AStG 


Anspruch am Liquidationserlös im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft über eine Kapitalgesellschaft (1. Angabe) 64 68 69 


Folgende Angaben sind vorzunehmen, wenn die die Beteiligung vermittelnde Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist. 
1 = Betriebsvermögen
2 = Privatvermögen Die Beteiligung an der vermittelnden Gesellschaft (Kapitalgesellschaft) gehört zum 


Betriebssteuernummer des Feststellungsbeteiligten, falls abweichend zu Zeile 16 


Beginn des ersten Wirtschaftsjah - Ende des ersten Wirtschaftsjah -
res des Feststellungsbeteiligten res des Feststellungsbeteiligten 


Gegebenenfalls Beginn des zwei - Gegebenenfalls Ende des zwei -
ten Wirtschaftsjahres des Fest - ten Wirtschaftsjahres des Fest -
stellungsbeteiligten stellungsbeteiligten 


Mittelbar beteiligt über einen weiteren Feststellungsbeteilig - Laufende Nummer der Anlage FB-ASt des weiteren Feststellungsbetei -
ten ligten 


1 = Ja 
2 = Nein 


Mittelbar beteiligt über eine nahestehende Person, die kein
Feststellungsbeteiligter ist Laufende Nummer der Anlage NaP 


1 = Ja 
2 = Nein 


Mittelbar beteiligt über eine andere Kapitalgesellschaft 70 


1 = Ja 
2 = Nein 


Steuernummer der anderen Kapitalgesellschaft
Name der anderen Kapitalgesellschaft (falls vorhanden) 


Die Beteiligung vermittelnde Gesellschaft ist eine Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 1 = Ja 
AStG 2 = Nein 


Sind zwischen der vermittelnden Kapitalgesellschaft und der Zwischengesellschaft weitere Gesellschaften zwischen - 1 = Ja 
geschaltet? 2 = Nein 


Angaben zu weiteren vermittelnden Personen- und Kapitalgesellschaften 64 65 71 


Zwischen der die Beteiligung vermittelnden Kapitalgesellschaft und der Zwischengesellschaft sind weitere Personen- und/oder Kapi -
talgesellschaften zwischengeschaltet. 
Name der ersten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der ersten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Falls Zeile 98 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Die in Zeile 97 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der zweiten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der zweiten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 
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Falls Zeile 101 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell -
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 


1 = Ja 
2 = Nein 


Die in Zeile 100 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der dritten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der dritten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Falls Zeile 104 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Die in Zeile 103 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der vierten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der vierten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Falls Zeile 107 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Angaben zur Beteiligung am Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung an der vermittelnden Ge -
sellschaft am Ende des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft 72 


in ProzentEUR 


Beteiligung am Nennkapital an der vermittelnden Gesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres
der Zwischengesellschaft 


Stimmrechte an der vermittelnden Gesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischen -
gesellschaft 


Anspruch am Gewinn an der vermittelnden Gesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3
AStG und § 7 Absatz 2 AStG 


Anspruch am Liquidationserlös an der vermittelnden Gesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 2
AStG 


Angaben zur Beteiligung am Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung an der Zwischengesell -
schaft am Ende des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft 73 


in Prozent 


Beteiligung am Nennkapital an der Zwischengesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres der
Zwischengesellschaft 


Stimmrechte an der Zwischengesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischenge -
sellschaft 


Anspruch am Gewinn an der Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG
und § 7 Absatz 2 AStG 


Anspruch am Liquidationserlös an der Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft über eine Kapitalgesellschaft (2. Angabe) 64 68 69 


Folgende Angaben sind vorzunehmen, wenn die die Beteiligung vermittelnde Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist. 
1 = Betriebsvermögen
2 = Privatvermögen Die Beteiligung an der vermittelnden Gesellschaft (Kapitalgesellschaft) gehört zum 


Betriebssteuernummer des Feststellungsbeteiligten, falls abweichend zu Zeile 16 


Beginn des ersten Wirtschaftsjah - Ende des ersten Wirtschaftsjah -
res des Feststellungsbeteiligten res des Feststellungsbeteiligten 


Gegebenenfalls Beginn des zwei - Gegebenenfalls Ende des zwei -
ten Wirtschaftsjahres des Fest - ten Wirtschaftsjahres des Fest -
stellungsbeteiligten stellungsbeteiligten 


Mittelbar beteiligt über einen weiteren Feststellungsbeteilig - Laufende Nummer der Anlage FB-ASt des weiteren Feststellungsbetei -
ten ligten 


1 = Ja 
2 = Nein 


Mittelbar beteiligt über eine nahestehende Person, die kein
Feststellungsbeteiligter ist Laufende Nummer der Anlage NaP 


1 = Ja 
2 = Nein 


Mittelbar beteiligt über eine andere Kapitalgesellschaft 70 


1 = Ja 
2 = Nein 
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Steuernummer der anderen Kapitalgesellschaft
Name der anderen Kapitalgesellschaft (falls vorhanden) 
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129 
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141 


142 


Die Beteiligung vermittelnde Gesellschaft ist eine Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 1 = Ja 
AStG 2 = Nein 


Sind zwischen der vermittelnden Kapitalgesellschaft und der Zwischengesellschaft weitere Gesellschaften zwischen - 1 = Ja 
geschaltet? 2 = Nein 


Angaben zu weiteren vermittelnden Personen- und Kapitalgesellschaften 64 65 71 


Zwischen der die Beteiligung vermittelnden Kapitalgesellschaft und der Zwischengesellschaft sind weitere Personen- und/oder Kapi -
talgesellschaften zwischengeschaltet. 
Name der ersten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der ersten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Falls Zeile 128 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell -
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 


1 = Ja 
2 = Nein 


Die in Zeile 127 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der zweiten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der zweiten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Falls Zeile 131 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Die in Zeile 130 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der dritten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der dritten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Falls Zeile 134 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Die in Zeile 133 genannte zwischengeschaltete Gesellschaft ist an einer weiteren
Gesellschaft beteiligt. Name der vierten zwischengeschalteten Gesellschaft Steuernummer (falls vorhanden) 


1 = Körperschaft
2 = Personengesellschaft Bei der vierten zwischengeschalteten Gesellschaft handelt es sich um eine 


Falls Zeile 137 mit „Körperschaft“ beantwortet ist: Bei dieser Körperschaft handelt es sich um eine Zwischengesell - 1 = Ja 
schaft im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 2 = Nein 


Angaben zur Beteiligung am Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung an der vermittelnden Ge -
sellschaft am Ende des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft 72 


in ProzentEUR 


Beteiligung am Nennkapital an der vermittelnden Gesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres
der Zwischengesellschaft 


Stimmrechte an der vermittelnden Gesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischen -
gesellschaft 


Anspruch am Gewinn an der vermittelnden Gesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3
AStG und § 7 Absatz 2 AStG 


Anspruch am Liquidationserlös an der vermittelnden Gesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 2
AStG 


Angaben zur Beteiligung am Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung an der Zwischengesell -
schaft am Ende des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft 73 


in Prozent 


Beteiligung am Nennkapital an der Zwischengesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres der
Zwischengesellschaft 


Stimmrechte an der Zwischengesellschaft am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischenge -
sellschaft 


Anspruch am Gewinn an der Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG
und § 7 Absatz 2 AStG 


143 


144 


145 
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Anspruch am Liquidationserlös an der Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Höhe der Beherrschung und der Hinzurechnung 


Höhe der Beherrschung 52 


Der Feststellungsbeteiligte beherrscht die Zwischengesellschaft nach § 7 Absatz 2 AStG entweder allein oder
gemeinsam mit nahestehenden Personen mit einer Quote von 


in Prozent 


Höhe der Hinzurechnungsquote 53 


Beteiligung am Nennkapital bzw. des Gewinns im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1 AStG (gesamt) 


in Prozent 


Auszunehmende mittelbare Beteiligung(en) nach § 7 Absatz 1 Satz 2 AStG – Bitte erläutern Sie dies auf einer
gesonderten Anlage und fügen Sie entsprechende Nachweise bei. 74 


Auf den Feststellungsbeteiligten entfällt ein Anteil am Gesamtergebnis von (Hinzurechnungsquote) 


Höhe der Beteiligung und Hinzurechnungsquote bei Kapitalanlagegesellschaften 


Der Feststellungsbeteiligte ist an der Kapitalanlagegesellschaft nach § 13 Absatz 1 AStG unmittelbar beteiligt
mit einer Quote von 


in Prozent 


Der Feststellungsbeteiligte ist an der Kapitalanlagegesellschaft nach § 13 Absatz 1 AStG mittelbar beteiligt
mit einer Quote von 


Auszunehmende mittelbare Beteiligung/en nach § 13 Absatz 1 Satz 2 AStG in Verbindung mit § 7 Absatz 1
Satz 2 AStG – Bitte erläutern Sie dies auf einer gesonderten Anlage und fügen Sie entsprechende Nachweise
bei. 74 


Auf den Feststellungsbeteiligten entfällt ein Anteil an den Gesamteinkünften mit Kapitalanlagecharakter nach
§ 13 Absatz 2 AStG von (Hinzurechnungsquote) 


Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG 


Hinzurechnungsbetrag nach § 7 Absatz 1 AStG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 AStG (Betrag laut Zeile 52
des Hauptvordrucks multipliziert mit dem Prozentsatz laut Zeile 150; der Betrag kann nicht negativ werden, in
diesem Fall beträgt er 0 €) 


EUR 


Hinzurechnungsbetrag nach § 13 Absatz 1 AStG (Betrag laut Zeile 53 des Hauptvordrucks multipliziert mit
dem Prozentsatz laut Zeile 154; der Betrag kann nicht negativ werden, in diesem Fall beträgt er 0 €) 13 


Zurechnungsbetrag nach § 5 AStG (vergleiche Zeile 9 Anlage Erwb; der Betrag kann nicht negativ werden, in
diesem Fall beträgt er 0 €) 75 


Anrechnung von Steuern nach § 12 AStG 


Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG (Betrag laut Zeile 73 des Hauptvordrucks multipliziert mit dem Prozentsatz
laut Zeile 150 oder Zeile 154) 


Steuern nach § 12 Absatz 2 AStG (Betrag laut Zeile 77 des Hauptvordrucks multipliziert mit dem Prozentsatz
laut Zeile 150 oder Zeile 154) 


Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG in der bis zum 30.06.2021 gültigen Fassung in Verbindung mit § 21 Absatz
4 Satz 3 AStG (Betrag laut Zeile 81 des Hauptvordrucks multipliziert mit dem Prozentsatz laut Zeile 150 oder
Zeile 154) 


Anrechenbare Steuern in Fällen der Zurechnung des § 5 AStG (vergleiche Zeile 13 der Anlage Erwb) 76 


Bitte tragen Sie die auf den Feststellungsbeteiligten bezogenen Gesamtsummen ein. 


Hinzurechnungskorrekturvolumen 54 77 


Am 31.12. des Vorjahres verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen 78 


Dazu: Hinzurechnungsbetrag, der im laufenden Veranlagungszeitraum der Besteuerung unterliegt 79 


Für Bezüge/Gewinne maximal verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen (Zeile 162 + Zeile 163) 


Bitte ermitteln Sie das Hinzurechnungskorrekturvolumen bei Vorliegen verschiedener Beteiligungsstränge getrennt nach den Beteili -
gungsketten. 


Aufteilung des Hinzurechnungskorrekturvolumens 80 


Unmittelbare und/oder mittelbar ausschließlich über Personengesellschaft(en) gehaltene Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft 61 81 


Auf die unmittelbare und/oder mittelbar ausschließlich über Personengesellschaft(en) gehaltene Beteiligung
an der Zwischengesellschaft entfallende Hinzurechnungsquote 82 


in Prozent 


165 
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Für Bezüge/Gewinne maximal verbleibendes anteiliges Hinzurechnungskorrekturvolumen zum 31.12. des
Vorjahres 83 84 


EUR 


Dazu: Anteiliger Hinzurechnungsbetrag, der im laufenden Veranlagungszeitraum der Besteuerung unterliegt 
85 


Zwischensumme aus Zeile 166 und Zeile 167 


1. Bezug nach § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG oder Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG aus der unmittelbaren Beteiligung an der Zwi -
schengesellschaft und/oder mittelbar ausschließlich über eine Personengesellschaft gehaltenen Beteiligung an der Zwi -
schengesellschaft 86 


Bezug/Gewinn wird bezogen über 
1 = die unmittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft
2 = die vermittelnde Beteiligung einer Personengesellschaft an der Zwischengesellschaft 


Name der vermittelnden Personengesellschaft 87 Steuernummer (falls vorhanden) 


Handelt es sich um eine ausländische Personengesellschaft oder um eine inländische Personengesellschaft mit aus -
ländischer Betriebsstätte 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 171 mit „Ja“ beantwortet wurde: Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte dieser Perso -
nengesellschaft zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte des Feststellungsbeteiligten und/oder einer ausländischen
Betriebsstätte einer anderen Personengesellschaft in der Beteiligungskette zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Art des Vorgangs 


1 = Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG
2 = Gewinne im Sinne des § 11 Absatz 4 AStG 


Maßgebendes Datum für die steuerliche
Erfassung 


Datum des Beschlus -
ses/der Veräußerung 


Umrechnungskurs am 
Umrechnungskurs 
von 


Die Zwischengesellschaft ist selbst unmittelbar oder mittelbar an einer Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Absatz
1 oder § 13 Absatz 1 AStG beteiligt 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 177 mit „Ja“ beantwortet ist, ist der Bezug/Gewinn anteilig anzugeben. Bitte Erläuterungen auf ge -
sonderter Anlage beifügen. Auf die Beteiligung an der Zwischengesellschaft, für die diese Feststellungserklä -
rung abgegeben wird, entfällt ein Prozentsatz in Höhe von 89 


Laufender Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 176, gegebenen -
falls anteilig laut Zeile 178) 


EUR 


Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder 3a EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 176, gegebenenfalls
anteilig laut Zeile 178) 


Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 176, gegebenenfalls anteilig laut Zeile
178) 


Zwischensumme des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach Berücksichtigung dieses Bezugs/Gewinns 90 


2. Bezug nach § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG oder Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG aus der unmittelbaren Beteiligung an der Zwi -
schengesellschaft und/oder mittelbar ausschließlich über eine Personengesellschaft gehaltenen Beteiligung an der Zwi -
schengesellschaft 86 


Bezug/Gewinn wird bezogen über 
1 = die unmittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft
2 = die vermittelnde Beteiligung einer Personengesellschaft an der Zwischengesellschaft 


Name der vermittelnden Personengesellschaft 87 Steuernummer (falls vorhanden) 


Handelt es sich um eine ausländische Personengesellschaft oder um eine inländische Personengesellschaft mit aus -
ländischer Betriebsstätte 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 185 mit „Ja“ beantwortet wurde: Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte dieser Perso -
nengesellschaft zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte des Feststellungsbeteiligten und/oder einer ausländischen
Betriebsstätte einer anderen Personengesellschaft in der Beteiligungskette zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Art des Vorgangs 


1 = Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG
2 = Gewinne im Sinne des § 11 Absatz 4 AStG 


Maßgebendes Datum für die steuerliche
Erfassung 


Datum des Beschlus -
ses/der Veräußerung 


Umrechnungskurs am 
Umrechnungskurs 
von 


Die Zwischengesellschaft ist selbst unmittelbar oder mittelbar an einer Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Absatz
1 oder § 13 Absatz 1 AStG beteiligt 


1 = Ja 
2 = Nein 







-


192 


193 


194 


195 


196 


197 


198 


199 


200 


201 


202 


203 


204 


205 


206 


207 


208 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


Finanzamt - 10 -


Falls Zeile 191 mit „Ja“ beantwortet ist, ist der Bezug/Gewinn anteilig anzugeben. Bitte Erläuterungen auf ge -
sonderter Anlage beifügen. Auf die Beteiligung an der Zwischengesellschaft, für die diese Feststellungserklä -
rung abgegeben wird, entfällt ein Prozentsatz in Höhe von 89 


EUR 


Laufender Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 190, gegebenen -
falls anteilig laut Zeile 192) 


Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder 3a EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 190, gegebenenfalls
anteilig laut Zeile 192) 


Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 190, gegebenenfalls anteilig laut Zeile
192) 


Zwischensumme des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach Berücksichtigung dieses Bezugs/Gewinns 90 


Verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen aus der unmittelbaren und/oder mittelbar ausschließlich über Personenge -
sellschaft(en) gehaltenen Beteiligung an der Zwischengesellschaft nach Abzug der Bezüge/Gewinne 


Verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen nach Abzug der Bezüge/Gewinne (Teilbetrag) 91 


Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft (ausschütten 
de Kapitalgesellschaft) (1. Angabe) 92 


Name der ausschüttenden Gesellschaft 93 Steuernummer (falls vorhanden) 


in Prozent 


Auf die über diese Kapitalgesellschaft mittelbar gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft entfallen -
de Hinzurechnungsquote 94 


EUR 


Für Bezüge/Gewinne maximal verbleibendes anteiliges Hinzurechnungskorrekturvolumen zum 31.12. des
Vorjahres 84 95 


Dazu: Anteiliger Hinzurechnungsbetrag, der im laufenden Veranlagungszeitraum der Besteuerung unterliegt 
96 


Zwischensumme aus Zeile 200 und Zeile 201 


1. Bezug nach § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG aus der mittelbar über eine Kapitalgesellschaft ge -
haltenen Beteiligung 86 


Der Bezug/Gewinn wird über eine der ausschüttenden Kapitalgesellschaft vorgeschaltete Personengesellschaft be - 1 = Ja 
zogen 61 2 = Nein 


Falls Zeile 203 mit „Ja“ beantwortet wird, Name der vorgeschalteten Personenge -
sellschaft 87 Steuernummer (falls vorhanden) 


Handelt es sich um eine ausländische Personengesellschaft oder um eine inländische Personengesellschaft mit aus -
ländischer Betriebsstätte 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 205 mit „Ja“ beantwortet wurde: Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte dieser Perso -
nengesellschaft zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte des Feststellungsbeteiligten und/oder einer ausländischen
Betriebsstätte einer anderen Personengesellschaft in der Beteiligungskette zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


1 = Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG
2 = Gewinne im Sinne des § 11 Absatz 4 AStG Art des Vorgangs 


Maßgebendes Datum für die steuerliche Datum des Beschlus -
Erfassung ses/der Veräußerung 


Umrechnungskurs
Umrechnungskurs am von 


Die ausschüttende Gesellschaft vermittelt nur eine Beteiligung an einer Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Ab - 1 = Ja 
satz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 55 2 = Nein 


Falls Zeile 211 mit „Nein“ beantwortet oder die ausschüttende Gesellschaft selbst eine Zwischengesellschaft
im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG ist, ist der Bezug/Gewinn anteilig anzugeben. Bitte Erläu -
terungen auf gesonderter Anlage beifügen. Auf die Beteiligung an der Zwischengesellschaft, für die diese
Feststellungserklärung abgegeben wird, entfällt ein Prozentsatz in Höhe von 89 


EUR 


Laufender Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 210, gegebenen -
falls anteilig laut Zeile 212) 


Bezüge nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder 3a EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 210, gegebenenfalls
anteilig laut Zeile 212) 


Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 210, gegebenenfalls anteilig laut Zeile
212) 







-


216 


217 


218 


219 


220 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


227 


228 


229 


230 


231 


232 


233 


234 


235 


236 


237 


Finanzamt - 11 -


EUR 


Zwischensumme des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach Abzug des oben genannten Bezugs/Gewinns 
97 


2. Bezug nach § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG aus der mittelbar über eine Kapitalgesellschaft ge -
haltenen Beteiligung 86 


Der Bezug/Gewinn wird über eine der ausschüttenden Kapitalgesellschaft vorgeschaltete Personengesellschaft be - 1 = Ja 
zogen 61 2 = Nein 


Falls Zeile 217 mit „Ja“ beantwortet wird, Name der vorgeschalteten Personenge -
sellschaft 87 Steuernummer (falls vorhanden) 


Handelt es sich um eine ausländische Personengesellschaft oder um eine inländische Personengesellschaft mit aus - 1 = Ja 
ländischer Betriebsstätte 2 = Nein 


Falls Zeile 219 mit „Ja“ beantwortet wurde: Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte dieser Perso - 1 = Ja 
nengesellschaft zuzuordnen 88 2 = Nein 


Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte des Feststellungsbeteiligten und/oder einer ausländischen 1 = Ja 
Betriebsstätte einer anderen Personengesellschaft in der Beteiligungskette zuzuordnen 88 2 = Nein 


1 = Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG
2 = Gewinne im Sinne des § 11 Absatz 4 AStG Art des Vorgangs 


Maßgebendes Datum für die steuerliche Datum des Beschlus -
Erfassung ses/der Veräußerung 


Umrechnungskurs
Umrechnungskurs am von 


Die ausschüttende Gesellschaft vermittelt nur eine Beteiligung an einer Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Ab - 1 = Ja 
satz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 55 2 = Nein 


Falls Zeile 225 mit „Nein“ beantwortet oder die ausschüttende Gesellschaft selbst eine Zwischengesellschaft
im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG ist, ist der Bezug/Gewinn anteilig anzugeben. Bitte Erläu -
terungen auf gesonderter Anlage beifügen. Auf die Beteiligung an der Zwischengesellschaft, für die diese
Feststellungserklärung abgegeben wird, entfällt ein Prozentsatz in Höhe von 89 


EUR 


Laufender Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 224, gegebenen -
falls anteilig laut Zeile 226) 


Bezüge nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder 3a EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 224, gegebenenfalls
anteilig laut Zeile 226) 


Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 224, gegebenenfalls anteilig laut Zeile
226) 


Zwischensumme des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach Abzug des oben genannten Bezugs/Gewinns 
97 


Verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen aus der mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltenen Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft nach Abzug der Bezüge 


Verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen nach Abzug der Bezüge/Gewinne (Teilbetrag) 98 


Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft (ausschütten 
de Kapitalgesellschaft) (2. Angabe) 92 


Name der ausschüttenden Gesellschaft 93 Steuernummer (falls vorhanden) 


in Prozent 


Auf die über diese Kapitalgesellschaft mittelbar gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft entfallen -
de Hinzurechnungsquote 94 


EUR 


Für Bezüge/Gewinne maximal verbleibendes anteiliges Hinzurechnungskorrekturvolumen zum 31.12. des
Vorjahres 84 95 


Dazu: Anteiliger Hinzurechnungsbetrag, der im laufenden Veranlagungszeitraum der Besteuerung unterliegt 
96 


Zwischensumme aus Zeile 234 und Zeile 235 


1. Bezug nach § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG aus der mittelbar über eine Kapitalgesellschaft ge -
haltenen Beteiligung 86 


Der Bezug/Gewinn wird über eine der ausschüttenden Kapitalgesellschaft vorgeschaltete Personengesellschaft be - 1 = Ja 
zogen 61 2 = Nein 







Finanzamt - 12 -


238 


239 


240 


241 


242 


243 


244 


245 


246 


247 


248 


249 


250 


251 


252 


253 


254 


255 


256 


257 


258 


259 


260 


261 


262 


263 


Falls Zeile 237 mit „Ja“ beantwortet wird, Name der vorgeschalteten Personenge -
sellschaft 87 Steuernummer (falls vorhanden) 


Handelt es sich um eine ausländische Personengesellschaft oder um eine inländische Personengesellschaft mit aus -
ländischer Betriebsstätte 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 239 mit „Ja“ beantwortet wurde: Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte dieser Perso -
nengesellschaft zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte des Feststellungsbeteiligten und/oder einer ausländischen
Betriebsstätte einer anderen Personengesellschaft in der Beteiligungskette zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Art des Vorgangs 


1 = Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG
2 = Gewinne im Sinne des § 11 Absatz 4 AStG 


Maßgebendes Datum für die steuerliche
Erfassung 


Datum des Beschlus -
ses/der Veräußerung 


Umrechnungskurs am 
Umrechnungskurs 
von 


Die ausschüttende Gesellschaft vermittelt nur eine Beteiligung an einer Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Ab -
satz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 55 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 245 mit „Nein“ beantwortet oder die ausschüttende Gesellschaft selbst eine Zwischengesellschaft
im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG ist, ist der Bezug/Gewinn anteilig anzugeben. Bitte Erläu -
terungen auf gesonderter Anlage beifügen. Auf die Beteiligung an der Zwischengesellschaft, für die diese
Feststellungserklärung abgegeben wird, entfällt ein Prozentsatz in Höhe von 89 


Laufender Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 244, gegebenen -
falls anteilig laut Zeile 246) 


EUR 


Bezüge nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder 3a EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 244, gegebenenfalls
anteilig laut Zeile 246) 


Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 244, gegebenenfalls anteilig laut Zeile
246) 


Zwischensumme des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach Abzug des oben genannten Bezugs/Gewinns 
97 


2. Bezug nach § 11 Absatz 1 AStG oder Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG aus der mittelbar über eine Kapitalgesellschaft ge -
haltenen Beteiligung 86 


Der Bezug/Gewinn wird über eine der ausschüttenden Kapitalgesellschaft vorgeschaltete Personengesellschaft be -
zogen 61 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 217 mit „Ja“ beantwortet wird, Name der vorgeschalteten Personenge -
sellschaft 87 Steuernummer (falls vorhanden) 


Handelt es sich um eine ausländische Personengesellschaft oder um eine inländische Personengesellschaft mit aus -
ländischer Betriebsstätte 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 219 mit „Ja“ beantwortet wurde: Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte dieser Perso -
nengesellschaft zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Ist der Bezug/Gewinn einer ausländischen Betriebsstätte des Feststellungsbeteiligten und/oder einer ausländischen
Betriebsstätte einer anderen Personengesellschaft in der Beteiligungskette zuzuordnen 88 


1 = Ja 
2 = Nein 


Art des Vorgangs 


1 = Bezüge im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 AStG
2 = Gewinne im Sinne des § 11 Absatz 4 AStG 


Maßgebendes Datum für die steuerliche
Erfassung 


Datum des Beschlus -
ses/der Veräußerung 


Umrechnungskurs am 
Umrechnungskurs 
von 


Die ausschüttende Gesellschaft vermittelt nur eine Beteiligung an einer Zwischengesellschaft im Sinne des § 7 Ab -
satz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG 55 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 225 mit „Nein“ beantwortet oder die ausschüttende Gesellschaft selbst eine Zwischengesellschaft
im Sinne des § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 1 AStG ist, ist der Bezug/Gewinn anteilig anzugeben. Bitte Erläu -
terungen auf gesonderter Anlage beifügen. Auf die Beteiligung an der Zwischengesellschaft, für die diese
Feststellungserklärung abgegeben wird, entfällt ein Prozentsatz in Höhe von 89 


Laufender Bezug nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 224, gegebenen -
falls anteilig laut Zeile 226) 


EUR 


Bezüge nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder 3a EStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 224, gegebenenfalls
anteilig laut Zeile 226) 


Gewinn nach § 11 Absatz 4 AStG (umgerechnet zum Kurs laut Zeile 224, gegebenenfalls anteilig laut Zeile
226) 







264 


265 


266 


Finanzamt - 13 -


EUR 


Zwischensumme des Hinzurechnungskorrekturvolumens nach Abzug des oben genannten Bezugs/Gewinns 
97 


Verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen aus der mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltenen Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft nach Abzug der Bezüge 


Verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen nach Abzug der Bezüge/Gewinne (Teilbetrag) 98 


Verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen 


Bitte tragen Sie die auf den Feststellungsbeteiligten bezogene Gesamtsumme ein. 


Zum 31.12. des Veranlagungszeitraums verbleibendes Hinzurechnungskorrekturvolumen 
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278 
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284 
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286 


287 


Finanzamt 


Zusammenfassende Darstellung der Besteuerungsgrundlagen 


Feststellungsjahr 


Name der Zwischengesellschaft 


Nummer des Feststellungsbeteiligten laut Zeile 4 


Name des Feststellungsbeteiligten 


Straße 


Postleitzahl Ort 


- 14 -


Steuernummer der Zwischengesellschaft 


Steuernummer des Feststellungsbeteiligten 


Hausnummer 


Staat 


Höhe der Hinzurechnungsquote bei einer Beteiligung im Sinne des § 7 Absatz 1 AStG laut Zeile 150 


Höhe der Hinzurechnungsquote bei einer Beteiligung im Sinne des § 13 Absatz 1 AStG laut Zeile 154 


Hinzurechnungsbetrag nach § 7 Absatz 1 AStG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 AStG laut Zeile 155 


Hinzurechnungsbetrag nach § 13 Absatz 1 AStG laut Zeile 156 


Zurechnungsbetrag nach § 5 AStG laut Zeile 157 


Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG laut Zeile 158 


Steuern nach § 12 Absatz 2 AStG laut Zeile 159 


Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG in der bis zum 30.06.2021 gültigen Fassung in Verbindung mit § 21 Ab-
satz 4 Satz 3 AStG laut Zeile 160 


Anrechenbare Steuern in Fällen der Zurechnung des § 5 AStG laut Zeile 161 


Auf die unmittelbare und/oder mittelbar ausschließlich über Personengesellschaft(en) gehaltene Beteiligung
an der Zwischengesellschaft entfallendes anteiliges Hinzurechnungskorrekturvolumen zum 31.12. des Veran -
lagungszeitraums (vgl. Zeile 168) 


Hausnummernzusatz 


in Prozent 


EUR 


EUR 


EUR 


Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft (ausschüttende Kapitalgesellschaft) – 1. An -
gabe: Name dieser Kapitalgesellschaft 100 


EUR 


Auf die in Zeile 283 genannte Kapitalgesellschaft als vermittelnde Gesellschaft entfallendes Hinzurechnungs -
korrekturvolumen zum 31.12. des Veranlagungszeitraums 


Mittelbar über eine Kapitalgesellschaft gehaltene Beteiligung an der Zwischengesellschaft (ausschüttende Kapitalgesellschaft) – 2. An -
gabe: Name dieser Kapitalgesellschaft 100 


EUR 


Auf die in Zeile 285 genannte Kapitalgesellschaft als vermittelnde Gesellschaft entfallendes Hinzurechnungs -
korrekturvolumen zum 31.12. des Veranlagungszeitraums 


EUR 


Gesamtsumme des verbleibenden Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 31.12. des Veranlagungszeit -
raums laut Zeile 266 







1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


Angaben zu nahestehenden Personen 


Allgemein 


Feststellungsjahr 


Steuernummer der Zwischengesellschaft 


Name der Zwischengesellschaft 


Angaben zu nahestehenden Personen 


Laufende Nummer der nahestehenden Person 151 


Steuernummer der nahestehenden Person 153 


Bisherige Steuernummer der nahestehenden Person 153 


Natürliche Person 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 


Vorname 


Straße 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) 


Staat 


Geburtsdatum 


Juristische Person 


Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße 


Adressergänzung 


Anlage NaP 


Name 


Hausnummer Hausnummernzusatz 


Ort (Inland) 


Ort (Ausland) 


Identifikationsnummer 


Hausnummer Hausnummernzusatz 


- Juni 2024 -







- 2 -


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


Postleitzahl (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) 


Staat 


Gründungsdatum 


Handelsregisternummer 


Personengesellschaft 152 


Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) 


Staat 


Gründungsdatum 


Handelsregisternummer 


Ort (Inland) 


Ort (Ausland) 


Wirtschaftsidentifikationsnummer 


Anteile zum Ende des ersten Wirtschaftsjahres (Hauptvordruck Zeile 3), für das die Feststellungserklärung
abgegeben wird 


Anteile zum Ende des zweiten Wirtschaftsjahres (Hauptvordruck Zeile 4), für das die Feststellungserklärung
abgegeben wird 


Unmittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft 
Erwerb/Veräußerung 


Maßgebendes Datum des Erwerbs 


Erworbene/veräußerte Anteile (veräußerte Anteile bitte mit negativem Vorzeichen eintragen) 


Hausnummernzusatz 


Betrag oder Prozent 


Hausnummer 


Ort (Inland) 


Ort (Ausland) 


Wirtschaftsidentifikationsnummer 


Angaben zur Beteiligung an der Zwischengesellschaft 







- 3 -


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


Angaben zur Beteiligung am Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung an der Zwischengesell -
schaft am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


in ProzentEUR 


Beteiligung am Nennkapital am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Stimmrechte am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Anspruch am Gewinn im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Anspruch am Liquidationserlös im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Mittelbare Beteiligung an der Zwischengesellschaft 
Mittelbar beteiligt über 


Erwerb/Veräußerung 


Maßgebendes Datum des Erwerbs 


Erworbene/veräußerte Anteile (veräußerte Anteile mit negativem Vorzeichen eintragen) 


Angaben zur Beteiligung am Nennkapital, Liquidationserlös, Gewinn und zur Stimmberechtigung an der Zwischengesell -
schaft am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


in ProzentEUR 


Beteiligung am Nennkapital am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Stimmrechte am Ende des Wirtschaftsjahres der Zwischengesellschaft 


Anspruch am Gewinn im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Anspruch am Liquidationserlös im Sinne des § 7 Absatz 2 AStG 


Nahestehendes Verhältnis im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 


Nahestehendes Verhältnis besteht zu dem Feststellungsbeteiligten mit der Nummer der Anlage FB-ASt 


Das nahestehende Verhältnis wird begründet gemäß (Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen, insbesondere Konzernverzeichnis,
Organigramm, Treuhandvertrag, bei) 


1 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) AStG
2 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) AStG
3 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AStG
4 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a) gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 2 AStG
5 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b) gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 2 AStG
6 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c) gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 2 AStG
7 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AStG
8 = § 7 Absatz 4 Satz 1 AStG
9 = § 7 Absatz 4 Satz 2 AStG 







-


Anlage Erwb 


EUR 


Angaben zu erweitert beschränkt steuerpflichtigen 


Feststellungsbeteiligten 


Allgemein 


Feststellungsjahr 


Steuernummer der Zwischengesellschaft 


Name der Zwischengesellschaft 


1 


2 


3 


4 Nummer des Feststellungsbeteiligten laut Anlage FB-ASt 


Angaben über die Einkünfte, für die die Gesellschaft Zwischengesellschaft ist 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


Nach § 7 AStG zu berücksichtigende passive Einkünfte laut Zeile 52 des Hauptvordrucks 181 


Nach § 13 AStG maßgebende passive Einkünfte laut Zeile 53 des Hauptvordrucks 181 


Einkünfte der Zwischengesellschaft für Zwecke der Zurechnung nach § 5 AStG 


davon ab: Ausländische Einkünfte im Sinne des § 34d EStG 182 


Zurechnungsbetrag nach § 5 AStG (Betrag laut Zeile 8 multipliziert mit dem Prozentsatz laut Zeile 150 oder
Zeile 154 der Anlage FB-ASt; der Betrag kann nicht negativ werden, in diesem Fall beträgt er 0 €) 183 


Anrechenbare Steuern 


Steuern nach § 12 Absatz 1 AStG (Betrag laut Zeile 73 des Hauptvordrucks multipliziert mit dem Prozentsatz
laut Zeile 150 oder Zeile 154 der Anlage FB-ASt) 


Steuern nach § 12 Absatz 2 AStG (Betrag laut Zeile 77 des Hauptvordrucks multipliziert mit dem Prozentsatz
laut Zeile 150 oder Zeile 154 der Anlage FB-ASt) 


davon ab: anrechenbare Steuern, soweit diese auf ausländische Einkünfte im Sinne des § 34d EStG entfallen 
182 


Summe der anrechenbaren Steuern 184 


Maßgebend sind die Verhältnisse zu Beginn des Veranlagungszeitraums, in dem das Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft endet,
für das die Feststellungserklärung gilt. 


Angaben über die wirtschaftlichen Interessen der Zwischengesellschaft im Geltungsbereich des Außen 
steuergesetzes 


Inländische Betriebe/Betriebstätten der Zwischengesellschaft 
Bezeichnung des Betriebs/der Betriebsstätte 


Ort der Geschäftsleitung 


Zuständiges Finanzamt Steuernummer 


Höhe der Gewinnbeteiligung 


in Prozent 


Zwischengesellschaft als Kommanditistin einer inländischen Gesellschaft 
Name der Gesellschaft 
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19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


Ort der Geschäftsleitung 


Zuständiges Finanzamt Steuernummer 


Höhe der Gewinnbeteiligung 185 


in Prozent 


Zwischengesellschaft als Mitunternehmerin einer inländischen Personengesellschaft 61 


Name der Personengesellschaft 


Ort der Geschäftsleitung 


Zuständiges Finanzamt Steuernummer 


Höhe der Gewinnbeteiligung 


in Prozent 


Beteiligung der Zwischengesellschaft an einer inländischen Kapitalgesellschaft 
Name der Kapitalgesellschaft 


Ort der Geschäftsleitung 


Zuständiges Finanzamt Steuernummer 


Höhe der Beteiligung 


in Prozent 







1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


Anlage MT 11 


Geltendmachung des Motivtests nach § 8 Absatz 2 AStG 


(gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) 
Allgemein 


Feststellungsjahr 


Steuernummer der Zwischengesellschaft 


Name der Zwischengesellschaft 


Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft 211 


Der Motivtest ist ausgeschlossen für ausländische Gesellschaften, die weder Sitz noch Geschäftsleitung in einem EU- oder EWR- 
Staat haben. In Fällen des § 13 Absatz 4 Satz 1 AStG ist der Motivtest jedoch auch möglich, wenn die Kapitalanlagegesellschaft ihren
Sitz oder ihre Geschäftsleitung in einem Drittstaat hat. Für ausländische Gesellschaften, die in einem nicht kooperativen Steuerho -
heitsgebiet ansässig sind, ist der Motivtest grundsätzlich ausgeschlossen (siehe § 9 StAbwG). 
Allgemeine Angaben 


1 = Ja 
Befindet sich ein Geschäftsbetrieb an der in den Zeilen 11 bis 14 des Hauptvordrucks angegebenen Adresse? 213 221 2 = Nein 


Falls die Zeile 4 mit „Nein“ beantwortet wurde, geben Sie bitte die Adresse des Geschäftsbetriebs an. 


Verfügt die Gesellschaft über einen Tele -
fonanschluss? 


1 = Ja 
2 = Nein 


Verfügt die Gesellschaft über einen eige -
nen Internetauftritt? 


1 = Ja 
2 = Nein 


Stehen die Räumlichkeiten zur alleinigen
Verfügung?           212 


1 = Ja 
2 = Nein 


Telefonnummer 


Name der Domain 


Größe in Quadratmetern 


Bitte machen Sie hier weitere Angaben zur sachlichen Ausstattung (insbesondere Räumlichkeiten, Vermögenswerte). 213 


Anzahl der Arbeitnehmer der Gesellschaft (ohne Geschäftsführung/Aufsichtsrat) 


Bitte machen Sie hier weitere Angaben zu den Arbeitnehmern (Tätigkeitsumfang/Qualifikation). 214 


Angaben zur Geschäftsführung 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 
3 = Firma 


Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße 


Postleitzahl (Inland) 


Hausnummer 


Ort (Inland) 


Hausnummernzusatz 
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17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


EURHöhe der Vergütungen im Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft 


1 = Ja 
Die Tätigkeit wird für diese Gesellschaft in Vollzeit ausgeübt. 2 = Nein 


Bitte machen Sie hier genaue Angaben zur Qualifikation für diese Tätigkeit und fügen Sie Nachweise bei. 215 


Angaben zum Aufsichtsrat 
Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 


Name Vorname 


Straße Hausnummer Hausnummerzusatz 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


EURHöhe der Vergütungen im Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft 


Geschäftsbetriebe/Betriebsstätten 


1 = Ja 
Werden mehrere Geschäftsbetriebe/Betriebsstätten unterhalten? 


213 221 


216 2 = Nein 


Bezeichnung des Geschäftsbetriebs/der Betriebstätte 


Straße Hausnummer Hausnummernzusatz 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


Steuernummer 


35 







36 
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11 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) 
Angaben zum Tätigkeitsbereich der Gesellschaft 


Erstmalige Aufnahme der Tätigkeit am 


Art der Tätigkeit 
1 = Land- und Forstwirtschaft 
2 = Gewerbliche Herstellung, Gewinnung und Verarbeitung oder Montage, Exploration
3 = Kredit-/Finanzinstitut oder Versicherungsunternehmen
4 = Handel 
5 = Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Erfahrungen und Erkenntnissen
6 = Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
7 = Vermietung und Verpachtung von beweglichen Sachen
8 = Finanzierung
9 = Verwaltung


10 = Dienstleistung, soweit nicht von anderen Nummern umfasst
11 = Holdingtätigkeit
12 = Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 2 AStG
13 = Sonstiges 


Bitte beschreiben Sie die Tätigkeit genau. 


Die Tätigkeit ist einer Betriebstätte zuzuordnen. Bitte geben Sie die Bezeichnung der Betriebsstätte an. 


Steuernummer 


1 = Ja 
Für die Tätigkeit ist eine beschränkte Steuerpflicht gegeben. 2 = Nein 


Bei der Ausführung der Tätigkeit wirkt eine steuerpflichtige Person im Sinne des § 7 AStG oder eine ihr nahestehen -
de Person mit. 


1 = Ja 
2 = Nein 


Von einer steuerpflichtigen Person im Sinne des § 7 AStG wurden für die Tätigkeit Arbeitnehmer an die ausländische
Gesellschaft entsandt. 


1 = Ja 
2 = Nein 


Angaben zur wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit 
Für die Tätigkeit wird einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in dem Staat nachgegangen, in dem sich der
Sitz/Ort der Geschäftsleitung befindet (bitte fügen Sie Nachweise und Erläuterungen bei). 217 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 43 mit „Ja“ beantwortet wurde: Die Einkünfte wurden durch die wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit erzielt
und sind ihr zuzuordnen. 


1 = Ja 
2 = Nein 


Falls Zeile 43 mit „Ja“ beantwortet wurde: Der Fremdvergleichsgrundsatz wurde für die Ermittlung dieser Einkünfte
beachtet. 218 


1 = Ja 
2 = Nein 


Es erfolgt eine dauerhafte Teilnahme am Markt des Sitz- oder Geschäftsleitungsstaats der ausländischen Gesell -
schaft. 220 


1 = Ja 
2 = Nein 


Die wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit wird überwiegend ausgeführt 219 


1 = selbständig und eigenverantwortlich
2 = durch nahestehende Personen im Sitzstaat der Gesellschaft/im gleichen Staat
3 = durch Dritte 


Anzahl der Arbeitnehmer für diese Tätigkeit (ohne Geschäftsführung/Aufsichtsrat) 


davon: Gesellschafter 


Qualifikation der Arbeitnehmer (Bitte machen Sie hier genaue Angaben und fügen Sie Nachweise bei) 214 







1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


Anzeige 


nach § 18 Absatz 3 Satz 2 AStG zur Geltendmachung, dass 


der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in 


Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) erfüllt ist 
Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft 


— Eingangsstempel — 


Der Motivtest ist ausgeschlossen für ausländische Gesellschaften, die weder Sitz noch Geschäftsleitung in einem 


EU- oder EWR-Staat haben. In Fällen des § 13 Absatz 4 Satz 1 AStG ist der Motivtest jedoch auch möglich, wenn 


die Kapitalanlagegesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in einem Drittstaat hat. Für ausländische Ge -
sellschaften, die in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässig sind, ist der Motivtest grundsätzlich 


ausgeschlossen (siehe § 9 StAbwG und Textziffer 8.3.3 der Grundsätze zur Anwendung des Außensteuergesetzes 


vom 22.12.2023, BStBl I 2023, Sondernummer 1/2023). 
In den Fällen, in denen die ausländische Gesellschaft aus mehreren Tätigkeiten Zwischeneinkünfte erzielt und 


nicht in Bezug auf jede dieser Tätigkeiten geltend gemacht wird, dass der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG erfüllt 
ist, kann der Motivtest nicht in Form einer Anzeige geführt werden. In diesen Fällen und in den Fällen des § 9 


StAbwG ist eine Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 3 Satz 1 AStG ab -
zugeben. 


An das Finanzamt 


Steuernummer (falls vorhanden) 


Feststellungsjahr 


Beginn des (ersten) Wirtschafts -
jahres, für das die Anzeige abge -
geben wird 


Beginn des zweiten Wirtschafts -
jahres, für das die Anzeige abge -
geben wird (bei mehreren Wirt -
schaftsjahren, die im gleichen
Kalenderjahr enden, ist das
zweite Wirtschaftsjahr anzuge -
ben) 


Name der Gesellschaft, für die die Anzeige abgegeben wird 


Allgemeine Angaben zur Zwischengesellschaft (nachfolgend als Gesellschaft bezeichnet) 


Rechtsform 


Straße 


Adressergänzung 


Postleitzahl Ort 


Ort der Geschäftsleitung nach § 10 AO 


Ort des Sitzes nach § 11 AO 


Ende des (ersten) Wirtschafts -
jahres, für das die Anzeige abge -
geben wird 


Ende des zweiten Wirtschaftsjah -
res, für das die Anzeige abgege -
ben wird (bei mehreren Wirt -
schaftsjahren, die im gleichen
Kalenderjahr enden, ist das zwei -
te Wirtschaftsjahr anzugeben) 


Hausnummer 


Postfach 


Staat 


Staat 


Hausnummernzusatz 


Die Gesellschaft ist optierende Gesellschaft im Sinne des § 1a KStG. 1 = Ja 
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Allgemeine Angaben 
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14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


Befindet sich ein Geschäftsbetrieb (tätigkeitsadäquate Räumlichkeiten im Sinne des § 8 Absatz 2 AStG) an der in den 1 = Ja 
Zeilen 8 bis 10 angegebenen Adresse? 2 = Nein 


Falls Zeile 14 mit „Nein“ beantwortet wurde, geben Sie bitte die Adresse des Geschäftsbetriebs an. 


Verfügt die Gesellschaft über einen Telefonanschluss? Telefonnummer 


1 = Ja 
2 = Nein 


Verfügt die Gesellschaft über einen eigenen Internetauftritt? Domain 


1 = Ja 
2 = Nein 


Stehen die Räumlichkeiten zur alleinigen Verfügung? Größe in Quadratmetern 


1 = Ja 
2 = Nein 


Bitte machen Sie hier weitere Angaben zur sachlichen Ausstattung (insbesondere Räumlichkeiten, Vermögenswerte). 


Anzahl der Arbeitnehmer der Gesellschaft (ohne Geschäftsführung/Aufsichtsrat) 


Bitte machen Sie hier weitere Angaben zu den Arbeitnehmern (Tätigkeitsumfang, Qualifikation etc.). 


Angaben zur Geschäftsführung 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 
3 = Firma 


Namenszeile 1 Namenszeile 2 


Straße Hausnummer Hausnummernzusatz 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


EURHöhe der Vergütungen im Wirtschaftsjahr der Gesellschaft 


1 = Ja 
Die Tätigkeit wird für diese Gesellschaft in Vollzeit ausgeübt. 2 = Nein 


Bitte machen Sie hier genaue Angaben zur Qualifikation für diese Tätigkeit und fügen Sie Nachweise bei. 


Angaben zum Aufsichtsrat 
Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 


Name Vorname 
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34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


Straße Hausnummer Hausnummernzusatz 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


EURHöhe der Vergütungen im Wirtschaftsjahr der Gesellschaft 


Geschäftsbetrieb/Betriebsstätte 


1 = Ja 
Werden mehrere Geschäftsbetriebe/Betriebsstätten unterhalten? 2 = Nein 


Bezeichnung des Geschäftsbetriebs/der Betriebsstätte 


Straße Hausnummer Hausnummernzusatz 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


Steuernummer 







Angaben zu den Beteiligten (1. Angabe) 
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48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 
3 = Firma 


Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


Steuernummer des Beteiligten 


Geburtsdatum 


Handelsregisternummer 


Nummer des Beteiligten – Hinweis: Nummer ist einmalig zu vergeben und für den Beteiligten beizubehalten. 


Hausnummer 


Bisherige Steuernummer des Beteiligten 


Identifikationsnummer 


Wirtschaftsidentifikationsnummer 


Hausnummernzusatz 







Angaben zu den Beteiligten (2. Angabe) 
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60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


Nummer des Beteiligten – Hinweis: Nummer ist einmalig zu vergeben und für den Beteiligten beizubehalten. 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 
3 = Firma 


Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


Steuernummer des Beteiligten 


Geburtsdatum 


Handelsregisternummer 


Angaben zu nahestehenden Personen (1. Angabe) 


Nummer der nahestehenden Person 


Hausnummer 


Bisherige Steuernummer des Beteiligten 


Identifikationsnummer 


Wirtschaftsidentifikationsnummer 


Bei der nahestehenden Person handelt es sich um eine 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 
3 = Firma 


Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) 


Hausnummer 


Ort (Inland) 


Hausnummernzusatz 


1 = natürliche Person 
2 = Körperschaft
3 = Personengesellschaft 


Hausnummernzusatz 


79 







- 6 -


80 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


95 


96 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


Steuernummer der nahestehenden Person 


Geburtsdatum 


Handelsregisternummer 


Bisherige Steuernummer der nahestehenden Person 


Identifikationsnummer 


Wirtschaftsidentifikationsnummer 


Nahestehendes Verhältnis im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 


Nahestehendes Verhältnis besteht zu einem Beteiligten. Bitte geben Sie die laufende Nummer des Beteiligten 
an. 


Das nahestehende Verhältnis wird begründet gemäß (Unterlagen, insbesondere Konzernverzeichnis, Organigramm, Treuhandvertrag
sind beizufügen) 


1 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) AStG
2 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) AStG
3 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AStG
4 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a) gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 2 AStG
5 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b) gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 2 AStG
6 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AStG
7 = § 7 Absatz 4 Satz 1 AStG
8 = § 7 Absatz 4 Satz 2 AStG 


Angaben zu nahestehenden Personen (2. Angabe) 


Nummer der nahestehenden Person 


Bei der nahestehenden Person handelt es sich um eine 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 
3 = Firma 


Namenszeile 1 


Namenszeile 2 


Straße 


Adressergänzung 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Postleitzahl (Ausland) Ort (Ausland) 


Staat 


Steuernummer der nahestehenden Person 


Hausnummer 


Bisherige Steuernummer der nahestehenden Person 


1 = natürliche Person 
2 = Körperschaft
3 = Personengesellschaft 


Hausnummernzusatz 


97 
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98 


99 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


113 


Geburtsdatum 


Handelsregisternummer 


Identifikationsnummer 


Wirtschaftsidentifikationsnummer 


Nahestehendes Verhältnis im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 


Nahestehendes Verhältnis besteht zu einem Beteiligten. Bitte geben Sie die laufende Nummer des Beteiligten 
an. 


Das nahestehende Verhältnis wird begründet gemäß (Unterlagen, insbesondere Konzernverzeichnis, Organigramm, Treuhandvertrag
sind beizufügen) 


1 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) AStG
2 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) AStG
3 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AStG
4 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a) gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 2 AStG
5 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b) gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 2 AStG
6 = § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AStG
7 = § 7 Absatz 4 Satz 1 AStG
8 = § 7 Absatz 4 Satz 2 AStG 


Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) (1. Angabe) 


Angaben zum Tätigkeitsbereich der Gesellschaft 


Erstmalige Aufnahme der Tätigkeit 


Art der Tätigkeit 
1 = Land-und Forstwirtschaft 
2 = Gewerbliche Herstellung, Gewinnung, Verarbeitung und Montage, Exploration
3 = Kreditinstitut, Finanzinstitut oder Versicherungsunternehmen
4 = Handel 
5 = Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Erkenntnissen
6 = Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
7 = Vermietung und Verpachtung von beweglichen Sachen
8 = Finanzierung
9 = Verwaltung


10 = Dienstleistung, soweit nicht von anderen Nummern umfasst
11 = Holdingtätigkeit
12 = Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 2 AStG
13 = Sonstiges 


Bitte beschreiben Sie die Tätigkeit genau. 


Die Tätigkeit ist einer Betriebsstätte zuzuordnen. Bitte geben Sie die Bezeichnung der Betriebsstätte an. 


Steuernummer 


1 = Ja 
Für die Tätigkeit ist eine beschränkte Steuerpflicht gegeben. 2 = Nein 


Bei der Ausführung der Tätigkeit wirkt eine steuerpflichtige Person im Sinne des § 7 AStG oder eine ihr nahestehen - 1 = Ja 
de Person mit. 2 = Nein 


Von einer steuerpflichtigen Person im Sinne des § 7 AStG wurden für die Tätigkeit Arbeitnehmer an die ausländische 1 = Ja 
Gesellschaft entsandt. 2 = Nein 


Angaben zur wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit 
Für die Tätigkeit wird einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in dem Staat nachgegangen, in dem sich der 1 = Ja 
Sitz/Ort der Geschäftsleitung befindet (bitte fügen Sie Nachweise und Erläuterungen bei). 2 = Nein 


Falls Zeile 109 mit „Ja“ beantwortet wurde: Die Einkünfte wurden durch die wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit er - 1 = Ja 
zielt und sind ihr zuzuordnen. 2 = Nein 


1 = Ja 
Falls Zeile 109 mit „Ja“ beantwortet wurde: Der Fremdvergleichsgrundsatz wurde für diese Einkünfte beachtet. 2 = Nein 


Es erfolgt eine dauerhafte Teilnahme am Markt des Sitz- oder Geschäftsleitungsstaats der ausländischen Gesell - 1 = Ja 
schaft. 2 = Nein 


Die wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit wird ausgeführt 
1 = selbständig und eigenverantwortlich
2 = durch nahestehende Person im Sitzstaat der Gesellschaft/im gleichen Staat
3 = überwiegend durch Dritte (zum Beispiel nahestehende Person soweit nicht im Sitzstaat der Gesellschaft/gleichen Staat) 


Anzahl der Arbeitnehmer für diese Tätigkeit (ohne Geschäftsführung/Aufsichtsrat) davon: Gesellschafter 


114 
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5 


6 


7 


8 


9 


0 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


0 


1 


2 


3 


4 


Qualifikation der Arbeitnehmer (bitte machen Sie hier genaue Angaben und fügen Sie Nachweise bei). 


Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) (2. Angabe) 


Angaben zum Tätigkeitsbereich der Gesellschaft 


Erstmalige Aufnahme der Tätigkeit 


Art der Tätigkeit 
1 = Land-und Forstwirtschaft 
2 = Gewerbliche Herstellung, Gewinnung, Verarbeitung und Montage, Exploration
3 = Kreditinstitut, Finanzinstitut oder Versicherungsunternehmen
4 = Handel 
5 = Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Erkenntnissen
6 = Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
7 = Vermietung und Verpachtung von beweglichen Sachen
8 = Finanzierung
9 = Verwaltung


10 = Dienstleistung, soweit nicht von anderen Nummern umfasst
11 = Holdingtätigkeit
12 = Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 2 AStG
13 = Sonstiges 


Bitte beschreiben Sie die Tätigkeit genau. 


Die Tätigkeit ist einer Betriebsstätte zuzuordnen. Bitte geben Sie die Bezeichnung der Betriebsstätte an. 


Steuernummer 


1 = Ja 
Für die Tätigkeit ist eine beschränkte Steuerpflicht gegeben. 2 = Nein 


Bei der Ausführung der Tätigkeit wirkt eine steuerpflichtige Person im Sinne des § 7 AStG oder eine ihr nahestehen - 1 = Ja 
de Person mit. 2 = Nein 


Von einer steuerpflichtigen Person im Sinne des § 7 AStG wurden für die Tätigkeit Arbeitnehmer an die ausländische 1 = Ja 
Gesellschaft entsandt. 2 = Nein 


Angaben zur wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit 
Für die Tätigkeit wird einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in dem Staat nachgegangen, in dem sich der 1 = Ja 
Sitz/Ort der Geschäftsleitung befindet (bitte fügen Sie Nachweise und Erläuterungen bei). 2 = Nein 


Falls Zeile 123 mit „Ja“ beantwortet wurde: Die Einkünfte wurden durch die wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit er - 1 = Ja 
zielt und sind ihr zuzuordnen. 2 = Nein 


1 = Ja 
Falls Zeile 123 mit „Ja“ beantwortet wurde: Der Fremdvergleichsgrundsatz wurde für diese Einkünfte beachtet. 2 = Nein 


Es erfolgt eine dauerhafte Teilnahme am Markt des Sitz- oder Geschäftsleitungsstaats der ausländischen Gesell - 1 = Ja 
schaft. 2 = Nein 


Die wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit wird ausgeführt 
1 = selbständig und eigenverantwortlich
2 = durch nahestehende Person im Sitzstaat der Gesellschaft/im gleichen Staat
3 = überwiegend durch Dritte (zum Beispiel nahestehende Person soweit nicht im Sitzstaat der Gesellschaft/gleichen Staat) 


Anzahl der Arbeitnehmer für diese Tätigkeit (ohne Geschäftsführung/Aufsichtsrat) davon: Gesellschafter 


Qualifikation der Arbeitnehmer (bitte machen Sie hier genaue Angaben und fügen Sie Nachweise bei). 


Anlagen 


Folgende Anlagen sind beigefügt 


X Jahresabschluss nach ausländischem Recht 


X Konzernverzeichnis/Organigramm 


X Miet-, Telefon- und Energieverträge 


X Nachweise über die Qualifikation des Personals 


X Arbeitsverträge 


11


11


11


11


11


12


12


12


12


12


12


12


12


12


12


13


13


13


13


13
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135 


136 


X Nachweise und Erläuterungen zur Ausübung der wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit 


Gegebenenfalls weitere Anlagen (bitte benennen) 


X 


Bei der Anfertigung der Anzeige und der Anlagen hat mitgewirkt 
Name 


Anschrift 


Telefonnummer 


Namenszeile 2 


Straße Hausnummer 


Postleitzahl (Inland) Ort (Inland) 


Telefonnummer 


Bestellt 
1 = zur Wahrnehmung der steuerlichen Pflichten und Rechte als Bevollmächtigter im Sinne des § 80 AO.
2 = zum Empfang von Schriftstücken als inländischer Empfangsbevollmächtigter im Sinne des § 123 AO.
3 = zum Empfang von Schriftstücken als gemeinsamer, von allen Beteiligten bestellter Empfangsbevollmächtigter im Sinne des


§ 183a AO. 


Datum 


Eigenhändige Unterschrift der Person(en), die für die Erstellung der Anzeige verantwortlich ist/sind. 


Die mit der Anzeige angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 90, 93 und 149 AO sowie des § 17 Absatz 1 und des § 18 Absatz 3
AStG erhoben. Das zuständige Finanzamt kann in den Fällen, in denen nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit  §
13 Absatz 4 AStG) geltend gemacht wird, dass eine Hinzurechnung unterbleibt, die Abgabe einer Erklärung zur gesonderten Feststel -
lung nach § 18 Absatz 3 Satz 1 AStG verlangen. 


Hinweis 


137 


138 


139 


Benennung eines Empfangsbevollmächtigten 


Anrede 


1 = Herr 
2 = Frau 
3 = Firma 


Namenszeile 1 


140 


141 


142 


143 


144 


145 


146 


147 


Hausnummernzusatz 


Unterschrift 
Ort 


Datenschutzhinweis 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz- 
Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschrei -
ben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder er -
halten Sie bei Ihrem Finanzamt. 



http://www.finanzamt.de/



		Vordrucke zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§ 7 ff. Außensteuergesetz (AStG), für die Feststellungsjahre ab 2022, die Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft betreffen, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen

		Hauptvordruck ASt 1 B - Erklärung zur gesonderten – und gegebenenfalls einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 1 bis 3 Außensteuergesetz für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen

		Anleitung zur Feststellungserklärung nach§ 18 AStG

		Anlage FB-ASt - Angaben zum Feststellungsbeteiligten

		Anlage NaP - Angaben zu nahestehenden Personen

		Anlage Erwb - Angaben zu erweitert beschränkt steuerpflichtigen Feststellungsbeteiligten

		Anlage MT - Geltendmachung des Motivtests nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG)

		Anzeige nach § 18 Absatz 3 Satz 2 AStG zur Geltendmachung, dass der Motivtest nach § 8 Absatz 2 AStG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Absatz 4 AStG) erfüllt ist
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder     nachrichtlich:     Bundeszentralamt für Steuern  
 
Bundesfinanzakademie im  
Bundesministerium der  Finanzen  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 26. Juni 2024 


BETREFF   Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung zu §§ 89 und 89a sowie  
Aufhebung des BMF-Schreibens vom 5. Oktober 2006 - IV B 4  - S 1341 - 38/06 -  
(BStBl I S. 594)  


GZ IV B 5 - S 1305/19/10003 :008 
DOK 2024/0485785 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) vom 31. Januar 2014 
(BStBl I S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 22. März 2024 (BStBl I S. 694) 
geändert worden ist, wie folgt geändert: 


1. Im AEAO wird folgende Regelung zu § 89a AO eingefügt: 


„AEAO zu § 89a – Vorabverständigungsverfahren: 


Inhaltsübersicht 
1. Eröffnung des Vorabverständigungsverfahrens 
2. Inhalt und Umfang des Antrags 
3. Abschluss oder anderweitige Beendigung des Vorabverständigungsverfahrens 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
Seite 2  4. Bindungswirkung der Vorabverständigungsvereinbarung 


5. Widerruf 
6. Geltungszeitraum und Roll Back 
7. Gebühren 
 
1. Eröffnung des Vorabverständigungsverfahrens 
 
Zuständigkeiten 
1.1. Zuständig für die Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens ist das BZSt 


als zuständige Behörde gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 FVG in Verbindung mit der 
Delegation durch das BMF-Schreiben vom 23. Mai 2022, BStBl I S. 838. Das BZSt 
handelt gemäß § 89a Abs. 1 Satz 1 AO im Einvernehmen mit der zuständigen 
obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser beauftragten Behörde (zuständige 
Landesfinanzbehörde). Dies gilt für die gesamte Dauer des Vorabverständigungs-
verfahrens (vgl. AEAO zu § 89a, Nr. 1.3, 1.19, 2.3, 2.7, 3.5, 5.1 und 7.3). Ist in 
diesem Abschnitt von „den Finanzbehörden“ die Rede, sind das BZSt und die 
zuständige Landesfinanzbehörde gemeinsam gemeint. 


 
Antragstellung 
1.2. Das Vorabverständigungsverfahren bezieht sich auf die steuerliche Beurteilung eines 


im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht verwirklichten Sachverhalts auf 
Grundlage anwendbarer DBA mit einem oder mehreren Staaten. Es wird nur unter 
den Voraussetzungen des § 89a AO geführt. 


 
1.3. In grenzüberschreitenden Fällen, in denen die Auslegung und Anwendung von DBA 


in Rede steht, soll das Vorabverständigungsverfahren nach § 89a AO grundsätzlich 
vorrangig gegenüber einer verbindlichen Auskunft (§ 89 AO), einer verbindlichen 
Zusage (§ 204 AO) oder einer Anrufungsauskunft (§ 42e EStG) beantragt werden. 
Wird ein Antrag nach § 89, § 204 AO oder § 42e EStG gestellt und kommt nach 
summarischer Prüfung auch ein Vorabverständigungsverfahren nach § 89a AO in 
Betracht, soll der Antragsteller in der Regel auf das antragsgebundene Vorab-
verständigungsverfahren verwiesen werden.  


 
1.4. Die Entscheidung über einen Antrag nach § 89, § 204 AO oder § 42e EStG ist bis 


zum Abschluss einer Vorabverständigungsvereinbarung oder der Ablehnung eines 
Vorabverständigungsverfahrens durch den anderen Staat zurückzustellen, soweit er 
denselben Sachverhalt oder dieselbe Rechtsfrage betrifft. Kommt es mit dem anderen 
Staat zum Abschluss einer Vorabverständigungsvereinbarung, ist ein Antrag nach 
§ 89, § 204 AO oder § 42e EStG, der denselben Sachverhalt oder dieselbe Rechts-
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Antragsteller auf die Möglichkeit der Antragsrücknahme hinzuweisen. 
 
1.5. Wird die Eröffnung des Vorabverständigungsverfahrens durch den anderen Staat 


abgelehnt, kann – auf Antrag des Steuerpflichtigen – eine verbindliche Auskunft 
(§ 89 AO), eine verbindliche Zusage (§ 204 AO) oder eine Anrufungsauskunft 
(§ 42e EStG) in Betracht kommen. Zu Fragen der grenzüberschreitenden Gewinn-
abgrenzung und Fragen der Betriebsstättengewinnaufteilung sollen unilateral keine 
verbindlichen Auskünfte erteilt werden. 
 


1.6. Gegenstand eines Vorabverständigungsverfahrens können sämtliche Fragen der 
Auslegung und Anwendung von DBA sein, die im Zeitpunkt der Antragstellung noch 
nicht verwirklichte Sachverhalte betreffen. Damit kommen neben Fragen der 
grenzüberschreitenden Gewinnabgrenzung zwischen einander nahestehenden 
Personen oder der Gewinnzuordnung zu Betriebsstätten weitere Sachverhalte als 
Verfahrensgegenstand in Betracht, sofern in diesen Fällen nach dem Recht anderer 
beteiligter Staaten Vorabverständigungsverfahren möglich sind. 
 


1.7. Nur Abkommensberechtigte nach dem zwischen den betroffenen Vertragsstaaten 
anzuwendenden DBA sind berechtigt, beim BZSt einen Antrag auf Durchführung 
eines Vorabverständigungsverfahrens zu stellen. 
 


1.8. Personengesellschaften sind nach Artikel 4 Abs. 1 OECD-MA keine in Deutschland 
ansässigen Personen, da sie nicht aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthalts oder eines anderen steuerlichen Merkmals steuerpflichtig sind, und 
können daher im Regelfall keine Anträge auf die Durchführung eines Vorab-
verständigungsverfahrens stellen. Abkommens- und damit antragsberechtigt sind 
jedoch Personengesellschaften, die gemäß § 1a KStG zur Körperschaftsbesteuerung 
optiert haben. Haben Personengesellschaften nicht zur Körperschaftsbesteuerung 
optiert, ist im Regelfall jeder einzelne Gesellschafter einer Personengesellschaft 
abkommensberechtigt, wenn er in einem der Vertragsstaaten ansässig ist. Die 
Abkommensberechtigung richtet sich nach dem antragsgegenständlichen DBA 
(vgl. AEAO zu § 89a, Nr. 1.6). Für die Mitunternehmer von Personengesellschaften 
gilt, insbesondere mit Blick auf die gesonderte und einheitliche Feststellung nach 
§ 180 AO, § 89a Abs. 1 Satz 4 AO. 
 


1.9. Bei einer ertragsteuerlichen Organschaft ist die Abkommensberechtigung im Sinne 
des Artikels 1 Abs. 1 OECD-MA in Bezug auf den Organträger und die 
Organgesellschaft jeweils gesondert nach dem antragsgegenständlichen DBA zu 
prüfen. Ein Organträger genießt in Bezug auf die von der Organgesellschaft erzielten 
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Abkommensschutz; in den Fällen des § 15 Satz 2 KStG gilt § 89a Abs. 1 Satz 4 AO. 
Soweit der Antrag des Organträgers Geschäftsvorfälle der Organgesellschaft betrifft, 
kann sich dieser auf das Abkommen nur berufen, soweit die betreffenden 
Geschäftsvorfälle der Organgesellschaft ihn unmittelbar betreffen und bei ihm zu 
eigenen Einkünften führen. Zur Gebührenfolge von Anträgen, die mehrere 
Organgesellschaften betreffen, vgl. AEAO zu § 89a, Nr. 7.3. 
 


1.10. Auch der zum Steuerabzug verpflichtete Arbeitgeber ist berechtigt, einen Antrag auf 
Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens zu stellen (vgl. auch BMF-Schreiben 
vom 12. Dezember 2023, BStBl I S. 2179, Rn. 425). Das Antragsrecht eines 
abkommensberechtigten Arbeitnehmers bleibt hiervon unberührt. Betrifft der gleiche 
Sachverhalt eine Vielzahl von Arbeitnehmern, ist es ausreichend, wenn der 
Arbeitgeber einen zusammengefassten Antrag stellt. Die Bindungswirkung einer 
allein vom Arbeitgeber beantragten Vorabverständigungsvereinbarung erstreckt sich 
ausschließlich auf das Lohnsteuerabzugsverfahren und nicht auch auf das 
Einkommensteuerveranlagungsverfahren der Arbeitnehmer. 


 
1.11. Der Antrag bestimmt den Gegenstand des Verfahrens. Der Antrag hat den genau 


bestimmten, im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht verwirklichten Sachverhalt 
sowie den zeitlichen Anwendungsbereich, auf den sich das Vorabverständigungs-
verfahren beziehen soll, darzustellen (vgl. auch § 89a Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO und 
AEAO zu § 89a, Nr. 2 ff.). Die Ausführungen im AEAO zu § 89, Nr. 3.4.2 Satz 2 zu 
noch nicht verwirklichten Sachverhalten gelten entsprechend. Bei Dauersachverhalten 
ist ein Vorabverständigungsverfahren möglich, sofern im Zeitpunkt der Antrag-
stellung noch Dispositionen möglich sind. Unter den Voraussetzungen des § 89a 
Abs. 6 Satz 2 und 3 AO kann die Vorabverständigungsvereinbarung auch auf den 
bereits verwirklichten Teil eines Dauersachverhalts angewendet werden 
(sog. Roll Back). Ferner kann der Geltungszeitraum der Vorabverständigungs-
vereinbarung für Dauersachverhalte mit dem Beginn des antragsgegenständlichen 
Veranlagungszeitraums beginnen (zur Abgrenzung zum Roll Back-Zeitraum 
vgl. AEAO zu § 89a, Nr. 6 ff.).  


 
1.12. Für die Bestimmung einer angemessenen Geltungsdauer sind u. a. die folgenden 


Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 
 
• die Dauerhaftigkeit und Stabilität der erfassten Geschäftsbeziehungen, 
• das Interesse des Antragstellers an und ggf. die Bedenken der Finanzbehörden 


gegenüber einer langfristigen Bindung, 
• die Praxis des beteiligten anderen Staates. 
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Der Geltungszeitraum soll in der Regel fünf Jahre nicht überschreiten, § 89a Abs. 1 
Satz 1 AO. 


 
1.13. Die Vorabverständigungsvereinbarung kann nur auf den in der Vorabverständigungs-


vereinbarung bezeichneten Abkommensberechtigten angewandt werden. Eine 
Anwendung etwa auf vergleichbare Geschäftsvorfälle eines anderen Abkommens-
berechtigten im gleichen Staat oder bei Übergang der Geschäftsvorfälle auf einen 
anderen Abkommensberechtigten im gleichen Staat durch Umstrukturierung 
(vgl. jedoch AEAO zu § 89a, Nr. 3.4) ist nicht möglich. Vielmehr ist in solchen 
Fällen ein neuer Antrag nach § 89a AO zu stellen. Für Fälle der Gesamtrechts-
nachfolge vgl. AEAO zu § 89a, Nr. 3.7. 


 
1.14. Ein Anspruch des Antragstellers auf Einleitung des Vorabverständigungsverfahrens 


sowie auf einen Abschluss des Vorabverständigungsverfahrens besteht nicht. Die 
Einleitung des Vorabverständigungsverfahrens steht im Ermessen des BZSt, das 
dieses im Einvernehmen mit der zuständigen Landesfinanzbehörde ausübt 
(siehe AEAO zu § 89a, Nr. 1.1). Vorabverständigungsverfahren sind Ausdruck einer 
kooperativen Zusammenarbeit zwischen Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung. 
Das BZSt soll die Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens insbesondere 
ablehnen, wenn bei dem dargestellten Sachverhalt die Erzielung eines ungerecht-
fertigten Steuervorteils (etwa einer doppelten Nichtbesteuerung, einer doppelten 
Verlustnutzung oder der Inanspruchnahme von steuerlichen Präferenzregimen) 
verfolgt wird. Eine Einleitung kann auch versagt werden, wenn für das BZSt 
erkennbar ist, dass mit der zuständigen Behörde eines anderen Staates keine überein-
stimmende Abkommensauslegung erzielt werden kann oder in Verrechnungspreis-
fällen die beantragte Methode aus Sicht der deutschen Finanzverwaltung nicht 
geeignet ist. Zudem kann die Einleitung abgelehnt werden, wenn der inländische 
Antragsteller als Steuerpflichtiger im Besteuerungsverfahren, insbesondere im 
Rahmen von Außenprüfungen, seinen Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen ist. 
Die Ablehnung der Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens erfolgt durch 
einen Verwaltungsakt (§ 118 AO). 


 
1.15. Da der Antragsteller kein Verfahrensbeteiligter des Vorabverständigungsverfahrens 


ist, entscheidet das BZSt bei Bedarf gemeinsam mit den anderen beteiligten Vertrags-
staaten über die persönliche Anwesenheit des Antragstellers oder seines Vertreters bei 
Vorabverständigungsgesprächen für Zwecke der Sachverhaltsdarstellung 
bzw. -aufklärung sowie einer persönlichen Darstellung der durch den Antragsteller 
vertretenen Position.  
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auf gerichtliche und außergerichtliche Verfahren (z. B. Rechtsbehelfsverfahren oder 
Aussetzung der Vollziehung). Das Ruhenlassen eines Einspruchsverfahrens mit 
Zustimmung des Antragstellers nach § 363 Abs. 2 Satz 1 AO kann jedoch zweck-
mäßig sein, wenn die Ergebnisse des Vorabverständigungsverfahrens (ggf. nach 
einem Roll Back nach § 89a Abs. 6 Satz 2 AO) auch Bedeutung für das Einspruchs-
verfahren haben. 


 
1.17. Der Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens steht es nicht entgegen, 


wenn die steuerliche Beurteilung eines Sachverhalts, der Gegenstand des Antrags ist, 
zugleich Gegenstand einer Außenprüfung ist. Die Durchführung, Fortsetzung oder 
Beendigung einer Außenprüfung wird durch die Beantragung, Einleitung oder 
Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens nicht verhindert. Im Einzelfall 
kann aber eine Unterbrechung der Außenprüfung hinsichtlich des vom Vorab-
verständigungsverfahren betroffenen Sachverhalts sinnvoll sein, wenn die Ergebnisse 
des Vorabverständigungsverfahrens (ggf. nach einem Roll Back nach § 89a Abs. 6 
Satz 2) auch Bedeutung für die Außenprüfung haben und der Steuerpflichtige die 
Unterbrechung beantragt. 
 


Vorgespräch (Prefiling Meeting) 
1.18. Abkommensberechtigte (Antragsteller) können vor einem Antrag auf ein Vorab-


verständigungsverfahren die Durchführung eines unverbindlichen Vorgesprächs 
(sog. Prefiling Meeting) gegenüber dem BZSt formlos anregen, um das Verfahren, 
beispielsweise im Hinblick auf die Voraussetzungen und den Inhalt des Antrags, zu 
erörtern. Die vom BZSt erbetenen Unterlagen (z. B. Präsentation des Sachverhalts 
sowie steuerrechtliche Darstellung und Beurteilung) sind rechtzeitig vor dem 
Prefiling Meeting einzureichen. Im Prefiling Meeting kann erörtert werden, wie die 
Verwaltung die Aussichten auf eine erfolgreiche Antragstellung sowie eine Einigung 
mit den zuständigen Behörden anderer in Betracht kommender Vertragsstaaten im 
Vorabverständigungsverfahren einschätzt.  


 
2. Inhalt und Umfang des Antrags  
 
Allgemeines 
2.1. Die in § 89a Abs. 2 Satz 1 AO aufgezählten Antragsinhalte stellen eine Mindest-


voraussetzung dar. Die Finanzbehörden können jederzeit zusätzliche Fragen stellen 
und weitere Informationen und Unterlagen zum Antrag anfordern. Ergeben sich nach 
Antragstellung Änderungen im zugrunde gelegten Sachverhalt oder in der 
betreffenden Planung des Antragstellers, hat dieser das BZSt unverzüglich zu 
informieren. Eine wesentliche Änderung führt dazu, dass der ursprünglich gestellte 
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nach Rücksprache mit dem Antragsteller als Rücknahme oder Beschränkung des 
Antrags und Neuantrag angesehen werden. Die Finanzbehörden können einen 
entsprechenden Neuantrag auch ablehnen, wenn Grund für die Annahme besteht, dass 
der Antragsteller das Verfahren nicht ernsthaft betreibt oder dass außerhalb des 
Verfahrens liegende Zwecke (vgl. z. B. AEAO zu § 89a, Nr. 1.14) verfolgt werden. 
 


Vorzulegende Unterlagen und Aufzeichnungen 
2.2. Der Antragsteller muss seinen Antrag auch im Sinne des § 90 AO umfassend 


erläutern und alle erforderlichen Aufzeichnungen und Unterlagen beifügen. Welche 
Unterlagen bzw. Aufzeichnungen vorzulegen sind, hängt von den Umständen des 
jeweiligen Einzelfalles ab. Der Antragsteller hat z. B. auf Aufforderung des BZSt die 
Aufzeichnungen nach § 90 Abs. 3 AO für Zeiträume, die dem beantragten 
Geltungszeitraum der Vorabverständigung vorangehen, einzureichen, sofern dies für 
die Beurteilung des Sachverhaltes von Bedeutung ist. Werden keine über die Jahre 
hinweg inhaltlich konsistenten Aufzeichnungen vorgelegt oder bessert der 
Antragsteller diese auf Aufforderung durch das BZSt nicht nach, kann das BZSt die 
Einleitung des Verfahrens ablehnen oder das Verfahren beenden (vgl. auch AEAO 
zu § 89a, Nr. 2.7). 


 
2.3. Der Antrag ist grundsätzlich in deutscher Sprache zu stellen. Der Antragsteller kann 


den Antrag, insbesondere in Verrechnungspreisfällen, auch nur auf Englisch stellen, 
wenn die gemeinsame Arbeitssprache der zuständigen Behörden der beteiligten 
Staaten nicht Deutsch ist. Auf Anforderung der Finanzbehörden hat der Antragsteller 
in jeder Phase des Verfahrens von ihm eingereichte Unterlagen und Schreiben 
(oder ggf. Teile davon) auf seine Kosten zu übersetzen (§ 87 Abs. 2 AO). Reicht der 
Antragsteller einen Antrag in deutscher Sprache ein, sollte er zusätzlich eine 
Übersetzung in eine gemeinsame Arbeitssprache der zuständigen Behörden der 
beteiligten Staaten, zwischen denen das Vorabverständigungsverfahren geführt 
werden soll, zur Verfügung stellen. Die gemeinsame Arbeitssprache der zuständigen 
Behörden der beteiligten Staaten ist regelmäßig Englisch; das BZSt teilt dem 
Antragsteller auf Nachfrage vor Antragstellung die gemeinsame Arbeitssprache 
formlos mit, insbesondere im Rahmen eines Prefiling Meetings (vgl. AEAO zu § 89a, 
Nr. 1.18). 


 
2.4. Ein nur im Ausland gestellter Antrag auf Durchführung eines Vorabverständigungs-


verfahrens stellt keinen wirksamen Antrag nach § 89a Abs. 1 AO dar. Vielmehr ist in 
einem solchen Fall im Inland ebenfalls ein eigener inhaltsgleicher Antrag zu stellen. 
Sofern im Ausland bereits unilateral über den Sachverhalt entschieden wurde, ist dies 
im Antrag anzugeben und zu erläutern.  
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2.5. Informationen, die im Vorabverständigungsverfahren erteilt werden, muss der 
Antragsteller den zuständigen Behörden der beteiligten Staaten zur Verfügung stellen. 
Hierbei ist nicht zu unterscheiden zwischen Informationen, die der Antragsteller auf 
eigene Veranlassung oder auf Nachfrage einer der zuständigen Behörden der 
beteiligten Staaten erteilt. Auf diese Weise werden eine umfassende Informations-
transparenz sowie der gleiche Informationsstand der zuständigen Behörden der 
beteiligten Staaten sichergestellt.  


 
2.6. Im Rahmen eines Vorabverständigungsverfahrens gewonnene Erkenntnisse können 


auch im Rahmen anderer Besteuerungsverfahren verwendet werden (§ 88 AO). 
 
2.7. Informationen, die im Laufe koordinierter steuerlicher Außenprüfungen über 


bestimmte Sachverhalte gewonnen werden, sollen auch im Vorabverständigungs-
verfahren beachtet werden. Dies insbesondere dann, wenn für den Prüfungszeitraum  
 
• der Sachverhalt bereits hinreichend aufgeklärt ist,  
• die Angemessenheit von Verrechnungspreisen hinreichend dokumentiert ist und  
• für den von der beantragten Vorabverständigungsvereinbarung umfassten 


Zeitraum keine wesentliche Änderung zu erwarten ist. 
 
Verfügt der Abkommensberechtigte im Zeitpunkt der Antragstellung über das 
Protokoll über die Ergebnisse der gemeinsamen steuerlichen Außenprüfung 
(vgl. BMF-Schreiben vom 9. Januar 2017, BStBl I S. 89, Tz. 3.10), ist dieses zur 
Beschleunigung des Verfahrens dem Antrag beizufügen. 


 
Verletzung Mitwirkungspflichten 
2.8. Kommt der Antragsteller seinen Mitwirkungspflichten nach § 90 AO nicht, nicht 


vollständig oder nicht rechtzeitig nach, kann das BZSt das Verfahren im 
Einvernehmen mit der zuständigen Landesfinanzbehörde beenden. Die Entscheidung 
über die Beendigung des Verfahrens stellt einen Verwaltungsakt (§ 118 AO) dar. 


 
3. Abschluss oder anderweitige Beendigung des Vorabverständigungsverfahrens 
 
Allgemeines 
3.1. Eine Vorabverständigungsvereinbarung wird im Einvernehmen mit der zuständigen 


Landesfinanzbehörde zwischen dem BZSt und der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaates oder aller anderen Vertragsstaaten unter den aufschiebenden 
Bedingungen der fristgerechten Zustimmung des Antragstellers und ggf. der 
Zustimmung von Antragstellern in anderen beteiligten Staaten sowie des form- und 
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Nr. 2 AO (siehe AEAO zu § 89a, Nr. 3.2) geschlossen; vgl. zu weiteren, auflösenden 
Gültigkeitsbedingungen AEAO zu § 89a, Nr. 4.4. Stimmt der Antragsteller nicht oder 
nicht fristgerecht zu oder erklärt er keinen wirksamen Rechtsbehelfsverzicht, wird die 
Vorabverständigungsvereinbarung ihm gegenüber nicht wirksam. Eine verbindliche 
Vorabzusage durch die örtlich zuständige Finanzbehörde, die den Inhalt einer 
Vorabverständigungsvereinbarung wiedergibt, ist nicht notwendig. 


 
3.2. Die Mitteilung über den Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung ist kein 


Verwaltungsakt gemäß § 118 AO. Es handelt sich um eine reine Wissensmitteilung 
ohne Regelungsgehalt. Die Mitteilung kann deshalb nicht mit einem Einspruch 
angefochten werden. Es bleibt dem Abkommensberechtigten jedoch unbenommen, 
der Vereinbarung nicht zuzustimmen. 


 
Fristen 
3.3. Mit der Mitteilung über den Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung setzt das 


BZSt dem Antragsteller eine angemessene Frist für die Erfüllung der Bedingungen 
nach § 89a Abs. 3 Satz 1 AO. In der Regel ist eine Frist von zwei Monaten 
angemessen. Wird die Frist versäumt, gelten die Bedingungen als nicht erfüllt, und 
der andere Staat wird vom BZSt zeitnah über das Scheitern des Verfahrens 
unterrichtet. Diese Frist kann in begründeten Ausnahmefällen gemäß § 109 Abs. 1 
Satz 1 AO verlängert werden; eine rückwirkende Verlängerung gemäß § 109 Abs. 1 
Satz 2 AO ist nach der Unterrichtung des anderen Staats über das Scheitern des 
Verfahrens grundsätzlich ausgeschlossen. Der Rechtsbehelfsverzicht nach § 89a 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO des Antragstellers hat mit gesondertem Schreiben schriftlich 
oder zur Niederschrift gegenüber dem BZSt zu erfolgen. Die Zustimmung ist dem 
BZSt zu erklären und bedarf keiner Form. Sie kann mit dem Rechtsbehelfsverzicht 
nach § 89a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO verbunden werden. 


 
Rechtsbehelfsverzicht 
3.4. Der Verzicht nach § 89a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO gilt nur, soweit die Ergebnisse des 


Vorabverständigungsverfahrens für den bestimmten Geltungszeitraum mit dem 
Steuerbescheid zutreffend umgesetzt werden. Aufgrund des durch den Antragsteller 
erklärten Rechtsbehelfsverzichts ist ein Rechtsbehelf gegen den die Vereinbarung 
umsetzenden Bescheid hinsichtlich der Sachverhalte, die Gegenstand der 
Vorabverständigungsvereinbarung sind, nur insoweit möglich, als eine fehlerhafte 
Umsetzung der Vereinbarung gerügt wird. 
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gegenüber mehreren Personen nur einheitlich steuerlich beurteilt werden, ist der 
Rechtsbehelfsverzicht durch alle zum Rechtsbehelf Befugten zu erklären. Im Falle 
einer Organschaft nach § 14 KStG ist der Rechtsbehelfsverzicht nach § 89a Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 AO daher sowohl vom Organträger als auch von der antragstellenden 
Organgesellschaft zu erklären, da die Feststellung gemäß § 14 Abs. 5 KStG 
gegenüber beiden erfolgt. 


 
Scheitern des Vorabverständigungsverfahrens, Gründe des Scheiterns 
3.6. Der andere Staat ist nicht zur Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens 


verpflichtet. Wird die Einleitung des Verfahrens daher seitens dieses Staates versagt, 
ist das Verfahren von Seiten der deutschen zuständigen Behörde zu beenden. Das 
Verfahren kann auch beendet werden, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt 
herausstellt, dass ein Grund vorgelegen hätte, das Verfahren nicht einzuleiten 
(vgl. AEAO zu § 89a, Nr. 1.14). Die Herbeiführung eines einvernehmlichen 
Abschlusses des Vorabverständigungsverfahrens kann ebenfalls nicht erzwungen 
werden. Demzufolge kann ein Vorabverständigungsverfahren auch ohne den 
Abschluss einer Vorabverständigungsvereinbarung enden. Ferner kann ein Vorab-
verständigungsverfahren auch scheitern, wenn in der Vorabverständigungs-
vereinbarung aufschiebende Bedingungen hinsichtlich einer betroffenen Person 
gegenüber der zuständigen Behörde eines anderen beteiligten Vertragsstaates 
vereinbart wurden und die zuständige Behörde des anderen beteiligten Vertrags-
staates das BZSt darüber unterrichtet, dass diese nicht oder nicht fristgerecht erfüllt 
wurden. Für die Mitteilung über das Scheitern des Verfahrens gilt Nr. 3.2 
entsprechend. 


 
Fortgeltung der Vorabverständigungsvereinbarung 
3.7. In den Fällen der Gesamtrechtsnachfolge (§ 45 AO, vgl. auch AEAO zu § 45, 


Nr. 1 bis 3) oder einer Änderung der Rechtsform der in der Vorabverständigungs-
vereinbarung bezeichneten Abkommensberechtigten gilt die Vorabverständigungs-
vereinbarung regelmäßig unverändert fort. Maßgeblich dafür ist, dass das rechtliche 
und tatsächliche Verhältnis, für das die Vorabverständigungsvereinbarung 
abgeschlossen wurde (in Verrechnungspreisfällen die Transaktion) von den Rechts-
nachfolgern bzw. nach der Rechtsformänderung fortgeführt wird und die Gültigkeits-
bedingungen nach § 89a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 AO (dazu AEAO zu § 89a, Nr. 4.4) 
eingehalten werden. 
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Bindungswirkung 
4.1. Die örtlich zuständige Finanzbehörde ist an die unterzeichnete Vorabverständigungs-


vereinbarung nicht gebunden, wenn das BZSt im Einvernehmen mit der zuständigen 
Landesfinanzbehörde aufgrund einer Überprüfung der Vorabverständigungs-
vereinbarung zu dem Ergebnis kommt, dass eine der Voraussetzungen nach § 89a 
Abs. 4 Satz 1 AO erfüllt ist. Die Bindungswirkung der Vorabverständigungs-
vereinbarung entfällt in dem Zeitpunkt, in dem mindestens eine der Voraussetzungen 
nach § 89a Abs. 4 Satz 1 AO vorliegt. 


 
Compliance Report 
4.2. Bestandteil der Vorabverständigungsvereinbarung mit dem anderen Staat ist in der 


Regel die Verpflichtung der Steuerpflichtigen, einen jährlichen Bericht („Compliance 
Report“) zu erstellen und vorzulegen. In diesem ist darzulegen, dass der der 
Vereinbarung zu Grunde gelegte Sachverhalt im betreffenden Wirtschaftsjahr 
verwirklicht worden ist und dass insbesondere die Bedingungen nach § 89a Abs. 4 
Satz 1 AO eingehalten wurden. Dabei müssen die Steuerpflichtigen auf jede 
Abweichung ausdrücklich hinweisen und mitteilen, ob und welche Anpassungen sie 
vorgenommen haben. In diesem Zusammenhang gestellte, ergänzende Fragen der 
Finanzbehörden haben die Steuerpflichtigen fristgerecht zu beantworten. Der Bericht 
ist innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist gleichzeitig beim BZSt und der örtlich 
zuständigen Finanzbehörde in deutscher Sprache oder in anderer Sprache mit 
deutscher Übersetzung abzugeben. Er ist jedenfalls mit der Vorlage im anderen Staat 
abzugeben. 
 


4.3. Der örtlich zuständigen Finanzbehörde bleibt es unbenommen, auch unabhängig vom 
Vorliegen eines Compliance Reports zu prüfen, ob die Gültigkeitsbedingungen nach 
§ 89a Abs. 4 Satz 1 AO eingehalten wurden, insbesondere ob der Sachverhalt 
verwirklicht wurde. Stellt die örtlich zuständige Finanzbehörde einen Fall im Sinne 
des § 89a Abs. 4 Satz 1 AO fest, unterrichtet sie das BZSt über die zuständige 
Landesfinanzbehörde mit der Bitte um Prüfung gemäß § 89a Abs. 4 Satz 2 AO. 
 


Gültigkeitsbedingungen 
4.4. Der Vorabverständigungsvereinbarung werden regelmäßig bestimmte Annahmen zu 


Grunde gelegt, die als Gültigkeitsbedingungen nach § 89a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 AO die 
Geschäftsbeziehungen maßgeblich beeinflussen. Solche Gültigkeitsbedingungen 
stellen zwischen den Vertragspartnern der Vorabverständigungsvereinbarung eine 
ausdrücklich vereinbarte Vertragsgrundlage dar.  
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einander nahestehenden Personen oder die Gewinnzuordnung zu Betriebsstätten wird 
üblicherweise vereinbart, dass die geschäftlichen Aktivitäten, ausgeübten Funktionen, 
übernommenen Risiken sowie eingesetzten Vermögenswerte grundlegend dem 
Antrag und ggf. den im Laufe des Verfahrens vorgebrachten weiteren Informationen 
entsprechen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, weitere (ergänzende) 
Gültigkeitsbedingungen zu vereinbaren, wie etwa: 
 
• vergleichbare Verhältnisse bezüglich Marktbedingungen, Marktanteil, Geschäfts-


volumen, Verkaufspreise, jeweils unter Vorgabe eines Rahmens; 
• vergleichbare Verhältnisse, z. B. im Hinblick auf Aufsichtsrecht, Zölle, Import- 


und Exportbeschränkungen, internationalen Zahlungsverkehr; 
• vergleichbare Verhältnisse bezüglich Währungskurse und Zinssätze; 
• Durchführung der Besteuerung entsprechend der Vorabverständigungs-


vereinbarung in anderen beteiligten Staaten; 
• keine wesentlichen Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen im anderen 


Staat (z. B. Einführung oder Ausweitung von steuerlichen Präferenzregelungen); 
• Verrechnungspreiskorrekturen eines an der Vorabverständigungsvereinbarung 


nicht beteiligten Drittstaates, die Auswirkungen auf die Vorabverständigungs-
vereinbarung haben. 


 
4.5. Die Rechtsvorschriften im Sinne des § 89a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 AO können sowohl 


das deutsche Recht, einschließlich des Abkommensrechts, als auch das Recht der 
anderen beteiligten Staaten sowie internationale Rechtsvorschriften, die die 
beteiligten Vertragsstaaten unmittelbar binden, umfassen. Rechtsvorschriften sind nur 
solche, die alle staatlichen Gewalten zugleich binden. Die Vorabverständigungs-
vereinbarung beruht auf einer Rechtsvorschrift, wenn diese für den zu beurteilenden 
Sachverhalt sowie für die Auslegung des verfahrensgegenständlichen DBA 
maßgeblich war. Die Änderung einer Rechtsvorschrift liegt insbesondere vor, wenn 
hierdurch eine andere Rechtsfolge eintritt. 
 


4.6. Zeigt sich, dass der zugrundeliegende Sachverhalt anders verwirklicht werden wird 
als im Antrag dargelegt, bleibt es dem Abkommensberechtigten unbenommen, den 
eingereichten Antrag anzupassen bzw. einen neuen Antrag zu stellen. Der 
Antragsteller ist nicht dazu verpflichtet, den zugrunde gelegten Sachverhalt der 
Vorabverständigungsvereinbarung zu verwirklichen. Er kann sich im Fall der 
Verwirklichung eines anderen Sachverhalts allerdings nicht auf den Inhalt der 
Vorabverständigungsvereinbarung berufen. 
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5.1. Die Widerrufsmöglichkeit nach § 89a Abs. 5 Satz 1 AO ist eine durch 


Rechtsvorschrift zugelassene Widerrufsmöglichkeit im Sinne des § 131 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 AO. Ein Widerruf nach § 89a Abs. 5 AO sollte vor der Unterzeichnung der 
Vorabverständigungsvereinbarung erfolgen und unter der aufschiebenden Bedingung 
stehen, dass die Vorabverständigungsvereinbarung gegenüber dem Antragsteller 
wirksam wird (vgl. dazu AEAO zu § 89a, Nr. 3.1); er ist jedoch auch noch nach dem 
Abschluss einer Vorabverständigungsvereinbarung möglich. 


 
5.2. Die Erklärung nach § 89a Abs. 5 Satz 2 AO stellt keinen Verwaltungsakt dar, sondern 


ist eine Wissensmitteilung, die keine eigenständige Regelung enthält. 
 
6. Geltungszeitraum und Roll Back 
 
Geltungszeitraum 
6.1. Der Geltungszeitraum einer Vorabverständigungsvereinbarung kann in Dauer-


sachverhalten den gesamten Veranlagungszeitraum der Antragstellung umfassen 
(vgl. auch AEAO zu § 89a, Nr. 1.11). 


 
6.2. Eine Verlängerung der wirksamen Vorabverständigungsvereinbarung über den 


bestimmten Geltungszeitraum nach § 89a Abs. 6 Satz 1 AO ist mit Zustimmung des 
anderen Staates und im Einvernehmen mit der zuständigen Landesfinanzbehörde 
möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass, sofern keine anderslautende vertragliche 
Vereinbarung getroffen wurde, vor Ablauf des bestimmten Geltungszeitraums ein 
entsprechender Antrag beim BZSt gestellt und glaubhaft gemacht wird, dass der 
zukünftig zu verwirklichende Sachverhalt dem Sachverhalt entspricht, der dem 
Vorabverständigungsverfahren zu Grunde gelegt wurde. In solchen Fällen kann in 
einem informellen Vorgespräch mit den zuständigen Behörden der beteiligten Staaten 
geklärt werden, ob die Verlängerung (ggf. mit gewissen Anpassungen) in einem 
einfachen und schnellen Verfahren durchgeführt werden kann. 


 
Roll Back 
6.3. Beantragt der Abkommensberechtigte ein Roll Back nach § 89a Abs. 6 Satz 2 AO 


(vgl. auch AEAO zu § 89a, Nr. 1.11), kann diesem Antrag im Einvernehmen mit der 
zuständigen Landesfinanzbehörde und der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaates unter Beachtung der Fristen für Verständigungsverfahren der jeweils 
maßgebenden DBA gefolgt werden, wenn der Antragsteller nachweist, dass der 
verwirklichte Sachverhalt in den betreffenden Vorjahren (möglicher Roll Back-
Zeitraum) dem Sachverhalt, der der Vorabverständigungsvereinbarung zugrunde 
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Aufzeichnungen und Unterlagen zur Beurteilung dieser Jahre vorzulegen. Das 
Roll Back erfolgt durch Verständigungsvereinbarungen, mit denen die Vorab-
verständigungsvereinbarung auf den Roll Back-Zeitraum angewendet wird. Eine 
Erweiterung der Vorabverständigungsvereinbarung ist mangels Erfüllung der dafür 
erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen (die Sachverhalte sind im Zeitpunkt des 
Antrags für ein Roll Back bereits verwirklicht, vgl. § 89a Abs. 1 Satz 1 AO) nicht 
möglich. Trotzdem können das Roll Back und die Vorabverständigung gemeinsam 
vereinbart werden. In diesem Fall können die Zustimmung und der Rechtsbehelfs-
verzicht der betroffenen Personen nach § 89a Abs. 3 Satz 1 AO sowie ein Rechts-
behelfsverzicht nach § 354 Abs. 1b AO nur einheitlich erfolgen.  


 
7. Gebühren 
 
Allgemeines 
7.1. Soweit sich die rechtliche Beurteilung auf einen Sachverhalt bezieht, handelt es sich 


um einen Antrag nach § 89a Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 AO. Dieser Sachverhalt 
kann sich auch auf mehrere Steuerarten auswirken und mehrere Jahre umfassen. 


 
7.2. Kann gemäß § 89a Abs. 1 Satz 4 AO ein Sachverhalt nur einheitlich steuerlich 


beurteilt werden und das Vorabverständigungsverfahren deshalb nur von allen 
Abkommensberechtigten gemeinsam beantragt und betrieben werden, liegt gemäß 
§ 89a Abs. 7 Satz 9 AO nur ein Antrag vor, für den nur eine Gebühr festzusetzen und 
zu entrichten ist.  
 


7.3. Stellen hingegen mehrere Abkommensberechtigte einen Antrag gemeinsam und kann 
der zugrundeliegende Sachverhalt nicht nur einheitlich steuerlich beurteilt werden, 
liegen rechtlich mehrere Anträge vor, auch wenn die Abkommensberechtigten gleiche 
Geschäftsbeziehungen zu einer nahestehenden Person im anderen Staat unterhalten. 
Dies gilt auch, wenn die Abkommensberechtigten eine ertragsteuerliche Organschaft 
bilden (außer in den Fällen des § 15 Satz 2 KStG; hier gilt § 89a Abs. 1 Satz 4 AO, 
vgl. AEAO zu § 89a, Nr. 1.9 und 7.2).  
 


Gebührenfestsetzung und Folgen bei Nichtzahlung 
7.4. Die Gebühr ist durch schriftlichen Bescheid gegenüber dem Antragsteller oder den 


Antragstellern festzusetzen; die Bekanntgabevollmachten sind zu beachten. 
 
7.5. Solange die Gebühr nicht unanfechtbar festgesetzt und entrichtet wurde, wird der 


Antrag nicht bearbeitet (§ 89a Abs. 7 Satz 4 AO). Die Nichtentrichtung der Gebühr 
innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe ihrer Festsetzung führt in der Regel zur 
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Rahmen der Ermessensentscheidung über die Einleitung gemäß § 89a Abs. 1 
Satz 1 AO. Für zu spät gezahlte Gebühren vgl. auch AEAO zu § 89a, Nr. 7.7. 


 
7.6. Eine spezifische Gebühr für Anträge, die die Änderung eines schon gestellten Antrags 


zum Gegenstand haben, ist in § 89a Abs. 7 AO nicht vorgesehen. Bei einer 
wesentlichen Änderung (vgl. AEAO zu § 89a, Nr. 2.1) ist von einem neuen Antrag 
auszugehen. Wenn eine Änderung nur unwesentlich ist und keine Qualität hat, die es 
rechtfertigt, sie als neuen Antrag gemäß § 89a Abs. 1 AO zu werten, ist keine weitere 
Gebühr festzusetzen. 
 


Antragsrücknahme und Antragsablehnung 
7.7. Wird der Antrag auf Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens zurück-


genommen oder abgelehnt oder scheitert das Vorabverständigungsverfahren, 
nachdem die Festsetzung einer Gebühr unanfechtbar geworden ist, ist die bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht entrichtete Gebühr trotz der Ablehnung, der Rücknahme oder 
des Scheiterns zu zahlen; eine bereits entrichtete Gebühr wird nicht erstattet (§ 89a 
Abs. 8 Satz 2 AO). Dasselbe gilt für den Fall, dass das Vorabverständigungsverfahren 
vorzeitig beendet wird (vgl. Nr. 2.8).“ 


 
 
2. In Nr. 3.5.4. des AEAO zu § 89 wird folgender Absatz angefügt: 


 
„Verbindliche Auskünfte sollen ferner nicht erteilt werden, wenn für den maßgeblichen 
Sachverhalt auch ein Vorabverständigungsverfahren nach § 89a AO in Betracht kommt, 
insbesondere wenn Verrechnungspreise oder Betriebsstättengewinnabgrenzungen Gegenstand 
der beantragten verbindlichen Auskunft sind.“ 
 
 


II. Anwendungsregelung und Aufhebung des BMF-Schreibens vom 5. Oktober 2006  
- IV B 4 - S 1341 - 38/06 - 


 
Der neue AEAO zu § 89a gilt für alle Vorabverständigungsverfahren, deren Anträge nach 
dem 8. Juni 2021 bei der zuständigen Behörde eingegangen sind (vgl. Artikel 97 § 34 
Satz 1 EGAO). Der neue Absatz 2 der Nr. 3.5.4. des AEAO zu § 89 gilt für alle verbindlichen 
Auskünfte, die nach dem 8. Juni 2021 bei der zuständigen Behörde beantragt wurden. 
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(„Merkblatt für bilaterale oder multilaterale Vorabverständigungsverfahren auf der Grundlage 
der Doppelbesteuerungsabkommen zur Erteilung verbindlicher Vorabzusagen über 
Verrechnungspreise zwischen international verbundenen Unternehmen (sog. „Advance 
Pricing Agreements” - APAs)“), wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Auf bereits 
anhängige Vorabverständigungsverfahren, deren Anträge bis zum 8. Juni 2021 bei der 
zuständigen Behörde eingegangen sind, ist es weiterhin anzuwenden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


   
 


  


     
      
 


   
 


 


   
 


    


    
     


     


     
     
   


 
   


   
        


   


  
   


    
  


 


 
 


 
 


   
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der Länder  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststell@bmf.bund.de 
DATUM 28. Juni 2024 


BETREFF   Beginn der Mitteilungsverpflichtung  nach § 146a Absatz 4 Abgabenordnung (AO)  


GZ IV D 2 - S 0316-a/19/10011 :009 
DOK 2024/0511821 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Durch das BMF-Schreiben vom 6. November 2019 - IV A 4 - S 0319/19/10002 :001, 
DOK 2019/0891800 - (BStBl I S. 1010) wurde die Mitteilungsverpflichtung über den Einsatz 
oder die Außerbetriebnahme eines elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne des § 146a 
Absatz 1 Abgabenordnung (AO) nach § 146a Absatz 4 AO bis zum Einsatz einer elektroni-
schen Übermittlungsmöglichkeit ausgesetzt. 


Die elektronische Übermittlungsmöglichkeit wird über das Programm „Mein ELSTER“ und 
die ERiC-Schnittstelle ab dem 1. Januar 2025 zur Verfügung gestellt. 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


I. Mitteilung von Kassen(-systemen) 


Das Mitteilungsverfahren steht ab dem 1. Januar 2025 zur Verfügung. 


Die Mitteilung von vor dem 1. Juli 2025 angeschafften elektronischen Aufzeichnungs-
systemen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 KassenSichV ist bis zum 31. Juli 2025 zu 
erstatten. 


Ab dem 1. Juli 2025 angeschaffte elektronische Aufzeichnungssysteme im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 1 KassenSichV sind innerhalb eines Monats nach Anschaffung mitzuteilen 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 (§ 146a Absatz 4 Satz 2 AO). Dies gilt ebenfalls für ab dem 1. Juli 2025 außer Betrieb 
genommene elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Absatz 4 Satz 2 AO). Es ist zu 
beachten, dass bei der Mitteilung der Außerbetriebnahme elektronischer 
Aufzeichnungssysteme vorher die Anschaffung mitzuteilen ist. 


Elektronische Aufzeichnungssysteme im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 KassenSichV, die vor 
dem 1. Juli 2025 endgültig außer Betrieb genommen wurden und im Betrieb nicht mehr 
vorgehalten werden, sind nur mitzuteilen, wenn die Meldung der Anschaffung des 
elektronischen Aufzeichnungssystems zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt ist. Die Rz. 145 bis 
155 der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD - BMF-
Schreiben vom 28. November 2019 - IV A 4 - S 0316/19/10003:001, BStBl I S. 1269) bleiben 
unberührt. 


Weiter wird darauf hingewiesen, dass nach Nr. 1.16.1.4 des AEAO zu § 146a bei jeder 
Mitteilung stets alle elektronischen Aufzeichnungssysteme einer Betriebsstätte in der einheit-
lichen Mitteilung zu übermitteln sind. 


Nicht angeschaffte (z. B. gemietete oder geleaste) elektronische Aufzeichnungssysteme 
stehen angeschafften elektronischen Aufzeichnungssystemen gleich (Nr. 1.16.2.6 des AEAO 
zu § 146a).  


II. Mitteilung von EU-Taxametern und Wegstreckenzählern 


Das Mitteilungsverfahren steht ab dem 1. Januar 2025 zur Verfügung. 


Von der Mitteilung nach § 146a Absatz 4 AO für EU-Taxameter- und Wegstreckenzähler im 
Sinne des § 1 Absatz 2 KassenSichV, die ohne eine zertifizierte technische Sicherheitsein-
richtung verwendet werden, ist bis zur Implementierung der zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung, längstens für den Zeitraum der Nichtbeanstandung (BMF-Schreiben vom 
13. Oktober 2023 - IV D 2 - S 0319/20/10002 :010; DOK 2023/0969715 - BStBl I S. 1718), 
abzusehen. 


EU-Taxameter und Wegstreckenzähler im Sinne des § 1 Absatz 2 KassenSichV, die vor dem 
1. Juli 2025 angeschafft oder mit einer TSE ausgerüstet wurden und deswegen die 
Nichtbeanstandung des BMF-Schreibens vom 13. Oktober 2023, a.a.O., nicht mehr in 
Anspruch nehmen, sind bis zum 31. Juli 2025 mitzuteilen. 


Ab dem 1. Juli 2025 angeschaffte oder mit einer TSE ausgerüstete EU-Taxameter und 
Wegstreckenzähler im Sinne des § 1 Absatz 2 KassenSichV sind innerhalb eines Monats nach 







 
  


  
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


   
  


 
   


 
 


 
  


 
   


 
 


 
   


   
 


 
 
 


 
 


    


Seite 3 Anschaffung oder Ausrüstung mit einer TSE mitzuteilen (§ 146a Absatz 4 Satz 2 AO). Ab 
dem 1. Juli 2025 außer Betrieb genommene EU-Taxameter und Wegstreckenzähler sind 
innerhalb eines Monats nach Außerbetriebnahme mitzuteilen (§ 146a Absatz 4 Satz 2 AO). 
Bei der Mitteilung der Außerbetriebnahme von EU-Taxametern und Wegstreckenzählern ist 
zu beachten, dass vorher die Anschaffung mitzuteilen ist. 


EU-Taxameter und Wegstreckenzähler im Sinne des § 1 Absatz 2 KassenSichV, die vor dem 
1. Juli 2025 endgültig außer Betrieb genommen wurden und im Betrieb nicht mehr 
vorgehalten werden, sind nur mitzuteilen, wenn die Meldung der Anschaffung oder 
Ausrüstung mit einer TSE des EU-Taxameters oder Wegstreckenzählers zu diesem Zeitpunkt 
bereits erfolgt ist. 


Weiter wird darauf hingewiesen, dass nach Nr. 1.16.1.4 des AEAO zu § 146a bei jeder 
Mitteilung stets alle elektronischen Aufzeichnungssysteme einer Betriebsstätte in der 
einheitlichen Mitteilung zu übermitteln sind. 


Nicht angeschaffte (z. B. gemietete oder geleaste) EU-Taxameter bzw. Wegstreckenzähler 
stehen angeschafften EU-Taxametern bzw. Wegstreckenzählern gleich (Nr. 1.16.2.6 des 
AEAO zu § 146a). 


Die Vorgaben des § 146a Absatz 4 AO finden bei Wegstreckenzählern im Sinne des § 1 
Absatz 2 KassenSichV nur Anwendung, sofern diese am oder nach dem 1. Juli 2024 erstmalig 
in den Verkehr gebracht wurden. 


III. Aufhebung von BMF-Schreiben 


Das BMF-Schreiben vom 6. November 2019 - IV A 4 - S 0319/19/10002 :001, 
DOK  2019/0891800 - (BStBl I S. 1010) wird vollständig aufgehoben. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


   
 


  


     
      
 


   
 


 


   
 


    


    
     


     


     
     
   


 
   


   
        


   


  
   


 
 


   
  


 
 


 
   


 
   


  
 


  
 


 
 


 


   
 


 


POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der Länder  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 28. Juni 2024 


BETREFF   Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 146a  


GZ IV D 2 - S 0316-a/20/10003 :007 
DOK 2024/0540959 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung zu § 146a, der zuletzt durch das 
BMF-Schreiben vom 22. März 2024 (BStBl 2024 I S. 694) geändert worden ist, mit sofortiger 
Wirkung wie folgt geändert: 


1. Der letzte Satz der Tz. 1.16.1.2 des AEAO zu 146a wird aufgehoben. 


2. Der letzte Absatz der Tz. 1.16.1.4 des AEAO zu § 146a wird wie folgt gefasst: 


„Bei Taxametern und Wegstreckenzählern ist bei dem elektronischen Aufzeichnungssystem 
auch das jeweilige Kfz-Kennzeichen des Fahrzeugs mitzuteilen.“ 


3. Die Tz. 4.1.2 des AEAO zu § 146a wird wie folgt gefasst: 


„Zeitlicher Anwendungsbereich 


Alle Wegstreckenzähler, die am oder nach dem 1. Juli 2024 erstmalig in den Verkehr 
gebracht werden, fallen in den Anwendungsbereich des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO i. V. m. 
§ 8 KassenSichV (vgl. BMF-Schreiben 11. März 2024, BStBl I S. 367).“ 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 








Beschluss vom 07. Juni 2024, VIII B 113/23 (AdV)
Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte


ECLI:DE:BFH:2024:BA.070624.VIIIB113.23.0


BFH VIII. Senat


FGO § 69 Abs 3, EStG § 20 Abs 6 S 5, GG Art 3 Abs 1, EStG § 20 Abs 2 S 1 Nr 3, EStG § 20 Abs 1 Nr 11, EStG VZ 2021 ,
FGO § 69 Abs 2 S 2, GG Art 2 Abs 1, GG Art 14, JStG 2020 Art 1 Nr 9 Buchst b, EStG § 20 Abs 6 S 5, GrenzStMPflEinfG Art
5 Nr 1


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 05. Dezember 2023, Az: 1 V 1674/23


Leitsätze


Bei der im Aussetzungsverfahren nach § 69 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung gebotenen summarischen Prüfung ist die
Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2020
vom 21.12.2020 (BGBl I 2020, 3096) nicht mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinbar.


Tenor


Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 05.12.2023 - 1 V
1674/23 wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Antragsteller und Beschwerdegegner (Antragsteller), die unbeschränkt steuerpflichtig sind und für das Jahr 2021
(Streitjahr) zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, wenden sich gegen die
Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes
(EStG) i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2020 vom 21.12.2020 (BGBl I 2020, 3096) ‑‑JStG 2020‑‑. Sie halten die
Regelung für verfassungswidrig.


1


Der Antragsteller handelte im Streitjahr über einen Broker Differenzkontrakte ("Contracts for Difference" ‑‑CFD‑‑). Er
erzielte im Streitjahr neben Einkünften aus Kapitalvermögen auch steuerfreie, dem Progressionsvorbehalt
unterliegende Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit in Luxemburg. In ihrer Einkommensteuererklärung für das
Streitjahr erklärten die Antragsteller unter anderem ausländische Kapitalerträge aus Termingeschäften des
Antragstellers gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG in Höhe von 250.631 € und Verluste aus Termingeschäften im
Sinne dieser Vorschrift in Höhe von 227.289 €.


2


In den Erläuterungen des Einkommensteuerbescheids für das Streitjahr vom 17.04.2023 führte der Antragsgegner
und Beschwerdeführer (Finanzamt ‑‑FA‑‑) aus, dass die Verluste aus den Termingeschäften des Antragstellers des
Streitjahres in Höhe des gesetzlichen Höchstbetrags von 20.000 € gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG mit den Gewinnen
aus Termingeschäften des Streitjahres verrechnet und die noch nicht verrechneten Verluste in Höhe von 207.289 €
in der Verlustfeststellung berücksichtigt worden seien. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen des Antragstellers, die
dem gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG unterliegen, ermittelte er wie folgt:


Gewinne aus Termingeschäften
250.631 €


3
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Entscheidungsgründe


II.


Verrechnung laufender Verluste aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ./. 20.000 €


Verrechnung von Verlustvorträgen aus Kapitalvermögen ohne Verluste aus der Veräußerung von
Aktien      ./. 15.203 €


Sparer-Pauschbetrag ./.   1.602 €


Einkünfte aus Kapitalvermögen 213.826 €


Das FA setzte die Einkommensteuer für das Streitjahr in Höhe von 52.280 € fest. Gegen den Bescheid legten die
Antragsteller Einspruch ein und beantragten die Aussetzung der Vollziehung (AdV) beim FA. Unter Berufung auf den
Vorlagebeschluss des Senats vom 17.11.2020 - VIII R 11/18 (BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562) zu
Aktienveräußerungsverlusten und des hierzu beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängigen Verfahrens
2 BvL 3/21 erhoben sie verfassungsrechtliche Einwände gegen die Beschränkung des Verlustausgleichs der Gewinne
und Verluste aus den Termingeschäften des Streitjahrs und machten geltend, dass nur der Gesamtgewinn nach
Verrechnung der erzielten Gewinne und Verluste aus Termingeschäften in Höhe von 23.342 € der Besteuerung
unterworfen werden dürfe. Bei einem wirtschaftlichen Netto-Gewinn aus Termingeschäften in Höhe von 23.342 €
müssten sie aufgrund der Gesetzeslage jedoch insgesamt 59.860,60 € an Steuern bezahlen.


4


Das FA lehnte den Antrag auf AdV mit Bescheid vom 11.07.2023 ab. Es wies auch die gegen die Ablehnung der AdV
und den Einkommensteuerbescheid des Streitjahrs eingelegten Einsprüche mit Einspruchsentscheidungen vom
31.08.2023 jeweils als unbegründet zurück. Hiergegen erhoben die Antragsteller Klage und stellten zugleich beim
Finanzgericht (FG) einen Antrag auf AdV für den angefochtenen Einkommensteuerbescheid des Streitjahrs.


5


Das FG gab dem AdV-Antrag mit Beschluss vom 05.12.2023 wegen erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken an
der Vereinbarkeit der Beschränkung der Verlustverrechnung gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i.d.F. des JStG 2020 mit
Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) statt. Die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Einkommensteuerbescheids für
das Streitjahr sei ernstlich zweifelhaft.


6


Der vom FG zugelassenen Beschwerde des FA hat das FG mit Beschluss vom 13.12.2023 nicht abgeholfen.7


Das FA macht mit der Beschwerde geltend, dass keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des
Einkommensteuerbescheids für das Streitjahr bestünden, da die Regelung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG
verfassungsmäßig sei. Die Beschränkung des Verlustausgleichs nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG beeinträchtige zwar das
Leistungsfähigkeitsprinzip, sei aber sachlich gerechtfertigt, denn die Steuerzahlung in Höhe von insgesamt
59.860,60 € könne aus den erwirtschafteten Gewinnen aus Termingeschäften in Höhe von 250.631 € geleistet
werden. Die Verlustverrechnungsbeschränkung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG unterscheide sich wesentlich von der
Verlustverrechnungsbeschränkung bei Aktienveräußerungsverlusten in § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG, die Gegenstand des
Vorlagebeschlusses des Senats vom 17.11.2020 - VIII R 11/18 (BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562) gewesen sei. Die
dortigen Bedenken des Senats ließen sich nicht auf die Regelung in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG übertragen.


8


Das FA beantragt,
den Beschluss des FG Rheinland-Pfalz vom 05.12.2023 - 1 V 1674/23 über die Gewährung der AdV aufzuheben und
den Antrag der Antragsteller zurückzuweisen.


9


Die Antragsteller beantragen,
die Beschwerde des FA zurückzuweisen.


10


Die nach § 128 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zulässige Beschwerde ist unbegründet.11


Das FG hat den angefochtenen Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr zu Recht von der Vollziehung
ausgesetzt. Bei der im vorläufigen Verfahren gemäß § 69 Abs. 3 FGO gebotenen summarischen Prüfung der Sach-
und Rechtslage bestehen an der Rechtmäßigkeit des Einkommensteuerbescheids für das Streitjahr ernstliche


12
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Zweifel. Der Senat hält die Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG
i.d.F. des JStG 2020 bei summarischer Prüfung für nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar.


1. Nach § 128 Abs. 3 i.V.m. § 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 FGO ist die Vollziehung eines angefochtenen
Verwaltungsakts ganz oder teilweise auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des
angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige Härte zur
Folge hätte. Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, tritt an die Stelle der AdV die Aufhebung der Vollziehung (§ 69
Abs. 2 Satz 7 FGO).


13


Ernstliche Zweifel im Sinne von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen bereits dann vor, wenn bei summarischer Prüfung des
angefochtenen Bescheids neben den für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage
treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der
Beurteilung entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Beschlüsse des
Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 30.03.2021 - V B 63/20 (AdV), BFH/NV 2021, 1212 und vom 08.04.2009 - I B 223/08,
BFH/NV 2009, 1437). Dass die für die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe überwiegen, wird dabei nicht
vorausgesetzt (vgl. BFH-Beschluss vom 15.04.2020 - IV B 9/20 (AdV), BFH/NV 2020, 919, m.w.N.). Ernstliche Zweifel
können auch verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer dem angefochtenen Verwaltungsakt
zugrundeliegenden Norm sein (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-Beschlüsse vom 22.09.2023 -
VIII B 64/22 (AdV), juris, Rz 16; vom 04.07.2019 - VIII B 128/18, BFH/NV 2019, 1060, m.w.N.).


14


2. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das FG die begehrte AdV des Einkommensteuerbescheids für das
Streitjahr zu Recht gewährt. Der Senat teilt bei der gebotenen summarischen Prüfung und ausgehend von den
bisherigen Sachverhaltsfeststellungen des FG dessen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des
Einkommensteuerbescheids für das Streitjahr.


15


Rechtslage16


a) Der durch Art. 5 Nr. 1 des Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender
Steuergestaltungen vom 21.12.2019 (BGBl I 2019, 2875) geschaffene und durch das Jahressteuergesetz 2020
modifizierte § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG, der auf nach dem 31.12.2020 entstehende Verluste aus Termingeschäften und
damit im Streitfall anzuwenden ist (§ 52 Abs. 28 Satz 25 EStG), schafft ‑‑vergleichbar dem Verlustverrechnungskreis
für Aktienverluste gemäß § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG‑‑ neben dem allgemeinen Verlustverrechnungsverbot des § 20
Abs. 6 Satz 1 EStG einen speziellen Verlustverrechnungskreis für Termingeschäfte, indem Verluste aus
Termingeschäften gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG nur mit Gewinnen aus Termingeschäften gemäß § 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 EStG und solchen aus Stillhalterprämien gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG, nicht aber mit Gewinnen aus
anderen Kapitalanlagen ausgeglichen und verrechnet werden dürfen. Darüber hinaus sind der Verlustausgleich und
die Verlustverrechnung ‑‑anders als bei Aktienverlusten‑‑ auch noch der Höhe nach auf jährlich 20.000 €
beschränkt.


17


Die Regelung ist nur im Rahmen der Veranlagung der Kapitalerträge anzuwenden, nicht im Rahmen des
Steuerabzugs. Verluste aus Termingeschäften dürfen nicht in den Verlustverrechnungstopf für allgemeine Verluste
eingestellt werden; dem Steuerpflichtigen ist eine entsprechende Bescheinigung auch ohne Antrag zu erteilen
(Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 11.07.2023, BStBl I 2023, 147, Tz. 118, 229a, 233, als
Ergänzung zum BMF-Schreiben vom 19.05.2022, BStBl I 2022, 742).


18


Nicht ausgeglichene Verluste aus Termingeschäften sind in die Folgejahre vorzutragen und dort jeweils in Höhe von
20.000 € mit Gewinnen aus Termingeschäften oder mit Einkünften aus Stillhalterprämien zu verrechnen, wenn nach
dem unterjährigen Ausgleich mit Verlusten aus Termingeschäften dieses Jahres ein verrechenbarer Gewinn
verbleibt und das Verrechnungsvolumen in Höhe von 20.000 € durch den unterjährigen Verlustausgleich noch nicht
verbraucht ist. Verbleiben nach Durchführung des sachlich und betragsmäßigen Verlustausgleichs und der
Verlustverrechnung gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG in einem Veranlagungszeitraum positive Kapitalerträge aus
Termingeschäften, können diese in diesem Jahr mit sonstigen negativen Kapitalerträgen des
Verlustentstehungsjahrs verrechnet werden; sie können zudem mit vorgetragenen Verlusten gemäß § 20 Abs. 6
Satz 3 i.V.m. Abs. 6 Satz 6 EStG und mit vorgetragenen Verlusten gemäß § 20 Abs. 6 Satz 3 i.V.m. Abs. 6 Satz 1 EStG
verrechnet werden (s. im Einzelnen ergänzendes BMF-Schreiben vom 11.07.2023, BStBl I 2023, 1471, Tz. 118;
Bleschick in Kirchhof/Seer, EStG, 23. Aufl., § 20 Rz 168; Schmidt/Levedag, EStG, 43. Aufl., § 20 Rz 244, 246).
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Die dargelegte doppelte Begrenzung des Verlustausgleichs und der Verlustverrechnung führt zu einer zeitlichen
Streckung der Verrechnung von Verlusten aus Termingeschäften. Durch die betragsmäßige Begrenzung wirkt § 20
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Abs. 6 Satz 5 EStG schärfer als die Verlustverrechnungsbeschränkung für Verluste aus der Veräußerung von Aktien
des § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG. Bei beiden Verlustverrechnungskreisen handelt es sich um "Schedulen innerhalb der
Schedule" der Kapitaleinkünfte (Bleschick in Kirchhof/Seer, EStG, 23. Aufl., § 20 Rz 177a).


Entscheidungserheblichkeit/Anwendbarkeit des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG im Streitfall21


b) Der Kläger hat im Streitjahr Gewinne und Verluste aus Termingeschäften erzielt. Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
Buchst. a EStG gehört zu den Einkünften aus Kapitalvermögen auch der Gewinn aus Termingeschäften, durch die
der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße
bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt.


22


aa) § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG erfasst Termingeschäfte, durch die der Steuerpflichtige einen
Differenzausgleich erlangt. Nach der Rechtsprechung des BFH folgt der Begriff des Termingeschäfts den
Regelungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG); Termingeschäfte in diesem Sinne sind nach § 2 Abs. 2 Nr. 1
WpHG unter anderem Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren Wert
sich unmittelbar oder mittelbar vom Preis oder Maß eines bestimmten Basiswerts ableitet (BFH-Urteil vom
24.10.2017 - VIII R 35/15, BFHE 259, 540, BStBl II 2018, 189, Rz 13, m.w.N.). Maßgeblich ist insoweit die
Zweckbestimmung des Termingeschäfts, die von dem anhand objektiver Umstände nachvollziehbaren Willen der
Vertragsbeteiligten abhängt. Erfasst sind demnach Termingeschäfte, die auf die Erzielung eines Differenzausgleichs
gerichtet sind, nicht aber Termingeschäfte, die auf die tatsächliche ("physische") Lieferung des Basiswerts am Ende
der Laufzeit gerichtet sind (vgl. BFH-Urteil vom 24.10.2017 - VIII R 35/15, BFHE 259, 540, BStBl II 2018, 189, Rz 14,
15, m.w.N. zum Devisentermingeschäft).


23


bb) Auf der Grundlage der bisherigen Sachverhaltsfeststellungen des FG ist es nicht zu beanstanden, dass das FG die
vom Antragsteller im Streitjahr über einen Broker gehandelten CFD-Differenzkontrakte als Termingeschäfte im
Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG angesehen hat. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten auch
kein Streit. Nach den bisherigen Sachverhaltsfeststellungen des FG folgten aus den CFD-Investitionen ausländische
Kapitalerträge aus Termingeschäften des Antragstellers in Höhe von 250.631 € und Verluste des Antragstellers aus
Termingeschäften in Höhe von 227.289 €. Auch dies ist zwischen den Beteiligten unstreitig.


24


Verfassungsrechtliche Beurteilung25


c) Der Senat legt seiner Prüfung die folgenden verfassungsrechtlichen Maßstäbe zugrunde:26


Anforderungen aus Art. 3 Abs. 1 GG27


aa) Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und
wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Zwar ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen
Sachverhalte auszuwählen, die er mit gleichen Rechtsfolgen belegt und damit als "wesentlich gleich" qualifiziert.
Diese Auswahl muss jedoch sachgerecht in Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und
Regelungsbereiche erfolgen (vgl. nur BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl I 2024, Nr. 47, m.w.N.).
Dabei ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen aus dem allgemeinen
Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten Prüfungsmaßstabs
unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an
Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sachgründe,
die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (ständige
Rechtsprechung, zuletzt BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl I 2024, Nr. 47, m.w.N.).


28


bb) Art. 3 Abs. 1 GG bindet den Steuergesetzgeber an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, der es erfordert, die
Besteuerung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurichten. Das gilt insbesondere im
Einkommensteuerrecht, das auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Steuerpflichtigen hin angelegt ist. Im
Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden,
Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit),
während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steuerbelastung
niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen muss (ständige Rechtsprechung, zuletzt BVerfG-Beschluss
vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl I 2024, Nr. 47, Rz 143, m.w.N.). Abweichungen vom Grundsatz der Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit im Einkommensteuerrecht bedürfen nach Art. 3 Abs. 1 GG der Rechtfertigung (BVerfG-
Beschluss vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082, Rz 100).
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aaa) Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache
ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche Differenzierung oder
Gleichbehandlung nicht finden lässt (vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 05.10.1993 - 1 BvL 34/81, BVerfGE 89, 132
und vom 18.07.2005 - 2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167, unter C.IV.2. [Rz 126]). Willkür des Gesetzgebers liegt zwar
nicht schon dann vor, wenn er unter mehreren Lösungen nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste
gewählt hat. Es genügt aber Willkür im objektiven Sinn, das heißt die tatsächliche und eindeutige
Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu ordnenden Gesetzgebungsgegenstand. Der Spielraum des
Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am
Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die
gesetzliche Differenzierung fehlt (vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 05.10.1993 - 1 BvL 34/81, BVerfGE 89, 132, unter
B.I. [Rz 39]; vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082, Rz 101, m.w.N.). Die
Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen steigen bis hin zu einer strengen
Verhältnismäßigkeitsprüfung, insbesondere wenn und soweit sich die Ungleichbehandlung von Personen oder
Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann. Insoweit ist speziell im
Steuerrecht dessen Qualität als intensives Eingriffsrecht zu berücksichtigen. Zudem verschärfen sich die
verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft,
für den Einzelnen verfügbar sind (vgl. zuletzt BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl I 2024, Nr. 47,
Rz 142, m.w.N.).


30


bbb) Bei der Auswahl des Steuergegenstands belässt der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber ebenso wie bei der
Bestimmung des Steuersatzes zwar einen weitreichenden Entscheidungsspielraum. Unter dem Gebot möglichst
gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuerpflichtigen muss die Ausgestaltung des vom Gesetzgeber
gewählten steuerrechtlichen Ausgangstatbestands aber folgerichtig im Sinne von belastungsgleich erfolgen
(BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl I 2024, Nr. 47, Rz 144, m.w.N.). Zudem bedarf es zur
Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen in der Einkommensteuer eines Ausgleichs
zwischen den vom ihm erwirtschafteten steuerbaren Einnahmen und den zur Erzielung dieser Einnahmen
aufgewendeten Ausgaben. Das damit beschriebene objektive Nettoprinzip ist jedenfalls einfachgesetzlich in § 2
Abs. 2 EStG angelegt (BVerfG-Beschluss vom 12.05.2009 - 2 BvL 1/00, BVerfGE 123, 111, BStBl II 2009, 685, unter
B.I.1.c [Rz 28]). Das objektive Nettoprinzip ist jedoch auch im Hinblick auf beschränkende Regelungen zum
Verlustausgleich und Verlustabzug berührt. Es kann zur sachgerechten Bemessung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit vom Zeitabschnitt der Verlustentstehung ausgehend "geöffnet" werden, indem der Gesetzgeber
Verlustrücktrags- oder -vortragsmöglichkeiten schafft (vgl. Vorlagebeschluss des BFH vom 14.10.2015 - I R 20/15,
BFHE 252, 44, BStBl II 2017, 1240, Rz 25). Dabei ist eine zeitliche Streckung der Verlustverrechnung
verfassungsrechtlich grundsätzlich nicht zu beanstanden (Vorlagebeschluss des BFH vom 26.02.2014 - I R 59/12,
BFHE 246, 27, BStBl II 2014, 1016 zur Verfassungsmäßigkeit der Mindestbesteuerung bei Definitiveffekten). Der
Kernbereich einer Nettoertragsbesteuerung wird aber verletzt, wenn die Gefahr besteht, dass der Verlustausgleich
in der Totalperiode gänzlich ausgeschlossen ist (vgl. auch Vorlagebeschluss des BFH vom 26.02.2014 - I R 59/12,
BFHE 246, 27, BStBl II 2014, 1016, Rz 30).
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ccc) Hat der Gesetzgeber seiner Belastungsentscheidung das objektive Nettoprinzip zugrunde gelegt, bedürfen
Ausnahmen von der folgerichtigen Umsetzung eines besonderen, sachlich rechtfertigenden Grunds (BVerfG-
Beschluss vom 12.05.2009 - 2 BvL 1/00, BVerfGE 123, 111, BStBl II 2009, 685, unter B.I.1.c [Rz 28]). Der rein
fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung ist nicht als besonderer sachlicher Grund in diesem Sinne
anzuerkennen (BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl I 2024, Nr. 47, Rz 147, m.w.N.). Als besondere
sachliche Gründe kommen unter anderem außerfiskalische Lenkungszwecke oder Typisierungs- und
Vereinfachungserfordernisse in Betracht (BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl I 2024, Nr. 47,
m.w.N.).


32


Unvereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG33


d) Ausgehend von den dargelegten verfassungsrechtlichen Maßstäben hält der Senat bei der gebotenen
summarischen Prüfung § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i.d.F. des JStG 2020 für nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar (so auch
die herrschende Sichtweise im Schrifttum, etwa Bron, Betriebs-Berater ‑‑BB‑‑ 2020, 535, 536; Buge in
Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 20 EStG Rz J 20-4; Dahm/Hoffmann, Deutsches Steuerrecht 2020, 81, 83, 84;
Dinkelbach/Briesemeister, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2020, 579, 582; Drüen, Finanz-Rundschau ‑‑FR‑‑ 2020, 663, 672;
Geberth/Bartelt, DB 2019, 2603, 2605; Jachmann-Michel in Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 1618; Jachmann-Michel,
juris Die Monatszeitschrift ‑‑jM‑‑ 2020, 120, 122; Jachmann-Michel, BB 2020, 727, 729; Jochum in:
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 20 Rz H 68d; Schmidt/Levedag, EStG, 43. Aufl., § 20 Rz 240).
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§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG bewirkt eine doppelte Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, die Verluste aus
Termingeschäften erzielen. Der besondere Verrechnungskreis für Verluste aus Termingeschäften führt zu einer
Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, je nachdem, ob diese Verluste aus Termingeschäften oder aus anderen
Kapitalanlagen erzielt haben (unter II.2.d bb). Innerhalb des besonderen Verrechnungskreises für Verluste aus
Termingeschäften kommt es darüber hinaus zu einer Ungleichbehandlung der vom Steuerpflichtigen erzielten
Gewinne und Verluste aus Termingeschäften (unter II.2.d cc). Bei summarischer Prüfung ist diese doppelte
Ungleichbehandlung sachlich nicht durch ausreichend tragfähige Gründe gerechtfertigt (unter II.2.d dd).


35


aa) In § 20 Abs. 6 Satz 1 und 2 EStG hat der Gesetzgeber die Grundentscheidung getroffen, dass negative
Kapitalerträge zwar nicht mit positiven Einkünften anderer Einkunftsarten ausgeglichen werden dürfen, aber
innerhalb der Schedule positive und negative Kapitalerträge ausgeglichen und miteinander verrechnet werden
können. Während eine Verlustverrechnungsbeschränkung für negative Kapitalerträge, die dem gesonderten Tarif
(§ 32d Abs. 1 EStG) unterliegen, folgerichtig ist, gilt dies nicht für spezielle Verlustverrechnungskreise innerhalb der
Schedule für dem gesonderten Tarif unterliegende positive und negative Kapitalerträge. Die Gestaltungsfreiheit des
Gesetzgebers, die Besteuerung der Kapitaleinkünfte mit einer abgeltenden Besteuerung der Kapitalerträge anderen
Regelungen zu unterwerfen als bei den anderen Einkunftsarten, um hierdurch den Erfordernissen des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen zu können, entbindet ihn nicht von der Verpflichtung, die
Besteuerung innerhalb der Schedule der Kapitaleinkünfte folgerichtig, das heißt gleichheitsgerecht auszugestalten
(BFH-Vorlagebeschluss vom 17.11.2020 - VIII R 11/18, BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562, Rz 51). Diese
Verpflichtung beinhaltet auch, positive und negative Kapitalerträge innerhalb der Schedule folgerichtig zu
besteuern (vgl. Jachmann-Michel in Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 1618; Jachmann-Michel, jM 2020, 120, 122;
Jachmann-Michel, BB 2020, 727, 729).
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Der Senat vermag in der Einführung des weiteren Verlustverrechnungskreises in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG keinen
Systemwechsel des Gesetzgebers weg von dem nach wie vor in § 20 Abs. 6 Satz 2 EStG geregelten Grundprinzip der
Gleichbehandlung positiver und negativer Kapitalerträge innerhalb der nach dem gesonderten Tarif zu
besteuernden Kapitalerträge zu erkennen.
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Jeder der gesonderten Verlustverrechnungskreise ist danach für sich betrachtet an Art. 3 Abs. 1 GG zu messen. Aus
dem Vorhandensein mehrerer Verlustverrechnungskreise innerhalb der Schedule der Kapitaleinkünfte lässt sich
auch nicht ableiten, dass für die einzelnen Verlustverrechnungskreise geringere Anforderungen für die folgerichtige
Ausgestaltung des Gesetzes und für die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung zu stellen sind, als vom Senat im
Vorlagebeschluss vom 17.11.2020 - VIII R 11/18 (BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562) zur
Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste dargelegt wurden.
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bb) Steuerpflichtige, die Verluste aus Termingeschäften erzielt haben, werden durch § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG
gegenüber Steuerpflichtigen mit Verlusten aus anderen Kapitalanlagen daher insoweit ungleich behandelt, als die
Verluste aus Termingeschäften nur mit Gewinnen aus Termingeschäften gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG und
solchen aus Stillhalterprämien gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG, nicht aber mit Gewinnen aus anderen Kapitalanlagen
ausgeglichen und verrechnet werden können. Es bedarf nach den unter II.2.c bb und unter II.2.d aa dargelegten
Grundsätzen einer tragfähigen verfassungsrechtlichen Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung.
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cc) Die Ungleichbehandlung negativer Kapitalerträge aus Termingeschäften gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG wird
dadurch verschärft, dass die Vorschrift entgegen den Vorgaben des objektiven Nettoprinzips zu einer
asymmetrischen Besteuerung von Gewinnen und Verlusten aus Termingeschäften auch innerhalb des
Verlustverrechnungskreis führt (unter II.2.d cc aaa). Diese Asymmetrie bewirkt, dass in einem Verlustentstehungsjahr
wirtschaftlich nicht erzielte Gewinne aus Termingeschäften besteuert werden können, sofern die Differenz von
Gewinnen und Verlusten aus Termingeschäften den Betrag von 20.000 € im Verlustentstehungsjahr übersteigt
(unter II.2.d cc bbb). Schließlich kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtung von einem vollständigen
Ausgleich von Verlusten aus Termingeschäften in der Totalperiode ausgegangen werden (unter II.2.d cc ccc).
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aaa) Während § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG eine Verrechnung von Verlusten und Gewinnen innerhalb artgleicher
Aktienveräußerungsgeschäfte im Verlustentstehungsjahr unbegrenzt zulässt, wird die Verlustverrechnung durch
§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG innerhalb der artgleichen Termingeschäfte betragsmäßig eingeschränkt. Verluste aus
Termingeschäften, denen (artgleiche) Gewinne aus Termingeschäften gegenüberstehen, werden im
Verlustentstehungsjahr hingegen oberhalb der Verlustverrechnungsgrenze von 20.000 € vom Verlustausgleich
ausgeschlossen, während verbleibende Gewinne aus Termingeschäften ‑‑vorbehaltlich der Verrechnung mit
sonstigen Verlusten aus Kapitalvermögen‑‑ vollumfänglich der Besteuerung unterworfen werden. Diese
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asymmetrische Besteuerung von Gewinnen und Verlusten aus Termingeschäften widerspricht dem objektiven
Nettoprinzip, dessen Ausfluss es gerade ist, dass Gewinne und Verluste steuerlich gleich behandelt werden
(HHR/Buge, EStG, § 20 EStG Rz J 20-4; vgl. auch Jachmann-Michel, jM 2020, 120, 122).


Die Regelung widerstreitet auch den grundsätzlichen Einkünfteermittlungsregeln für Kapitalerträge, die unter den
gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG fallen. Die Beschränkung des Verlustausgleichs innerhalb der
artgleichen Termingeschäfte, soweit die Verluste 20.000 € übersteigen, steht im Gegensatz zum Grundprinzip, dass
andere Kapitalerträge erst nach dem Verlustausgleich in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen sind (s. § 20
Abs. 6 Satz 2 EStG).
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Da § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG im Rahmen des Steuerabzugs nicht anzuwenden ist, werden nur positive Kapitalerträge
aus Termingeschäften dem Steuerabzug unterworfen (§ 43 Abs. 1 Nr. 11 EStG). Negative Kapitalerträge aus
Termingeschäften wirken sich im Rahmen des Steuerabzugs bis zum Betrag von 20.000 € nicht aus. Sie werden zwar
vom Steuerentrichtungspflichtigen unaufgefordert bescheinigt (vgl. ergänzendes BMF-Schreiben vom 11.07.2023,
BStBl I 2023, 1471, Tz. 118, 229a, 233), der Steuerpflichtige muss jedoch stets einen Antrag gemäß § 32d Abs. 2
Nr. 4 EStG stellen und die Verluste veranlagen lassen, um deren Verrechnung in Höhe von 20.000 € und den
Verlustvortrag gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 Halbsatz 2 i.V.m. Abs. 6 Satz 3 i.V.m. § 10d Abs. 4 EStG sicherzustellen.
Auch hierin liegt eine Schlechterstellung der Gewinne und Verluste aus Termingeschäften gegenüber anderen
Kapitalerträgen, die bereits im Rahmen des Steuerabzugs ausgeglichen werden können.
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bbb) § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG bewirkt bei einem Sachverhalt wie im Streitfall, bei dem Gewinne aus
Termingeschäften und den Betrag von 20.000 € übersteigende Verluste aus Termingeschäften vorliegen, darüber
hinaus, dass im Verlustentstehungsjahr Gewinne aus Termingeschäften besteuert werden, die der Steuerpflichtige
wirtschaftlich nicht erzielt hat. Dies führt zu einer Nachschusspflicht des Steuerpflichtigen aus anderen Einkünften
oder versteuertem Vermögen, wenn die anfallende Einkommensteuer nicht aus den durch Termingeschäfte
erwirtschafteten Einnahmen entrichtet werden kann (vgl. auch Drüen, FR 2020, 663, 672). So übersteigt im Streitfall
die auf die Einnahmen aus Termingeschäften anfallende Einkommensteuer (213.826 € * 25 % = 53.456 €) den
wirtschaftlichen Gesamtgewinn aus den Termingeschäften des Streitjahrs (23.342 €).
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ccc) § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG kann zudem einen vollständigen Ausschluss des Ausgleichs von Verlusten aus
Termingeschäften oberhalb eines Betrags von 20.000 € in der Totalperiode begünstigen.


45


(1) Die doppelte Begrenzung des Verlustausgleichs und der Verlustverrechnung führt zu einer zeitlichen Streckung
der Verrechnung von Verlusten aus Termingeschäften. Die Grundkonzeption einer zeitlichen Streckung der
Verlustverrechnung ist verfassungsrechtlich nur dann nicht zu beanstanden, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der
Verlustausgleich in der Totalperiode gänzlich ausgeschlossen ist (vgl. hierzu unter II.2.c bb bbb). Hiervon ist bei § 20
Abs. 6 Satz 5 EStG aber gerade nicht auszugehen.
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(2) Ebenso wie bei der Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste (vgl. Vorlagebeschluss des
Senats vom 17.11.2020 - VIII R 11/18, BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562, Rz 47) kann bei der
Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte in § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht wie bei einer
einkünfteübergreifenden Verlustverrechnungsbeschränkung im Wege typisierender Betrachtung davon
ausgegangen werden, dass Verluste aus Termingeschäften in der Totalperiode vollständig ausgeglichen werden, so
dass dem Steuerpflichtigen die ganze oder teilweise Nichtberücksichtigung des Verlustes droht. Da ein
Verlustrücktrag nicht möglich ist, besteht bereits zu Lebzeiten des Steuerpflichtigen die typische Gefahr einer
weitgehenden Nichtverrechenbarkeit, wenn nach der Realisation eines Verlustes aus Termingeschäften keine
gleichartigen Gewinne nachfolgen. Es müssen vielmehr erst wieder neue Gewinne aus Termingeschäften oder
Stillhalterprämien erzielt werden, um im Wege des Verlustvortrags eine Verrechnung mit entstandenen Verlusten zu
erreichen. Vom Erblasser nicht genutzte Verlustvorträge gemäß § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG, die gemäß § 20 Abs. 6
Satz 2 und 3 i.V.m. § 10d Abs. 4 EStG in der Vergangenheit festgestellt wurden, können auch vom Rechtsnachfolger
nicht im Rahmen seiner eigenen Veranlagung zur Einkommensteuer geltend gemacht werden (vgl. Beschluss des
Großen Senats des BFH vom 17.12.2007 - GrS 2/04, BFHE 220, 129, BStBl II 2008, 608; s.a. Vorlagebeschluss des
Senats vom 17.11.2020 - VIII R 11/18, BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562, Rz 48).


47


(3) Die jährliche Betragsgrenze von 20.000 € verschärft diesen Effekt. Sie begünstigt bei hohen Verlusten die Gefahr
eines endgültigen Verlustuntergangs. Ein Steuerpflichtiger müsste beispielsweise zur Verrechnung eines Verlustes
aus einem Termingeschäft in Höhe von 1 Mio. € noch weitere 50 Jahre leben und in jedem dieser 50 Jahre
hinreichende Gewinne aus Termingeschäften und Stillhalterprämien erzielen, um eine vollständige
Verlustverrechnung zu erreichen; würde er in den Folgejahren auch jeweils Verluste aus Termingeschäften erzielen,
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würde sich die Verrechnung der Verluste entsprechend verlängern. Auch im Streitfall bräuchte der Antragsteller für
die Verrechnung des gesondert festgestellten Verlustes in Höhe von 207.289 € über zehn Jahre, um die Verluste
auszugleichen, vorausgesetzt, er würde in den Folgejahren jedes Jahr positive Einkünfte aus Termingeschäften und
Stillhalterprämien in Höhe von mindestens 20.000 € und keine weiteren ausgleichsfähigen Verluste aus
Kapitalvermögen erzielen. Hinzu kommt, dass dann, wenn der Steuerpflichtige im Folgejahr der Verlustentstehung
weitere Termingeschäfte tätigt und hieraus Verluste erzielt, diese neuen Verluste vorrangig mit aktuellen Gewinnen
aus Termingeschäften und solchen aus Stillhalterprämien gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG dieses Jahres bis zur
absoluten Verlustverrechnungsgrenze von 20.000 € auszugleichen sind. In Fällen wie im Streitfall ist deshalb nicht
nur eine sofortige vollständige Berücksichtigung ausgeschlossen, sondern die Verlustberücksichtigung kann
endgültig unmöglich sein (vgl. auch Drüen, FR 2020, 663, 670).


dd) Der Senat sieht bei der gebotenen, aber ausreichenden summarischen Prüfung keine tragfähigen sachlichen
Rechtfertigungsgründe für die dargelegten Ungleichbehandlungen.


49


aaa) Es liegen aus Sicht des Senats hinreichende Gründe für eine strengere, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
orientierte Prüfung der gesetzgeberischen Differenzierung vor. § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG kann sich, ebenso wie § 20
Abs. 6 Satz 4 EStG (vgl. Vorlagebeschluss des Senats vom 17.11.2020 - VIII R 11/18, BFHE 271, 399, BStBl II 2021,
562, Rz 52) auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken. Die vom Grundrecht der
wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Entscheidung, zwischen verschiedenen
Kapitalanlageobjekten und -formen frei auszuwählen, wird zumindest mittelbar dadurch beeinträchtigt, dass der
Steuerpflichtige gedrängt wird, wenn er seine Verluste ausgleichen will, wieder in bislang schon nicht erfolgreiche
Termingeschäfte zu investieren. Er wird von der durch § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG bewirkten Verluststreckung deshalb
dazu angehalten, seine Investition in Termingeschäfte auch dann nicht zu beenden, wenn die eingetretene
Verlustsituation ihn ansonsten zum Ausstieg aus diesem Anlagesegment motivieren würde (vgl. Vorlagebeschluss
des Senats vom 17.11.2020 - VIII R 11/18, BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562, Rz 52).


50


bbb) Die Verlustausgleichs- und -verrechnungsbeschränkung hält aber auch einer Prüfung am Maßstab des
Willkürverbots nicht stand. Es fehlt ein sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung zwischen
solchen Steuerpflichtigen, die Verluste aus Termingeschäften erzielen, und solchen mit Verlusten aus anderen
Kapitalanlagen.


51


(1) Nach der Gesetzesbegründung sollen Verluste aus Termingeschäften in einem besonderen
Verlustverrechnungskreis berücksichtigt werden, um das Investitionsvolumen und die daraus für Anleger
entstehenden Verlustrisiken aus diesen spekulativen Anlagen zu begrenzen (BTDrucks 19/15876, S. 61).
Termingeschäfte seien, so die Gesetzesbegründung, durch ihre begrenzte Laufzeit und durch Hebeleffekte in
wesentlichem Umfang spekulativ. Es könnten einerseits hohe Gewinne und andererseits der Totalverlust der Anlage
eintreten. Diese Effekte würden bei anderen Kapitalanlagen nicht in vergleichbarem Ausmaß auftreten.


52


(2) Dieser Gesichtspunkt trägt auch unter Berücksichtigung eines weiten gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums
die dargelegten Ungleichbehandlungen nicht. § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ist nicht geeignet, die für Anleger
bestehenden Verlustrisiken zu begrenzen. Der Steuerpflichtige wird durch die Verluststreckung im Gegenteil dazu
angehalten, weiterhin in Termingeschäfte zu investieren, um die entstandenen Verluste mit künftigen Gewinnen
verrechnen zu können (vgl. unter II.2.d dd aaa).


53


(3) Die Einschränkung der Verlustverrechnung erhöht zudem die aus wirtschaftlicher Sicht nachteiligen Folgen für
den Steuerpflichtigen, da er die Möglichkeit verliert, seine Verluste aus Termingeschäften steuerlich geltend zu
machen und sie damit zum Teil wirtschaftlich auszugleichen (Drüen, FR 2020, 663, 670). Für die im Streitfall zu
beurteilende Situation, dass der Antragsteller Gewinne und Verluste aus Termingeschäften in demselben Jahr erzielt
und die Gewinne die Verluste sowie Letztere den Betrag von 20.000 € übersteigen, bewirkt § 20 Abs. 6 Satz 5
Halbsatz 1 EStG, wie dargestellt, dass der Antragsteller einen wirtschaftlichen "Scheingewinn" versteuern muss.
Dies legt zumindest nahe, dass der Gesetzgeber weniger den Anleger davor schützen wollte, zu hohe Verlustrisiken
einzugehen, als den Fiskus vielmehr vor den Risiken für das Steueraufkommen, die aber weder beziffert noch
inhaltlich konkretisiert werden (Drüen, FR 2020, 663, 669; Jachmann-Michel, jM 2020, 120, 122). Ein solches
fiskalisches Ziel kann die Beschränkung des Verlustausgleichs mit den dargelegten Folgen für den Steuerpflichtigen
nicht rechtfertigen (so auch Drüen, FR 2020, 663, 669).


54


(4) Auch ein etwaiger Abschreckungscharakter für die Durchführung von Termingeschäften, den die Regelung in
§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG aufgrund der dargelegten gravierenden Folgen für den Steuerpflichtigen bei einem hohen
Verlust beinhaltet, stellt aus der Sicht des Senats keinen tragfähigen Rechtfertigungsgrund dar. Entgegen der
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Annahme in der Gesetzesbegründung (BTDrucks 19/15876, S. 61) sind Termingeschäfte im Sinne des § 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 EStG nicht in jedem Fall hochspekulative Anlagen, sondern dienen regelmäßig als
Absicherungsgeschäfte, etwa zur Absicherung von Kurs-, Währungs- oder Zinsrisiken, und entfalten als solche
risikomindernde Wirkung (Drüen, FR 2020, 663, 666; Dinkelbach/Briesemeister, DB 2020, 579, 58; Bron, BB 2020,
535, 536).


(5) Weitere Rechtfertigungsgründe werden in der Gesetzesbegründung zu § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht
angesprochen. Sie sind auch sonst nicht ersichtlich.


56


e) Ob und inwieweit § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG bei der gebotenen summarischen Prüfung auch mit Art. 2 Abs. 1 und
Art. 14 GG unvereinbar ist, weil die Entscheidung des Steuerpflichtigen, zwischen verschiedenen
Kapitalanlageobjekten und -formen frei auszuwählen, zumindest mittelbar dadurch beeinträchtigt wird, dass der
Steuerpflichtige gedrängt wird, wieder in bislang schon nicht erfolgreiche Termingeschäfte zu investieren (vgl.
hierzu unter II.2.d dd aaa), lässt der Senat offen.


57


Berechtigtes Interesse der Antragsteller58


3. Das FG hat zu Recht auch ein berechtigtes Interesse der Antragsteller an der AdV des angefochtenen
Einkommensteuerbescheids für das Streitjahr bejaht. Dabei kann offenbleiben, ob es in den Fällen, in denen die
ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts auf verfassungsrechtlichen Zweifeln an der
Gültigkeit der dem Verwaltungsakt zugrundeliegenden Norm beruhen, eines besonderen Aussetzungsinteresses
bedarf (vgl. zum Streitstand BFH-Beschluss vom 23.05.2022 - V B 4/22 (AdV), BFH/NV 2022, 1030, Rz 22 f., m.w.N.;
vgl. auch BVerfG-Beschlüsse vom 24.10.2011 - 1 BvR 1848/11, 1 BvR 2162/11, Höchstrichterliche
Finanzrechtsprechung ‑‑HFR‑‑ 2012, 89, Rz 4 und vom 06.05.2013 - 1 BvR 821/13, HFR 2013, 639, Rz 7). Jedenfalls
im Streitfall fällt die Interessenabwägung zugunsten der Antragsteller aus. Bei dieser Abwägung hat sich der Senat
davon leiten lassen, dass die Bedenken bezüglich der Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung
des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i.d.F. des JStG 2020 von hinreichendem Gewicht sind und die Anwendung der Vorschrift
im Streitfall für die Antragsteller Auswirkungen von erheblichem Gewicht hat, da sie dazu führt, dass die
Antragsteller auf einen wirtschaftlich im Streitjahr erzielten Gesamtgewinn aus Termingeschäften in Höhe von
23.342 € Einkommensteuer in Höhe von 53.456 € zahlen müssen. Außerdem ist weder dargelegt noch sonst
ersichtlich, dass die Gewährung der AdV im Streitfall das öffentliche Interesse an einer geordneten
Haushaltsführung berühren könnte. Angesichts dessen ist dem Interesse der Antragsteller an einer AdV des
Einkommensteuerbescheids für das Streitjahr Vorrang zu geben.


59


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.60
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Urteil vom 28. Februar 2024, II R 27/21
Parkhaus als erbschaftsteuerrechtlich nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen


ECLI:DE:BFH:2024:U.280224.IIR27.21.0


BFH II. Senat


AO § 14 S 1, BGB § 535, BVerfGG § 80 Abs 1, ErbStG § 13a, ErbStG § 13b Abs 2, ErbStG § 13b Abs 4 Nr 1 S 1, ErbStG §
13b Abs 4 Nr 1 S 2 Buchst b DBuchst aa, ErbStG § 13b Abs 4 Nr 1 S 2 Buchst b S 2, EStG § 2 Abs 1 S 1 Nr 2, GG Art 3 Abs
1, GG Art 100 Abs 1 S 1


vorgehend FG Köln, 10. Juni 2021, Az: 7 K 2718/20


Leitsätze


1. Im Rahmen eines Parkhausbetriebs Dritten zur Nutzung überlassene Parkplätze stellen erbschaftsteuerrechtlich nicht
begünstigtes Verwaltungsvermögen dar. Eine einschränkende Auslegung der entsprechenden Normen ist weder aus
systematischen noch aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten.


2. Die Entscheidung des Gesetzgebers, bestimmte Nutzungsüberlassungen von Grundstücken nicht als schädliches
Verwaltungsvermögen zu qualifizieren, ist durch seinen weiten Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum gedeckt.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 10.06.2021 - 7 K 2718/20 wird als unbegründet
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist Alleinerbe seines am xx.xx.2018 verstorbenen Vaters (Erblasser). Die
Erbeinsetzung erfolgte durch notariell beurkundetes Testament.


1


Zum Nachlassvermögen gehört das Einzelunternehmen des Erblassers. Dieses umfasste ein mit einem Parkhaus und
einer Tankstelle bebautes Grundstück. Das Parkhaus, das täglich 24 Stunden geöffnet war, hatte der Erblasser
ursprünglich selbst betrieben. Ab Anfang 2000 verpachtete er es unbefristet an den Kläger. Die Einnahmen aus dem
Pachtverhältnis führten beim Erblasser zu gewerblichen Einkünften nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Einkommensteuergesetzes (EStG). Die Tankstelle, die 7,12 % der gesamten Bruttofläche des bebauten Grundstücks
ausmachte, war bis Ende 2018 an eine GmbH verpachtet.


2


In seiner Erklärung zur Feststellung des Werts des Betriebsvermögens auf den Bewertungsstichtag xx.xx.2018 gab
der Kläger den gemeinen Wert des gesamten Betriebsvermögens mit … € an. Verwaltungsvermögen war nach seiner
Erklärung nicht vorhanden.


3


Nachdem ein erster Feststellungsbescheid vom 11.05.2020 im Rahmen des dagegen anhängigen
Einspruchsverfahrens aufgehoben wurde, stellte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) mit
Feststellungsbescheid vom 07.07.2020 den Wert des Betriebsvermögens fest. Die Summen der gemeinen Werte der
Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens wurden auf … € festgestellt, was dem erklärten Wert des
gesamten mit dem Parkhaus und der Tankstelle bebauten Grundstücks entsprach.
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Nach erfolglosem Einspruchsverfahren gegen den Feststellungsbescheid vom 07.07.2020 wurden während des
Klageverfahrens mit Änderungsbescheid vom 10.06.2021 der Wert des Betriebsvermögens auf … € und die Summen
der gemeinen Werte der Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens auf … € festgestellt. Die Summen der
gemeinen Werte der Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens entsprachen dem Grundbesitzwert, den
die Bewertungsstelle zuvor für das gesamte bebaute Grundstück festgestellt hatte.


5


Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) blieb erfolglos. Das FG führte zur Begründung im Wesentlichen aus, bei dem
mit dem Parkhaus und der Tankstelle bebauten Grundstück handle es sich insgesamt um Verwaltungsvermögen im
Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG). Das Urteil des FG
ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1831 veröffentlicht.


6


Mit seiner Revision macht der Kläger eine Verletzung von § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1, Satz 2 Buchst. b
Doppelbuchst. aa und Buchst. b Satz 2 ErbStG geltend.


7


Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa und Buchst. b
Satz 2 ErbStG seien teleologisch und verfassungskonform dahingehend auszulegen, dass es sich bei einem
Parkhausbetrieb nicht um steuerschädliches Verwaltungsvermögen handle. Sollte der Bundesfinanzhof (BFH) eine
solche Auslegung nicht durchführen, sei hilfsweise das Verfahren auszusetzen und eine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) darüber einzuholen, ob ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz
gemäß Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) vorliege, wenn ein gewerblicher Parkhausbetrieb im Unterschied zu
anderen gewerblichen Betrieben als steuerschädliches Verwaltungsvermögen einzustufen sei.


8


Die Feststellung im BFH-Urteil vom 02.12.2020 - II R 22/18 (BFHE 272, 120, BStBl II 2022, 66), wonach die
Rückausnahmen einer teleologischen Reduktion nicht zugänglich seien, sei nicht tragfähig. Diese Feststellung
betreffe die Vorgängervorschrift. Diese sei geändert worden, indem in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 ErbStG ein neuer
Buchst. e eingefügt worden sei. Der neue Buchst. e sei eine Sonderregelung für bayerische Brauereien, die ihre
Grundstücke für den Betrieb von Gaststätten vermieten und dorthin auch Bier liefern würden. Die Aufnahme dieser
weiteren Sonderregelung zeige, dass von einer abschließenden Systematik bei der Gestaltung der Rückausnahmen
zu § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 ErbStG nicht die Rede sein könne. Auch der Finanzausschuss habe in 2008 bereits
ausgeführt (BTDrucks 16/11107, S. 11), dass er den Katalog in § 13b Abs. 2 ErbStG a.F. nicht als abschließend
ansehe. Dies sei im Rahmen der historischen Auslegung zu berücksichtigen. Eine systematische Auslegung der
Rückausnahmen in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 ErbStG spreche dafür, dass ein sachlicher Zusammenhang zu einer
unternehmerischen Tätigkeit prägend sei und die Gegenstände des Verwaltungsvermögens den Hauptzweck der
unternehmerischen Tätigkeit darstellen würden. Bei einem Parkhausbetrieb sei die Überlassung der Grundstücke
der Hauptzweck der unternehmerischen Tätigkeit. Außerdem würden gewerbliche Zusatzleistungen erbracht. Das
BVerfG habe in seinem Urteil vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12 (BVerfGE 138, 136, BStBl II 2015, 50, Rz 238 ff.)
dargelegt, dass der Gesetzgeber mit der Bestimmung über das Verwaltungsvermögen überwiegend
vermögensverwaltende Betriebe von der Verschonung ausnehmen habe wollen, weil "Vermögen, das in erster Linie
der weitgehend risikolosen Renditeerzielung dient und in der Regel weder die Schaffung von Arbeitsplätzen noch
zusätzliche volkswirtschaftliche Leistungen bewirkt," nicht begünstigt werden solle (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 35 f.).


9


Hauptziel der Verschonungsregelung sei danach, den Bestand von in personaler Verantwortung geführten Betrieben
zu erhalten und Arbeitsplätze trotz eines erbfallbedingten Wechsels des Betriebsinhabers zu sichern. Dieser Sinn
und Zweck sei bei der Auslegung der Regelungen über das Verwaltungsvermögen zu berücksichtigen. Ein
Parkhausbetrieb diene nicht der risikolosen Renditeerzielung, sondern stelle ein Unternehmen dar, mit dem
Arbeitsplätze geschaffen würden und das volkswirtschaftliche Leistungen erbringe. Auch die Finanzverwaltung sei
der Auffassung, dass es auf die Frage ankomme, ob die Tätigkeit der Grundstücksüberlassung insgesamt wegen der
Zusatzleistungen nach ertragsteuerrechtlichen Grundsätzen als originär gewerbliche Tätigkeit einzustufen sei.
Demzufolge seien nach ihrer Ansicht Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Pensionen oder Campingplätze
erbschaftsteuerrechtlich begünstigtes Betriebsvermögen (R E 13b.13 der Erbschaftsteuer-Richtlinien ‑‑ErbStR‑‑
2019 vom 16.12.2019, BStBl I 2019, Sondernr. 1/2019). Da danach auf ertragsteuerrechtliche Kriterien abzustellen
sei, sei auch die Grundstücksüberlassung im Rahmen eines Parkhausbetriebs als erbschaftsteuerrechtlich
begünstigte Tätigkeit einzustufen. Ein Parkhausbetrieb erschöpfe sich nicht in der bloßen Nutzungsüberlassung von
Grundstücken. Für die gewerblichen Zusatzleistungen werde weiteres Personal neben dem Betriebsinhaber
benötigt, wie es im Streitfall an der Beschäftigung von zwei zusätzlichen Vollzeitkräften und zwei geringfügig
Beschäftigten deutlich werde. Es würden Arbeitsplätze geschaffen und eine volkswirtschaftlich notwendige
Leistung durch die Parkplatzgestellung an einen kurzfristig wechselnden Personenkreis erbracht, der innerstädtisch
auf solche Parkplätze angewiesen sei.
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Entscheidungsgründe


II.


Es gebe schließlich verfassungsrechtliche Bedenken, wenn man Parkhausbetriebe und Beherbergungsbetriebe
insgesamt als nicht begünstigte Betriebe behandeln würde. Das BVerfG habe in seinem Urteil vom 17.12.2014 -
1 BvL 21/12 (BVerfGE 138, 136, BStBl II 2015, 50, Rz 123 ff.) dargelegt, dass die einmal getroffene
Belastungsentscheidung der Prüfung am allgemeinen Gleichheitssatz standhalten müsse. Der steuerrechtliche
Tatbestand müsse folgerichtig ausgestaltet sein. Dem werde die Auffassung, Parkhausbetriebe oder
Beherbergungsbetriebe nicht als begünstigtes Unternehmensvermögen einzustufen, nicht gerecht. Gewerbebetriebe
wie eine Bäckerei und ein Zeitungskiosk wären begünstigt, Parkhäuser und Hotels dagegen nicht. Ein
erbschaftsteuerrechtlicher Grund sei nicht ersichtlich. Es handle sich in beiden Fällen um produktives Vermögen und
es würden Arbeitskräfte eingesetzt. Dies gelte erst recht, wenn man die Rückausnahmen des § 13b Abs. 4 Nr. 1
Satz 2 ErbStG einbeziehe. Brauereibetriebe, die Grundstücke an angeschlossene Gaststätten vermieten würden oder
Mineralölunternehmen, die Tankstellengrundstücke angeschlossenen Tankstellen überlassen würden, könnten
diese Grundstücke dem erbschaftsteuerrechtlichen Betriebsvermögen zuordnen. Hier läge ein Verstoß gegen Art. 3
Abs. 1 GG vor. Eine folgerichtige Belastungsentscheidung könne nur darin liegen, auch Parkhausbetriebe und
Hotelbetriebe erbschaftsteuerrechtlich zu begünstigen.


11


Für die Auslegung des Begriffs der Vermögensverwaltung sei auf § 14 Satz 3 der Abgabenordnung (AO)
zurückzugreifen. Die Überlassung von Parkplätzen sei keine Vermögensverwaltung nach § 14 Satz 3 AO. Er ‑‑der
Kläger‑‑ unterhalte einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der insbesondere für die kurzfristige Vermietung
notwendig sei.


12


Der Kläger beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und den Feststellungsbescheid vom 10.06.2021 dahingehend zu ändern, dass die
Summen der gemeinen Werte der Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens auf … € (= 7,12 % der
festgestellten Summen der gemeinen Werte der Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens) festgestellt
werden,
hilfsweise, das Verfahren auszusetzen und eine Entscheidung des BVerfG zu der Frage einzuholen, ob es mit Art. 3
Abs. 1 GG vereinbar wäre, dass § 13b Abs. 4 Nr. 1 ErbStG Parkhausbetriebe als Verwaltungsvermögen einstuft.


13


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


14


Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Verfahren am 27.06.2023 beigetreten (§ 122 Abs. 2 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Es hat keinen Antrag gestellt. Es unterstützt inhaltlich das Vorbringen des FA.


15


Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zu Recht die Klage
abgewiesen.


16


1. Das von dem Kläger als Gesamtrechtsnachfolger des Erblassers erworbene Parkhaus gehört zum
Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG, sodass der Wert des Betriebsvermögens nach
§ 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG insgesamt nicht begünstigt ist.


17


a) Für den Erwerb von Betriebsvermögen sieht § 13a i.V.m. § 13b ErbStG unter bestimmten Voraussetzungen
Steuerbefreiungen vor. Zum begünstigungsfähigen Vermögen gehört gemäß § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG inländisches
Betriebsvermögen (§§ 95 bis 97 Abs. 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes) beim Erwerb eines ganzen Gewerbebetriebs.
Das begünstigungsfähige Vermögen ist nach § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG begünstigt, soweit sein gemeiner Wert den
um das unschädliche Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 7 ErbStG gekürzten Nettowert des
Verwaltungsvermögens im Sinne des § 13b Abs. 6 ErbStG übersteigt (begünstigtes Vermögen). Abweichend von
§ 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG ist der Wert des begünstigungsfähigen Vermögens nach § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG
vollständig nicht begünstigt, wenn das Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 4 ErbStG vor der Anwendung des
§ 13b Abs. 3 Satz 1 ErbStG, soweit das Verwaltungsvermögen nicht ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von
Schulden aus durch Treuhandverhältnisse abgesicherten Altersversorgungsverpflichtungen dient und dem Zugriff
aller übrigen nicht aus diesen Altersversorgungsverpflichtungen unmittelbar berechtigten Gläubiger entzogen ist,
sowie der Schuldenverrechnung und des Freibetrags nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG sowie § 13b Abs. 6 und 7 ErbStG
mindestens 90 % des gemeinen Werts des begünstigungsfähigen Vermögens beträgt.
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b) Die Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens sind in § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 5 ErbStG abschließend aufgezählt.
Maßgebend für die Einordnung von Wirtschaftsgütern als Verwaltungsvermögen sind die Verhältnisse am Stichtag
der Entstehung der Steuer (§ 9 Abs. 1 ErbStG; vgl. R E 13b.12 Abs. 2 Satz 1 ErbStR 2019; vgl. BFH-Urteil vom
23.02.2021 - II R 26/18, BFHE 272, 486, BStBl II 2022, 72, Rz 19, zu der Vorgängervorschrift § 13b Abs. 2 Satz 2
ErbStG a.F.).


19


c) Zu dem von der Begünstigung des Betriebsvermögens ausgeschlossenen Verwaltungsvermögen gehören unter
anderem gemäß § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke und
Grundstücksteile.


20


aa) Die Formulierung "Grundstücke und Grundstücksteile" orientiert sich an der Formulierung in § 266 Abs. 2 A.II.1
des Handelsgesetzbuchs und ist anhand zivilrechtlicher Vorgaben zu bestimmen. "Grundstück" ist danach eine
unbewegliche Sache im Sinne des § 90 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und ein räumlich abgegrenzter, im
Grundbuch auf einem gesonderten Grundbuchblatt geführter Teil der Erdoberfläche (vgl. Grüneberg/Herrler,
Bürgerliches Gesetzbuch, 83. Aufl., Überbl v § 873 Rz 1). Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks
gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude (§ 94 Abs. 1 Satz 1 BGB).
"Grundstücksteile" sind als Teile von Grundstücken im vorgenannten Sinn zu verstehen. Dazu gehört auch ein
Parkhaus sowie die darin gelegenen einzelnen Parkplätze.


21


bb) "Dritter" im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG ist jede Person, die nicht mit dem
Nutzungsüberlassenden identisch ist. Dritte können natürliche Personen ‑‑auch Angehörige‑‑, Kapitalgesellschaften
oder Personengesellschaften sein (vgl. BFH-Urteil vom 23.02.2021 - II R 26/18, BFHE 272, 486, BStBl II 2022, 72,
Rz 19, zu § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 ErbStG a.F.).


22


cc) Auf den Rechtsgrund der Nutzungsüberlassung kommt es für die erbschaft- und schenkungsteuerrechtliche
Einordnung als Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG nicht an. Sie kann zum Beispiel
aufgrund eines ‑‑entgeltlichen oder unentgeltlichen‑‑ Miet-, Pacht- oder Leihvertrags erfolgen (vgl. Kirnberger in
Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, § 13b ErbStG Rz 64, Stand November 2022). Danach ist auch die reine
Gebrauchsüberlassung im Rahmen eines Mietvertrags (§ 535 BGB) eine Nutzungsüberlassung (vgl. BFH-Urteil vom
24.10.2017 - II R 44/15, BFHE 260, 363, BStBl II 2018, 358, zu § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG a.F.).


23


d) Nach diesen Grundsätzen hat das FG zu Recht ausgeführt, dass es sich bei dem Parkhaus und der Tankstelle um
Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücksteile handelt. Das Parkhaus war zum Todeszeitpunkt des Erblassers an
den Kläger, die Tankstelle an eine GmbH verpachtet.


24


2. Zutreffend hat das FG entschieden, dass die in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa ErbStG
normierte Rückausnahme aufgrund der Regelung des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG nicht zur
Anwendung kommt.


25


a) Nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa ErbStG ist eine Nutzungsüberlassung an Dritte nicht
anzunehmen, wenn die Nutzungsüberlassung im Rahmen der Verpachtung eines ganzen Betriebs erfolgt, welche
beim Verpächter zu Einkünften nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG führt und der Verpächter des Betriebs im
Zusammenhang mit einer unbefristeten Verpachtung den Pächter durch eine letztwillige Verfügung als Erben
eingesetzt hat. Die Rückausnahmen in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a bis f ErbStG sind eng auszulegen. Es
handelt sich nicht um Regelbeispiele, sondern um einen Katalog, in dem der Gesetzgeber die Voraussetzungen der
Rückführung des von der Begünstigung des Betriebsvermögens ausgenommenen Verwaltungsvermögens in die
Begünstigung abschließend festlegt (vgl. auch BFH-Urteil vom 02.12.2020 - II R 22/18, BFHE 272, 120, BStBl II
2022, 66, zu § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 ErbStG a.F.).


26


b) Danach waren die Voraussetzungen der Rückausnahme zwar für das Parkhaus, nicht jedoch für die Tankstelle
erfüllt.


27


aa) Hinsichtlich der Tankstelle ist die Rückausnahme ‑‑wie durch das FG ausgeführt‑‑ bereits deshalb nicht
einschlägig, weil der Erblasser diese an eine GmbH verpachtet hatte, die er nicht als Erbin eingesetzt hat.


28


bb) In Bezug auf das Parkhaus liegen die Tatbestandsmerkmale der Rückausnahme vor. Der Parkhausbetrieb war
unbefristet an den Kläger verpachtet. Die Verpachtung führte beim Erblasser zu Einkünften aus § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 EStG. Der Erblasser hatte den Kläger als Pächter durch Testament als Erben eingesetzt.


29


c) Jedoch scheitert die Anwendung der Rückausnahme in Bezug auf das an den Kläger verpachtete Parkhaus an den30
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in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG normierten Einschränkungen, deren Voraussetzungen ‑‑wie
durch das FG zutreffend angenommen‑‑ im Streitfall erfüllt sind.


aa) Nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG gilt die Rückausnahme des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2
Buchst. b Doppelbuchst. aa ErbStG nicht für verpachtete Betriebe, soweit sie vor ihrer Verpachtung die
Voraussetzungen als begünstigtes Vermögen nach § 13b Abs. 2 ErbStG nicht erfüllt haben und für verpachtete
Betriebe, deren Hauptzweck in der Überlassung von Grundstücken, Grundstücksteilen, grundstücksgleichen Rechten
und Bauten an Dritte zur Nutzung besteht, die nicht unter § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG fallen.


31


bb) Beide Einschränkungstatbestände des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG zu der in § 13b Abs. 4
Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa ErbStG angeführten Rückausnahme sind nach dem Wortlaut der Vorschrift
erfüllt.


32


(1) Der vom Erblasser zum Zeitpunkt des Erbfalls an den Kläger als Erben verpachtete Betrieb war bereits vor seiner
Verpachtung Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG und damit nicht begünstigtes
Betriebsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 ErbStG. Denn der Erblasser vermietete die im Parkhaus befindlichen
Parkplätze als Grundstücksteile den Parkenden ‑‑und somit Dritten‑‑. Unter den Begriff der Nutzungsüberlassung
fällt auch die kurzfristige und langfristige Überlassung von Parkplätzen an Parkende, unabhängig davon, ob diese
im Rahmen einer Miete oder Verwahrung erfolgt. Der Wortlaut des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG ist nicht auf eine
längere Nutzungsüberlassung wie typischerweise aufgrund eines Miet- oder Pachtvertrags beschränkt.


33


(2) Da es sich bei der Überlassung von Parkplätzen auch nicht um die Überlassung von Wohnungen im Sinne des
§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG handelt, greift auch der zweite Einschränkungstatbestand ein. § 13b
Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2 Alternative 2 ErbStG bezieht sich auf Wohnungsvermietungsgesellschaften im
Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG (zu den Voraussetzungen der Rückausnahme des § 13b Abs. 4
Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG ‑‑vormals § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG a.F.‑‑ vgl. BFH-Urteil vom
24.10.2017 - II R 44/15, BFHE 260, 363, BStBl II 2018, 358).


34


cc) Die historische Auslegung des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG führt ‑‑entgegen der Auffassung
des Klägers‑‑ zu keinem anderen Ergebnis.


35


(1) Die Vorschrift wurde durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags in den Entwurf des
Erbschaftsteuerreformgesetzes eingefügt (BTDrucks 16/11075, S. 20). Dieser führte in der Begründung zu der
Vorschrift unter anderem aus, im Gesetzesentwurf sei der Begriff des Verwaltungsvermögens bei den Dritten zur
Nutzung überlassenen Grundstücken zu weit gefasst worden (BTDrucks 16/11107, S. 11). Damit werde bewirkt, dass
auch solches Betriebsvermögen aus den Begünstigungen ausgenommen sein könne, das unmittelbar einem Betrieb
und zugleich dem Erhalt von Arbeitsplätzen diene. Die Änderungen würden daher die Ausnahmen vom
Verwaltungsvermögen weiten. Im Übrigen sei zu bemerken, dass bei Beherbergungsbetrieben überlassene Räume
nicht zum Verwaltungsvermögen gehörten. Das gewerbliche Leistungsbündel schließe ein Bündel von zusätzlichen
Dienstleistungen (Zimmerservice, Frühstück und so weiter) ein, die nur einheitlich angeboten und in Anspruch
genommen würden.


36


(2) Dieses Verständnis des Finanzausschusses hat im Wortlaut des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 ErbStG und
insbesondere in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG jedoch keinen Niederschlag gefunden. Dort
wurden die durch den Finanzausschuss erwähnten Beherbergungsbetriebe, die auch von der Finanzverwaltung in
ihren Richtlinien angeführt werden (R E 13b.13 Satz 3 ErbStR 2019), von einer Nutzungsüberlassung an Dritte, die
nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG zu steuerschädlichem Verwaltungsvermögen führt, nicht ausgenommen.
Ebenso wenig werden dort Parkhausbetriebe erwähnt. Der Entstehungsgeschichte kommt zwar erhebliches Gewicht
für die Erfassung des objektiven Willens des Gesetzgebers zu. Es genügt aber nicht, dass sich Voraussetzungen oder
Rechtsfolgen allein der Gesetzesbegründung entnehmen lassen. Der sogenannte Wille des Gesetzgebers
beziehungsweise der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten kann hiernach bei der Interpretation nur insoweit
berücksichtigt werden, als er auch im Text Niederschlag gefunden hat. Die Gesetzesmaterialien dürfen nicht dazu
verleiten, die subjektiven Vorstellungen der gesetzgebenden Instanzen dem objektiven Gesetzesinhalt
gleichzusetzen (BFH-Urteil vom 24.10.2017 - II R 44/15, BFHE 260, 363, BStBl II 2018, 358, Rz 31).


37


dd) Auch eine systematische Auslegung führt nicht zu dem Ergebnis, dass ‑‑wie der Kläger und die
Finanzverwaltung in Bezug auf Hotelbetriebe meinen‑‑, eine Nutzungsüberlassung von Grundstücksteilen an Dritte
im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 ErbStG bzw. des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG nicht
vorliegt, wenn die Nutzungsüberlassung zusammen mit einem Bündel an gewerblichen Leistungen erfolgt, sodass
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ein originär gewerblicher Betrieb im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 EStG vorliegt. Der Gesetzgeber hat im Wortlaut des
§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 und Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG nicht auf die Gewerblichkeit abgestellt. Von Bedeutung
ist ebenso wenig, ob der Betrieb eines Parkhauses einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im Sinne des § 14 Satz 1
AO erfordert. Diese Voraussetzung ist bei der Rückausnahme im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG
bei der Vermietung von Wohnungen ausdrücklich genannt, nicht aber in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Satz 2
ErbStG.


ee) Schließlich ist auch keine teleologische Reduktion von § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 und Satz 2 Buchst. b Satz 2
ErbStG und damit eine Ausdehnung des unschädlichen Verwaltungsvermögens in den Fällen geboten, in denen
Parkplätze Dritten zur Nutzung überlassen werden.


39


(1) Die teleologische Reduktion setzt eine Divergenz zwischen Gesetzeswortlaut und Gesetzeszweck voraus. Sie
zielt darauf ab, den Geltungsbereich einer Norm mit Rücksicht auf ihren Gesetzeszweck gegenüber dem zu weit
gefassten Wortlaut einzuschränken. Sie kommt nur in Betracht, wenn die auf den Wortlaut abstellende Auslegung
zu einem sinnwidrigen Ergebnis führen würde. Es bedarf demnach einer verdeckten Regelungslücke. Lässt sich ein
bestimmter Gesetzeszweck hingegen nicht sicher feststellen, so ist für eine teleologische Reduktion kein Raum
(BFH-Urteil vom 09.03.2023 - IV R 25/20, BFHE 279, 545, BStBl II 2023, 836, Rz 25).


40


(2) Mit den Regelungen zur erbschaftsteuerrechtlichen Begünstigung von Betriebsvermögen im Sinne der §§ 13a
und 13b ErbStG wollte der Gesetzgeber produktives Vermögen begünstigen, solches Vermögen hingegen, das in
erster Linie der weitgehend risikolosen Renditeerzielung dient und in der Regel weder die Schaffung von
Arbeitsplätzen noch zusätzliche volkswirtschaftliche Leistungen bewirkt, von der Begünstigung ausnehmen
(BTDrucks 16/7918, S. 35 f.). Gegenstände, die üblicherweise in Form der privaten Vermögensverwaltung gehalten
werden, wie etwa vermietete und verpachtete Grundstücke und Gebäude, Minderbeteiligungen an
Kapitalgesellschaften oder Wertpapiere, hat der Gesetzgeber grundsätzlich dem steuerschädlichen
Verwaltungsvermögen zugeordnet (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 35). Hinsichtlich der Rückausnahmen wollte der
Gesetzgeber weder eine Einzelfallprüfung vornehmen noch wollte er allgemein Grundstücke dann wieder aus der
Steuerschädlichkeit ausnehmen, wenn diese zusammen mit anderen gewerblichen Leistungen einem gewerblichen
Betrieb dienen. Was der Gesetzgeber als steuerschädliches Verwaltungsvermögen ansieht, hat er vielmehr in der
seit dem 01.07.2016 geltenden Fassung der §§ 13a, 13b ErbStG in dem enumerativen
Verwaltungsvermögenskatalog des § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 5 ErbStG geregelt (vgl. BTDrucks 18/8911, S. 41 f.; BFH-
Urteil vom 13.09.2023 - II R 49/21, BFHE 282, 313, Rz 24). Hierbei stand ihm ein weiter Einschätzungs- und
Gestaltungsspielraum zu (vgl. BVerfG-Urteil vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, BStBl II 2015, 50,
Rz 238 ff. zu Sinn und Zweck der ursprünglichen Regelung des Verwaltungsvermögens im
Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24.12.2008, BGBl I 3018).


41


(3) Hinsichtlich der Überlassung von Grundstücksteilen an Dritte hat er von seinem Entscheidungsspielraum
dahingehend Gebrauch gemacht, dass er nur die Überlassung von Wohnungen im Rahmen eines wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebs nach § 14 AO (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG), Grundstücksteile zum Absatz von
eigenen Erzeugnissen und Produkten im Rahmen von Lieferungsverträgen (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. e
ErbStG) und Grundstücksteile zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. f ErbStG)
begünstigen wollte. Im Umkehrschluss soll jede andere Überlassung von Grundstücksteilen, wie zum Beispiel
Zimmer im Rahmen von Beherbergungsbetrieben (Hotels, Pensionen, Campingplätze), Räume in Gaststätten und
auch Parkplätze in Parkhäusern nach der gesetzgeberischen Entscheidung nicht begünstigt sein. Eine verdeckte
Regelungslücke liegt daher nicht vor, sodass für eine teleologische Reduktion von § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2
Buchst. b Satz 2 ErbStG kein Raum ist.


42


3. Eine Aussetzung des Verfahrens und eine Einholung einer Entscheidung des BVerfG nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG
i.V.m. § 80 Abs. 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes kommt nicht in Betracht. § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 und
Satz 2 Buchst. b Satz 2 ErbStG sind nach Auffassung des Senats nicht deshalb verfassungswidrig, weil diese
Regelungen die kurzfristige Überlassung von Parkplätzen an Parkende als steuerschädliches Verwaltungsvermögen
erfassen, während andere Nutzungsüberlassungen von Grundstücken oder Grundstücksteilen nach dem Katalog des
§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 ErbStG ‑‑unter weiteren Voraussetzungen‑‑ zum begünstigten Vermögen zählen.


43


a) Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG belässt dem Gesetzgeber einen weitreichenden
Entscheidungsspielraum sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Bestimmung des
Steuersatzes. Abweichungen von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen
Belastungsentscheidung müssen sich indessen ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen (Gebot der
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folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands). Demgemäß bedürfen sie eines
besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Dabei steigen die
Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund mit Umfang und Ausmaß der Abweichung (vgl. BVerfG-Beschluss vom
23.06.2015 - 1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11, BVerfGE 139, 285, BStBl II 2015, 871, Rz 72, m.w.N.).


b) Der Gesetzgeber hat diesen ihm zustehenden Gestaltungsspielraum nicht deshalb überschritten, weil er die
Steuervergünstigungen nach §§ 13a und 13b ErbStG gewährt, wenn die Überlassung von Grundstücksteilen im
Rahmen der Vermietung von Wohnungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nach § 14 Satz 1 AO
(§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d ErbStG), zum Absatz von eigenen Erzeugnissen und Produkten im Rahmen von
Lieferungsverträgen (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. e ErbStG) und zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung
(§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. f ErbStG) erfolgt.


45


Für alle drei gesetzlich ausdrücklich normierten Rückausnahmen liegen Gründe vor, deren Förderung durch den
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt ist. Der Erhalt von bezahlbarem Wohnraum rechtfertigt als
besonderer Gemeinwohlgrund eine Rückausnahme für Wohnungsvermietungsunternehmen, deren Hauptzweck in
der Vermietung von Wohnungen besteht und dessen Erfüllung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert
(BTDrucks 18/8911, S. 41). Bei den überlassenen Grundstücksteilen zum Absatz eigener Erzeugnisse ergibt sich die
Rechtfertigung zwar entgegen den Ausführungen des Finanzausschusses (BTDrucks 18/8911, S. 41) nicht schon
daraus, dass die Überlassung keine typische Vermögensverwaltung darstelle und die Verpachtung Bestandteil der
insgesamt originär gewerblichen Tätigkeit des überlassenden Betriebs sei. Denn diese Zielrichtung hat in den
Gesetzeswortlaut keinen Eingang gefunden. Hingegen ist es ein vom Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum des
Gesetzgebers gedecktes legitimes Anliegen, aus seiner Sicht förderungswürdige Betriebe in die
erbschaftsteuerrechtliche Begünstigung mitaufzunehmen. Dies gilt beispielsweise für den Absatz eigener
Erzeugnisse auf eigenen Grundstücken von Brauereien, die er als förderungswürdig ansehen durfte (vgl. BTDrucks
18/8911, S. 41), ebenso wie für die in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. f ErbStG aufgenommene Ausnahme für die
Förderung von land- und forstwirtschaftlicher Betriebstätigkeit.


46


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.47
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